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Vorwort

Flexible Arbeitszeiten sind attraktiv für Arbeitgeber. Sie sorgen dafür,
dass Unternehmen besser auf Marktschwankungen reagieren können
und kostengünstiger produzieren, z.B. durch den Wegfall von Mehr-
arbeitszuschlägen und reduzierten minder ausgelasteten Zeiten.
Flexible Arbeitszeiten sind attraktiv für Beschäftigte, sofern Beschäf-
tigte die Verfügungsgewalt über die geleistete Zeit ganz oder zumindest
teilweise besitzen. Wenn Arbeitszeit auf Konten gespart werden kann,
ist z.B. der zeitweilige Ausstieg aus dem Beruf zur Weiterbildung, für
Familienzeiten oder sogar für den vorgezogenen Ruhestand möglich.
Flexible Arbeitszeiten sind attraktiv, aber auch umstritten. Dem öko-
nomischen Druck nach Flexibilisierung stehen legitime Beschäftigten-
interessen gegenüber. Einen Ausgleich zu finden ist besonders für Ge-
werkschaften und Betriebsräte schwierig. Betriebsräte stehen vor der
Aufgabe, oft unter hohem wirtschaftlichem Druck betriebsspezifische
flexible Arbeitszeiten zu vereinbaren und für Beschäftigte tragbare
Kompromisse zu finden. Aber welche Regulierung ist »richtig«, damit
Beschäftigte gut arbeiten und leben können, Unternehmen konkurrenz-
fähig bleiben und Arbeitsplätze erhalten werden?
Bei der Vertrauensarbeitszeit handelt es sich um ein Modell, das auf
dem Prinzip der Selbststeuerung der Beschäftigten aufbaut, d.h. Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer sollen theoretisch so eigenverantwort-
lich für ihre Arbeitszeit sein, dass betriebliche Belange berücksichtigt,
angestrebte Ziele erreicht werden und persönliche Souveränität über
die Arbeitszeit herrscht. Man entscheidet selbst, wann und wie lange
man arbeitet, Arbeitszeit wird nicht mehr zentral oder vom Arbeitgeber
erfasst und kontrolliert.
In den einschlägigen Debatten wird Vertrauensarbeitszeit entweder als
höchst problematisch bewertet oder als idealer Weg zu mehr Zeitauto-
nomie angesehen. Befürworter eines solchen Modells sehen das Leit-
bild des selbstständig tätigen Arbeitnehmers, der souverän entscheidet,
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wann er wie viel arbeiten muss und will. Die subjektiven Zeitinteressen
würden besonders deutlich berücksichtigt, zugleich seien Handlungs-
und Produktionsmöglichkeiten aus der Sicht des Unternehmens beson-
ders flexibel gelöst.
Gegner führen u.a. an, dass Beschäftigte keine Möglichkeiten mehr ha-
ben den Nachweis über ihre geleisteten Stunden zu erbringen. Auch sei
die Gefahr der Selbstausbeutung durch mangelnde Kontrollmechanis-
men besonders hoch. Nicht zuletzt könnten zusätzliche Leistungsstei-
gerungen schleichend aufgebaut, aber schlecht kontrolliert werden.
In der Diskussion steht demnach dem »Arbeiten ohne Ende und ohne
Zeitnachweis« die »vollkommene Freiheit der Arbeitszeiteinteilung«
gegenüber.
Die folgende Analyse von 43 betrieblichen Vereinbarungen versucht
aufzuzeigen, welche Regelungstrends zur Vertrauensarbeitszeit in Be-
trieben bestehen und wie die betrieblichen Akteure das Thema aufgrei-
fen und regeln. Die Auswertung verfolgt dabei nicht das Ziel, die Rege-
lungen zu bewerten, die Hintergründe und Strukturen in den Betrieben
und Verwaltungen sind uns nicht bekannt. Ziel ist es betriebliche Rege-
lungspraxis abzubilden, Trends aufzuzeigen und Gestaltungshinweise
zu geben.
Die beiliegende CD-ROM enthält umfangreiches anonymisiertes Text-
material und liefert weitere Gestaltungsempfehlungen für eigene Ver-
einbarungen.

Dr. Manuela Maschke
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1. Rahmenbedingungen

1999 erschien eine erste Auswertung betrieblicher Vereinbarungen
zu flexibler Arbeitszeit. Damals lagen nur fünf Vereinbarungen zu
Vertrauensarbeitszeit vor. Heute, sieben Jahre später, ist ihre Zahl auf
43 Vereinbarungen gewachsen. Das ist jedoch weniger, als aufgrund
der breiten Diskussion in der Fachöffentlichkeit zu erwarten war. Mitt-
lerweile wurde zudem eine Fülle von empirischen Analysen, Positionen
und Handlungsanleitungen zur Vertrauensarbeitszeit erarbeitet (vgl.
Literaturliste).
Vertrauensarbeitszeit ist durch den Verzicht des Arbeitgebers auf Zeit-
erfassung und -kontrolle gekennzeichnet. Sie markiert nach Böhm,
Herrmann und Trinczek (2004) »in vieler Hinsicht den Endpunkt
des dramatischen Wandels, den betriebliche Arbeitszeiten seit den frü-
hen 80er Jahren erfahren haben und der sich unter dem Stichwort
›forcierte Arbeitszeitflexibilisierung‹ (Hermann et al. 1999) zusammen-
fassen lässt.«
Flexibilisierung der Arbeitszeit dient zunächst der Kostensenkung: z.B.
entfallen Mehrarbeitszuschläge, minder ausgelastete Arbeitszeit wird
reduziert. Zudem erleichtert sie die betrieblichen Reaktionsmöglichkei-
ten auf Anforderungen von Markt, Kunden und Umwelt. Nicht zuletzt
erweitert die Flexibilisierung der Arbeitszeit auch den Handlungsspiel-
raum eines Unternehmens. Es kann sowohl auf schwierige als auch
chancenreiche Situationen gezielt durch Mehrarbeit bzw. reduzierten
Personaleinsatz reagieren.
Arbeitszeit ist gleichzeitig das zentrale Maß für die arbeitsvertragliche
Vereinbarung von Leistung und Lohn/Entgelt. Der Umfang der von
ArbeitnehmerInnen zu leistenden arbeitsvertraglichen Pflicht wird wei-
terhin in Arbeitszeit bemessen. Das Entgelt wird auf Grundlage der
Arbeitszeit berechnet. Ein Verzicht auf Arbeitszeiterfassung wirft die
Frage auf, wie festgestellt werden kann, wann die arbeitsvertraglichen
Verpflichtungen der ArbeitnehmerInnen erfüllt sind.
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Arbeitgeber sind grundsätzlich an einer auslastungsorientierten Arbeits-
zeitsteuerung interessiert. Daher ist das Konzept der Vertrauensarbeits-
zeit mehr als andere Formen der Arbeitszeitflexibilisierung mit hohen
Erwartungen und scharfer Kritik konfrontiert. Befürworter der Ver-
trauensarbeitszeit sehen in einer möglichen Kostensenkung und einem
erweiterten Handlungsspielraum wichtige Faktoren zur Verbesserung
der Wettbewerbsposition eines Unternehmens.
Vertrauensarbeitszeit ist auch ein Zugeständnis an die Selbstständigkeit
der ArbeitnehmerInnen. Anhand der vorausgesetzten Kenntnisse von
Markt- und Kundenanforderungen sowie der betrieblichen Abläufe
entscheiden sie selbst, wann sie wie viel arbeiten. Laut Befürworter bie-
tet diese Selbstverantwortlichkeit gleichzeitig die besten Voraussetzun-
gen, um den Beschäftigten eine Arbeitszeitsouveränität zu ermöglichen.
Sie entscheiden selbst und optimieren so ihr persönliches, individuelles
Verhältnis von Erwerbs- und Nichterwerbszeit.
Kritiker befürchten, die ArbeitnehmerInnen könnten dem Verwertungs-
kalkül und den Marktanforderungen vollständig unterworfen werden.
Der Arbeitgeber kann die Anforderungen auf verschiedene Weise be-
einflussen und sie durch verringerte Personalkapazität sogar steigern.
Mangels Arbeitszeiterfassung haben Beschäftigte keine Möglichkeit, die
Erfüllung ihrer arbeitsvertraglichen Pflichten nachzuweisen. In kunden-
nahen Arbeitsprozessen können sie sich noch weniger auf tariflich regu-
lierte Arbeitsbedingungen berufen. Es liegt scheinbar in ihrer unmittel-
baren Verantwortung, Kundenerwartungen auch über das arbeits- und
tarifvertraglich vereinbarte Maß hinaus zu erfüllen, um zukünftige Auf-
träge und damit Beschäftigung zu sichern. Die Gefahr der »Arbeitsent-
grenzung«, der Selbstausbeutung droht.
Die vermuteten Vorteile des Konzepts Vertrauensarbeitszeit liegen
jedoch nicht einseitig nur bei den Unternehmen und Arbeitgebern.
Die befürchteten Gefahren sind nicht nur auf Seiten der Arbeitneh-
merInnen erkennbar. Im Hinblick auf die vorliegende Auswertung
von betrieblichen Vereinbarungen zu Vertrauensarbeitszeit stellen
sich folgende Fragen: Inwieweit wird die Arbeitszeitsouveränität der
Beschäftigten tatsächlich realisiert? Inwieweit schafft sie einen Aus-
gleich zwischen (Zeit-)Anforderungen der Erwerbstätigkeit und dem
Familien-, Freizeit- und Reproduktionsbereich? Für Unternehmen
wird Vertrauensarbeitszeit nur dann langfristig nützlich sein, wenn



Rahmenbedingungen 13

ihre Flexibilität wächst und gleichzeitig die Verfügbarkeit von Res-
sourcen gesichert ist.
Im Rahmen dieser Auswertung sind auch weitere Aspekte von Inter-
esse: Wie werden die verschiedenen Interessen und Zielvorstellungen in
den betrieblichen Vereinbarungen umgesetzt? Inwieweit werden sie in
Balance gebracht? Welche Handlungsoptionen ergeben sich daraus für
Unternehmen, Führungskräfte und Beschäftigte? Schließlich wird auf-
gezeigt, welchen Gestaltungsbedarf die Betriebsparteien wahrgenom-
men und welche Regelungsgegenstände sie auf welche Weise vereinbart
haben.
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2. Regelungsinhalte

2.1 Definition und Ziele

Vertrauensarbeitszeit ist momentan viel diskutiert. Immer wieder
werden in der Fachöffentlichkeit Konzepte und Ansätze veröffentlicht.
Eine einheitliche Definition von Vertrauensarbeitszeit gibt es (noch)
nicht. Die Arbeitshypothese für die vorliegende Auswertung lautet:
Unter Vertrauensarbeitszeit verstehen wir ein Modell flexibler Arbeits-
zeit, bei dem die Beschäftigten Beginn, Umfang und Ende der täglichen
Arbeitszeit selbst festlegen und eine Arbeitszeiterfassung – mehr oder
weniger – unterbleibt. In den ausgewerteten Vereinbarungen verzichten
die Betriebsparteien in den meisten Fällen auf eine Definition. Eine der
wenigen Ausnahmen lautet wie folgt.

»Vertrauensarbeitszeit ist dadurch definiert, dass der Arbeitgeber auf
die Kontrolle der Einhaltung der Vertragsarbeitszeit verzichtet und
darauf vertraut, dass die Mitarbeiter ihren arbeitszeitbezogenen ver-
traglichen Verpflichtungen auch ohne diese Kontrolle nachkommen.«

I Datenverarbeitung und Softwareentwicklung, 030200/1497/2001

Diese Definition enthält die genannten Kriterien: Flexibilität, Eigen-
verantwortung der Beschäftigten, Kontrollverzicht. Zusätzlich wird die
Benennung des Arbeitszeitmodells erläutert: Der Begriff Vertrauens-
arbeitszeit betont insbesondere das Vertrauen des Unternehmens, dass
die Beschäftigten ihren Arbeitszeitverpflichtungen auch ohne Kontrolle
nachkommen. Nicht erkennbar ist, aus welchem Grund und zu welchem
Zweck hier Vertrauensarbeitszeit eingeführt wird. Die Analyse der Ziel-
setzungen der Vereinbarungen soll dazu mehr in Erfahrung bringen.
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Die hier ausgewerteten Vereinbarungen sind in ihren Zielsetzungen
sehr unterschiedlich und verbinden vielfältige Ziele miteinander.

»Ziele
Schaffung eines einfachen und flexiblen Arbeitszeitsystems, das
x auf einen kunden- und marktgerechten Einsatz der Arbeitszeit aus-

gerichtet ist;
x Selbständigkeit und Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen bei

der Erfüllung der Aufgaben fordert und fördert;
x einen wirtschaftlichen Einsatz der Arbeitszeit ermöglicht;
x unter Berücksichtigung von betrieblichen Erfordernissen mehr Fle-

xibilität für eine individuelle Arbeitszeitgestattung der Mitarbeite-
rinnen schafft;

x auf einen vertrauensvollen und partnerschaftlichen Umgang von
Mitarbeitern und Führungskräften setzt.«

I Kreditgewerbe, 030200/1865/2004

Besonders oft findet sich in den Vereinbarungen das oben an erster
Stelle stehende Ziel »kunden- und marktgerechter Einsatz der Arbeits-
zeit«. Folgende Vereinbarung verbindet dieses Ziel direkt mit Wettbe-
werbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit.

»Im Hinblick auf die nachhaltige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
gewinnt die Flexibilisierung der Arbeitszeit weiterhin zunehmend an
Bedeutung. Dabei gilt es weiterhin, die Dauer, Lage und Verteilung der
Arbeitszeit flexibel an Schwankungen des Arbeitsanfalls anzupassen
und gleichzeitig eine noch stärkere Ausrichtung am Kunden zu ermög-
lichen. Diese Flexibilisierung unterstützt die gebotene Kundenorientie-
rung und schafft günstige Voraussetzungen dafür, einerseits nachfrage-
orientiert arbeiten zu können und andererseits den Mitarbeitern eine
größere Arbeitszeitsouveränität im Rahmen der erforderlichen betrieb-
lichen Abläufe einzuräumen.«

I Mineralölverarbeitung, 030200/1658/2002
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Die Arbeitszeit orientiert sich an Arbeitsvolumen und Kunden und soll
gleichzeitig größere Arbeitszeitsouveränität der Beschäftigten ermög-
lichen. Andere Vereinbarungen konzentrieren sich auf das Ziel, die
Arbeitszeit der Auftragssituation anzupassen.

»Mit der Vertrauensarbeitszeit soll eine flexible Anpassung der Arbeits-
zeit an die jeweilige Auftragssituation erreicht werden. Hierzu wird das
Arbeitsergebnis in den Vordergrund gestellt und nicht vorrangig die
tägliche Arbeitszeit. Diese soll um die vertraglich und gesetzlich gere-
gelte Arbeitszeit »pendeln« und wird vom Arbeitgeber nicht erfasst.
Das heißt, dass statt der Zeiterfassung eine gegenseitig vertrauensvolle
Zeitwirtschaft aufgebaut wird, die sich am Arbeitsanfall und an den
Arbeitsergebnissen orientiert.«

I Maschinenbau, 030200/1827/2004

Eine Vereinbarung aus der Metallverarbeitung verbindet die Anpas-
sung der Arbeitszeit an die Auftragslage eng mit der eigenverantwort-
lichen Aufgabenerledigung.

»Im einzelnen soll damit erreicht werden, dass
x die verfügbaren Arbeitskapazitäten noch besser auf Schwankungen

des Auftragsvolumens abgestimmt werden können,
x auch bereichsbezogen unterschiedlich auftretende Spitzen- und

Unterauslastungen dezentral und weitgehend eigenverantwortlich
kompensiert werden können,

x unter Wahrung der vollen Funktionsfähigkeit des jeweiligen Bereichs
ein selbstgesteuerter Ausgleich arbeitszeitbedingter Belastungen zwi-
schen den Mitarbeiter/innen ermöglicht wird,

x ein abrechnungstechnisches Nachvollziehen aller zeitbezogenen
Schwankungen im Arbeitseinsatz der Mitarbeiter/innen weitgehend
vermieden werden kann, ohne betrieblicherseits entscheidende Ver-
luste an Information und Transparenz hinnehmen zu müssen,

x zugleich ein Höchstmaß an Leistungsgerechtigkeit und Verläßlich-
keit der Entgeltzahlung für die Mitarbeiter/innen gewährleistet ist,
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x schließlich auch ein höheres Maß an Effizienz und Nachhaltigkeit in
der personalwirtschaftlichen Arbeit realisiert werden kann.«

I Metallverarbeitung, 030200/999/1999

Ähnlich wie in der oben zitierten Vereinbarung aus der Mineralölindu-
strie gelten hier Eigenverantwortlichkeit, Selbststeuerung bzw. Arbeits-
zeitsouveränität nicht uneingeschränkt. Zwar dürfen die Beschäftigten
selbst über ihre Arbeitszeit entscheiden, sie sollen sich jedoch an den
betrieblichen Belangen orientieren. Persönliche Kriterien, individuelle
Zeitwünsche oder Verpflichtungen außerhalb der Erwerbsarbeit wie
z.B. die Versorgung von Familienangehörigen bleiben unerwähnt. Wie
weit die Arbeitszeitsouveränität der Beschäftigten tatsächlich reicht,
bleibt unklar.
Andere Vereinbarungen anerkennen und benennen einen möglichen
Konflikt zwischen betrieblichen und persönlichen, privaten Zeitinteres-
sen. Sie erklären den Interessenausgleich zum Ziel der Vertrauensarbeits-
zeit.

»Ziel dieser Vereinbarung ist es, den erforderlichen Ausgleich zwischen
den betrieblichen Kapazitäts- und Flexibilitätserfordernissen einerseits
und den zeitlichen Interessen und Bedürfnissen der Mitarbeiter/innen
(MA) andererseits als kontinuierlichen Prozess zu regeln und zu fördern.
Dies erfordert ein hohes Maß an Vertrauen und Kooperation zwischen
den Führungskräften und den MA. Zugleich werden dadurch jedoch
attraktive zusätzliche Gestaltungsspielräume für beide Seiten eröffnet.«

I Informationstechnikhersteller, 030200/1877/2003

Dies garantiert nicht, dass der Interessenausgleich gelingt oder dass die
Beschäftigten ihre Zeitinteressen gleichberechtigt berücksichtigen kön-
nen. Dennoch erscheinen letztere Regelungen der betrieblichen Realität
mit ihren konkurrierenden Zeiterfordernissen angemessener. Häufig
werden betriebliche Belange und die Erfüllung der Aufgaben in den
Vordergrund gerückt. Erst unter dieser Prämisse wird es möglich, auch
persönliche Zeitinteressen zu verwirklichen.
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»Im Rahmen der individuellen Arbeitszeitgestaltung hat jeder Mitar-
beiter neben den persönlichen vorrangig die betrieblichen Belange, ins-
besondere die Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung in seinem
Arbeitsbereich, zu berücksichtigen.«

I Mineralölverarbeitung, 030200/1658/2002

Persönliche Wünsche werden berücksichtigt, sofern sie nicht mit Unter-
nehmensinteressen kollidieren.

»Individuelle Flexibilisierungswünsche, die mit diesen Unternehmens-
interessen vereinbar sind, müssen realisiert werden.«

I Grundstücks- und Wohnungswesen, 030200/1375/1997

Ähnlich wird es für ein Unternehmen der Chemieindustrie formuliert.
Die betrieblichen Abläufe stehen an erster Stelle. Werden sie optimal
gestaltet, kommen die individuellen Interessen zur Geltung.

»Die Vertragspartner stimmen darin überein, dass die durch […] Ar-
beitszeitflexibilisierung geschaffenen Möglichkeiten die betrieblichen
und arbeitsorganisatorischen Abläufe nicht nachteilig beeinflussen dür-
fen, aber weitestgehend im gewissen Rahmen die individuellen Wün-
sche der einzelnen Mitarbeiter berücksichtigen sollen.«

I Chemische Industrie, 030200/1572/1999

Schließlich sei detailliert auf das Ziel »selbstständige und eigenverant-
wortliche Aufgabenerledigung« hingewiesen. Es scheint kennzeich-
nend für das Modell Vertrauensarbeitszeit zu sein.
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»Um die Arbeitszeit den Wünschen der Kunden, den betrieblichen Ab-
läufen und den persönlichen Bedürfnissen der Mitarbeiter/innen (nach-
folgend »Mitarbeiter« genannt) anzupassen, vereinbaren Geschäftslei-
tung und Betriebsrat eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit. Diese soll
so verwirklicht werden, dass unsere Kunden, das Unternehmen und die
Mitarbeiter einen hohen Nutzen aus der Neuregelung erzielen.
Ziel der Vertrauensgleitzeit ist eine weitgehend selbständige, eigen-
verantwortliche Aufgabenerledigung mit eigener Gestaltungskompetenz
im Arbeitsumfeld, so dass die Mitarbeiter unter Berücksichtigung der
Erfordernisse aus den Prozessen und Arbeitsabläufen und der Belange
ihrer externen und/oder internen Kunden ihre Arbeitszeit möglichst frei
gestalten können.«

I anonym, 030200/1450/2001

Diese Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit bezieht sich auf
die/den Einzelne/n, in anderen Fällen auf die Arbeitsgruppe.

x »Beitrag zur Förderung der Vertrauenskultur
x Grundsätzlich eigenverantwortliche Steuerung der Vertragsarbeits-

zeiten im Team entsprechend den jeweiligen Anforderungen unter
Beachtung von Gesetz und Tarifvertrag; in diesem Rahmen selbst-
verständliche Berücksichtigung persönlicher Belange

x Beteiligung der Mitarbeiter/innen an der laufenden Aktualisierung
der Standards, die ihrer Arbeit zugrunde liegen (Service, garantierte
Besetzungsstärken, Anlaufstellen, Erreichbarkeiten, Terminmanage-
ment, Qualitätsstandards etc.); regelmäßige Gespräche und Zielver-
einbarungen (vor dem Hintergrund der jeweiligen Vertragsarbeits-
zeit) mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

x Verzicht auf eine arbeitgeberseitige Kontrolle der Einhaltung der
Vertragsarbeitszeit«

I Öffentliche Verwaltung, 030200/1447/1998
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Dieses Ziel scheint bemerkenswert, da es eine Abkehr von einer zentra-
len, hierarchischen Arbeitszeitfestlegung mit sich bringt. Der Wechsel
zu einer dezentralen Arbeitszeitsteuerung stärkt jedoch nicht, wie
man vermuten könnte, die Arbeitszeitsouveränität der Beschäftigten.
Die Mehrheit der Betriebe möchte auf diesem Wege nicht persönliche
Interessen und private Zeitverpflichtungen unterstützen. Vielmehr ist
erneut der effiziente, kundenorientierte Einsatz der Arbeitszeit maß-
geblich.

»Die Regelungen dieser Betriebsvereinbarung sollen den verantwor-
tungsbewussten, kundenorientierten und wirtschaftlichen Einsatz der
Arbeitszeit unterstützen.«

I Datenverarbeitung und Softwareentwicklung, 030200/1497/2001

Damit schließt sich der Kreis. Hauptaugenmerk ist oft nicht die Ar-
beitszeitsouveränität, sondern die dezentrale Arbeitszeitsteuerung zur
Erfüllung der Aufgaben.

»Hauptbewertungskriterium ist die Erfüllung der Arbeitsaufgabe und
nicht der bloße Nachweis von Anwesenheit.«

I Mineralölverarbeitung, 030200/1658/2002

Offensichtlich verliert der bloße Nachweis der Arbeitszeit für Unter-
nehmen an Bedeutung. Unternehmen verzichten auf Arbeitszeitkon-
trolle, um einen effizienteren Arbeitszeiteinsatz durch dezentrale Steue-
rung zu ermöglichen. Arbeitszeitsouveränität der Beschäftigten und
Ausgleich unterschiedlicher Zeitinteressen spielen oft keine unmittel-
bare Rolle.
Die Vermutung, ein vorhandenes Vertrauensverhältnis zwischen Unter-
nehmensleitung und Beschäftigten biete die Grundlage für einen Kon-
trollverzicht, bestätigte sich nicht. Vor diesem Hintergrund wird die
Forderung nach einem vertrauensvollen Umgang mit der flexiblen Ar-
beitszeit verständlich.
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»Die Nutzung variabler Arbeitszeitgestaltung stellt hohe Ansprüche an
Führungskräfte und Mitarbeiter in Form von Eigenverantwortlichkeit
und Vertrauen.«

I Grundstücks- und Wohnungswesen, 030200/1375/1997

»Die gleitende Arbeitszeit verlangt besonderes Verantwortungsbewusst-
sein jedes Einzelnen und setzt gegenseitiges Vertrauen und Rücksicht-
nahme unter allen Mitarbeitern voraus.«

I Kreditgewerbe, 030200/1557/2001

Die Vereinbarungen zur Vertrauensarbeitszeit zielen durchweg auf effi-
zienten, kundenorientierten, dezentral gesteuerten Arbeitszeiteinsatz.
Einige Vereinbarungen gewinnen die ArbeitnehmerInnen für dieses
Ziel, indem sie ausdrücklich betriebliche und persönliche Zeitinteres-
sen zum Ausgleich bringen (»Arbeitszeitsouveränität«). Andere Verein-
barungen hingegen fordern die Beschäftigten dazu auf, vorrangig bzw.
ausschließlich betriebliche Kriterien bei ihren Arbeitszeitentscheidun-
gen zu berücksichtigen.

2.2 Geltungsbereich

Diskussionen in Fachzeitschriften ließen vermuten, Vertrauensarbeits-
zeit werde zunächst bei ausgewählten Tätigkeitsgruppen mit hoher
Eigenverantwortung, geringer Standardisierung der Arbeitsweise und
unmittelbarem Kundenkontakt erprobt. Die Auswertung ergibt ein
anderes Bild: Offenbar wird Vertrauensarbeitszeit nicht mehr nur für
kleine Beschäftigtengruppen in Unternehmen eingeführt. Die meisten
ausgewerteten Betriebsvereinbarungen gelten für alle MitarbeiterInnen
oder zumindest für einen Großteil der Belegschaft.
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»Geltungsbereich

1.1 Personeller Geltungsbereich:
Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter (im Folgenden kurz Mitarbeiter genannt) des Arbeit-
gebers.
Ausgenommen sind alle Mitarbeiter mit Pauschalvergütung […],
Mitarbeiter mit Stundenvergütung […] und leitende Angestellte.

1.2 Räumlicher Geltungsbereich:
Diese Betriebsvereinbarung umfasst alle Betriebsstätten des Arbeit-
gebers in Deutschland.

1.3 Zeitlicher Geltungsbereich:
Diese Betriebsvereinbarung tritt am […] in Kraft. Sie ist beidseitig
mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende kündbar. Im
Falle einer Kündigung im ersten Jahr tritt die […]vereinbarung zur
variablen Arbeitszeit-Gestaltung in Kraft.

Mitarbeiter mit Erfolgsvergütung
Für Mitarbeiter mit Erfolgsvergütung […] gilt Vertrauensarbeits-
zeit.«

I Datenverarbeitung und Softwareentwicklung, 030200/1497/2001

Leitende Angestellte werden in vielen Vereinbarungen aus dem perso-
nellen Geltungsbereich ausgenommen. Vermutlich, weil der Betriebs-
rat nach § 5 Abs. 3 BetrVG kein Mandat zur Vertretung der Interes-
sen dieser Beschäftigten hat. Einige Mitarbeiter(gruppen) sind von
Vertrauensarbeitszeit ausgenommen, weil besondere Arbeitsabläufe
und Anforderungen ihrer Tätigkeit Vertrauensarbeitszeit nicht zu-
lassen.

»Die flexible Arbeitszeit […] gilt für alle Mitarbeiter mit Ausnahme der
Mitarbeiter in starren Arbeitszeitmodellen, der Mitarbeiter im […] so-
wie der Auszubildenden. Für Mitarbeiter im […] und für die Auszubil-
denden gelten die entsprechenden Bestimmungen […].
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In Abstimmung mit dem Betriebsrat können einzelne Mitarbeiter
oder Mitarbeitergruppen zeitweilig oder auf Dauer […] ausgeschlossen
bzw. […] aufgenommen werden.«

I Verlags- und Druckgewerbe, 030200/1874/2002

Gründe sind z.B. die garantierte Besetzung einer Stelle, Auslastung der
Anlagen oder Sicherheitsbestimmungen.

»Die Vertrauensarbeitszeit gilt für alle Mitarbeiter einschließlich
der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten (im Sinne des § 5 Abs. 1
BetrVG). Für Bereiche, in denen der technische und organisatorische
Arbeitsablauf eine Teilnahme an der Vertrauensarbeitszeit nicht zu-
lässt, werden gesonderte Regelungen zwischen den Vertragsparteien
vereinbart.«

I Kohlebergbau, 030200/1872/2001

2.3 Verfügungsrechte

Vertrauensarbeitszeit ist eine besondere Form flexibler Arbeitszeit.
Flexible Arbeitszeit bedeutet variable, veränderliche, anpassbare
Arbeitszeit. Daraus ergibt sich Regelungsbedarf: Wer entscheidet,
wann welche Arbeitszeit geleistet wird? Nach welchen Kriterien wird
entschieden? Die Auswertungen zu den Entscheidungskriterien stehen
in Kapitel 2.4. Im Folgenden werden die Entscheidungskompetenzen
und Verfügungsrechte über die Vertrauensarbeitszeit dokumentiert
und analysiert.
Die Entscheidungskompetenz über Lage und Dauer der Arbeitszeit
wird in die Hände der Beschäftigten gelegt.
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»Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit sowie die Lage der Pausen
werden in diesem Rahmen von den Mitarbeitern in eigener Verantwor-
tung bestimmt.«

I Chemische Industrie, 030200/1435/2001

Die Beschäftigten erhalten weitgehende Zeitsouveränität. Sie ist ledig-
lich durch den Hinweis »in diesem Rahmen« beschränkt, der in der Ver-
einbarung selbst genauer bestimmt ist. Ähnliche Formulierungen finden
sich in vielen Vereinbarungen. Im folgenden Zitat wird die Arbeitszeit-
souveränität durch mehrere Bestimmungen eingegrenzt (Voraussetzun-
gen dieser Betriebsvereinbarung, Gleitzeitrahmen, Zielvorgaben, Aus-
gleich von Abweichungen, Teamabsprachen).

»Gleitzeitrahmen
Innerhalb des Gleitzeitrahmens kann der Mitarbeiter unter den Voraus-
setzungen dieser Betriebsvereinbarung Beginn und Ende seiner indivi-
duellen täglichen Arbeitszeit selbst bestimmen. Gleichzeitig ermöglicht
der Gleitzeitrahmen betriebsbedingte längere Arbeitszeiten, die dann
durch variable Freizeitnahme ausgeglichen wird.
Bei der Wahl des Arbeitszeitmodells 2 müssen die Mitarbeiter die Zeit-
erfassungsgeräte nicht betätigen.
In diesem Modell können die Mitarbeiter unter Beachtung betrieblicher
oder abteilungsnotwendiger Zielvorgaben innerhalb des Gleitzeitrah-
mens selbst bestimmen, wann sie die Arbeit aufnehmen und beenden.
Sie sind jedoch verpflichtet Abweichungen von der Normalarbeitszeit
eigenverantwortlich auszugleichen. Die Verfügbarkeit des Gleitzeitgut-
habens ist individuell und kann in einzelnen Stunden und/oder ganzen
Tagen abgebaut werden […]. Dabei ist in Teamabsprachen sicherzu-
stellen, dass jederzeit eine qualifizierte Erreichbarkeit der einzelnen Be-
reiche, Abteilungen und Teams gegeben ist […].«

I Chemische Industrie, 030200/1572/1999
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Die Mehrheit der vorliegenden Vereinbarungen überträgt den Arbeit-
nehmerInnen die Entscheidungskompetenz über die Arbeitszeit. Sie
können jedoch nicht frei über die Arbeitszeit verfügen. Nicht selten
sind Absprachen mit den Vorgesetzten Bedingung.

»Konkret funktioniert das System so, dass jedem Mitarbeiter in Ab-
stimmung mit dem Vorgesetzten und unter Berücksichtigung der
betrieblichen Belange das Recht eingeräumt wird, Beginn und Ende der
Arbeitszeit frei zu wählen, wobei die Bandbreite sich von 7.00 Uhr bis
20.00 Uhr erstreckt und nicht überschritten werden sollte.«

I Kreditgewerbe, 030200/1557/2001

Oft sind die Beschäftigten gehalten, ihre Arbeitszeiten mit den Kol-
legInnen bzw. im Team abzusprechen.

»Basis des Modells ist eine teamorientierte Regelung der Arbeitszeiten,
die Teams haben zu regeln, wer zu welchem Zeitpunkt zur Mindest-
besetzung gehört und wer seine Arbeitszeit frei bestimmen kann.
Mindestbesetzungspläne werden von Betriebsrat und Geschäftsleitung
festgelegt. Die jeweilige Größe der Mindestbesetzung ist nur durch Zu-
stimmung des Betriebsrats zu verändern.«

I Entwurf einer Betriebsvereinbarung, 030200/1587/2002

Einige Vereinbarungen legen zwar eine Absprache fest, jedoch ohne
Ansprechpartner für den konkreten Fall zu bestimmen.

»Die Mitarbeiter legen ihre Arbeitszeit eigenverantwortlich unter
Beachtung der […] aufgeführten Grundsätze sowie der gesetzlichen
Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes fest. Als Arbeitstage stehen alle
Werktage (montags bis samstags) zur Verfügung. Im Vordergrund steht
dabei die vertragsgemäße Aufgabenverteilung und nicht die Dauer der
Arbeitszeit. Die Zeiterfassung entfällt.
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Im Rahmen ihrer Führungsaufgabe sind die Führungskräfte verpflich-
tet darauf zu achten, dass ihre Mitarbeiter die Bestimmungen des Ar-
beitszeitgesetzes insbesondere im Hinblick auf Arbeitsdaten, Ruhepau-
sen sowie Sonn- und Feiertagsruhe einhalten.«

I Grosshandel (ohne Kfz), 030200/1876/2002

Eine Vereinbarung überlässt es gänzlich der Verantwortung der Be-
schäftigten, mit wem sie ihre Arbeitszeiten absprechen und wie sie die
Mindestbesetzung gewährleisten. Die Beschäftigten werden in die Ver-
antwortung genommen.

»Während der Normalarbeitszeit-Gleitzeit ist innerhalb einer Abtei-
lung eine Mindestbesetzung zu gewährleisten.
Zwischen Werksangehörigen, die eng zusammenarbeiten müssen, sind
Absprachen mit dem Ziel zu treffen, die erforderliche Zusammenarbeit
während der Normalarbeitszeit-Gleitzeit zu gewährleisten.
Die Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit kann in Abstimmung
mit dem Vorgesetzten auf 4 Tage von Montag bis Freitag erfolgen. Der
5. Tag ist dann aus Gleitzeitguthaben als arbeitsfreier Tag […] zu ent-
nehmen.
Über- und Unterschreitungen sind im Rahmen der Gleitzeitspannen
und des Gleitzeitvortrages zulässig.«

I Fahrzeughersteller Kraftwagen, 030200/1257/1996

Die zitierten Formulierungen machen es deutlich: Die Beschäftigten
sind befugt, über Beginn, Dauer und Ende der konkreten Arbeitszeit zu
entscheiden. Diese Kompetenz wird gleichzeitig durch Abstimmungs-
auflagen begrenzt.
Weitere Einschränkungen der Verfügungsrechte der Beschäftigten be-
stehen z.B. durch direktes Eingreifen der Führungskräfte.
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»Alle Mitarbeiter können Beginn und Ende ihrer täglichen Arbeitszeit
innerhalb eines Arbeitszeitrahmens von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr eigenver-
antwortlich bestimmen. Kernarbeitszeiten oder Mindestanwesenheits-
zeiten bestehen nicht, stattdessen können jedoch Funktionszeiten […]
vereinbart werden.
Bei mangelnder Auslastung kann die Führungskraft in besonderen Fäl-
len und nach vorheriger Zustimmung des Betriebsrats innerhalb des
Dispositionsrahmens des Arbeitszeitkontos einen Freizeitausgleich an-
ordnen. Ebenso kann ein Freizeitausgleich für das Überstundenkonto
angeordnet werden.«

I Verlags- und Druckgewerbe, 030200/1874/2002

In dieser Vereinbarung des Verlags- und Druckgewerbes kann die
Führungskraft unter bestimmten Umständen einen Freizeitausgleich
anordnen. Dahinter stehen möglicherweise Befürchtungen der Unter-
nehmensleitung, dass die Beschäftigten sich nicht um einen möglichst
effizienten Einsatz der Arbeitszeit bemühten. Dies läge vor, wenn Be-
schäftigte bei zu geringer Auslastung ihre Arbeitszeit einsetzten; oder
trotz geringer Auslastung keinen Freizeitausgleich nähmen.
Weitergehend sind die Eingriffsmöglichkeiten der Vorgesetzten in den
folgenden Vereinbarungen. Beschäftigte und Führungskraft treffen eine
Arbeitszeitvereinbarung, wenn die Beschäftigten den Arbeitszeitbedarf
nicht von sich aus erfüllen. Dabei bleibt offen, wer über die Notwen-
digkeit des Arbeitseinsatzes entscheidet.

»Die Vertrauensgleitarbeitszeit macht es erforderlich, dass die Kommu-
nikation zwischen den Mitarbeitern und den Vorgesetzten gewährleis-
tet sein muss. Sollte an bestimmten Tagen aus betrieblichen Gründen
eine bestimmte Arbeitszeit notwendig sein, so ist dies zwischen den
Mitarbeitern und den Vorgesetzten zu vereinbaren.«

I Grundstücks- und Wohnungswesen, 030200/1375/1997
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Eine Vereinbarung aus dem Kreditgewerbe überträgt den Vorgesetzten
volle Verantwortung. Sie überwachen und koordinieren die Arbeits-
zeitgestaltung.

»Der jeweilige Vorgesetzte ist für den reibungslosen Geschäftsverlauf
innerhalb seines Verantwortungsbereiches verantwortlich. Er hat die
Einhaltung dieser Regelungen zu überwachen, bei entsprechenden Ver-
stößen seinen Vorgesetzten zu informieren und entsprechende Maß-
nahmen zur Behebung zu ergreifen.
Entsprechend hat er im Vorwege oder/und bei aktuellem Bedarf koor-
dinierend und steuernd in die Arbeitsgestaltung einzugreifen, um einen
derartigen Geschäftsablauf sicherzustellen.«

I Kreditgewerbe, 030200/1865/2004

Im Folgenden kann die Entscheidungskompetenz der Beschäftigten
über ihre Arbeitszeit, das Kernstück der Vertrauensarbeitszeit, zeit-
weise eingeschränkt werden.

»Das Recht der unter diese Betriebsvereinbarung fallenden Dienstkräfte,
Beginn und Ende der Arbeitszeit selbst zu bestimmen, kann vorüberge-
hend eingeschränkt sein:
x durch Absprache zwischen Dienstkräften, die an einer gemeinsa-

men Aufgabe beteiligt sind,
x durch Anweisung des Verwaltungsdirektors, wenn die Erledigung

einer gemeinsamen Aufgabe durch mehrere Dienstkräfte die gleich-
zeitige Anwesenheit erfordert und eine Einigung zwischen den
Dienstkräften nicht zustande gekommen ist.«

I Bildungseinrichtung, 030200/1875/2003

Die vorstehenden Regelungen sollen gewährleisten, dass die Beschäftig-
ten nicht willkürlich oder unabhängig von Auslastung und anstehen-
den Aufgaben Arbeitszeit einsetzen oder Freizeit nehmen. Die folgen-
den Vereinbarungen schaffen dazu einen Ausgleich. Auch hier können
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Führungskräfte die Arbeitszeitsouveränität der Beschäftigten ein-
schränken. Ankündigungsfristen und Zustimmung durch den Betriebs-
rat stellen sicher, dass sie hierbei nicht willkürlich verfahren.

»Einschränkungen von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit
Das Recht des Mitarbeiters auf eigenständiges Bestimmen von Beginn
und Ende seiner täglichen Arbeitszeit kann durch ausdrückliche, zu
begründende Weisung des Vorgesetzten für einzelne Mitarbeiter, Grup-
pen oder Abteilungen eingeschränkt werden, wenn betriebliche Gründe
dies erfordern. Die Belange der Mitarbeiter sind hierbei zu berücksich-
tigen. In der Regel sind die Mitarbeiter mindestens einen Tag vorher
zu informieren. Bei Einschränkungen von zusammenhängend mehr als
einer Woche oder periodisch mehr als einem Monat ist die Zustim-
mung des Betriebsrates einzuholen.«

I anonym, 030200/1450/2001

Die Regelungen zur Frage, wer über Lage und Umfang der Arbeitszeit
entscheidet, lassen sich wie folgt zusammenfassen: Im Modell Ver-
trauensarbeitszeit erhalten die Beschäftigten das Verfügungsrecht über
die Arbeitszeit. Führungskräfte haben die Möglichkeit, unter bestimm-
ten Bedingungen die Arbeitszeitsouveränität einzuschränken und Ar-
beitseinsatz bzw. Freizeitausgleich festzusetzen. Einige Vereinbarungen
bieten hierzu ein Gegengewicht, indem sie die Befugnisse der Führungs-
kräfte durch den Betriebsrat kontrollieren.
Im Gegensatz zum Modell Arbeitszeitkorridor gewährt das Modell
Vertrauensarbeitszeit den Beschäftigten das Verfügungsrecht über eine
flexible Arbeitszeit. Dieses Verfügungsrecht unterliegt starken Ein-
schränkungen (vgl. Kapitel 2.4 Entscheidungskriterien). Es ermöglicht
jedoch dezentrale Entscheidungen, d.h. einen Arbeitseinsatz, der ver-
schiedenen Arbeitsbereichen und ihren aktuellen Anforderungen ange-
passt ist. In folgender Vereinbarung kommt dieser Aspekt deutlich zum
Ausdruck.
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»Die Aufgaben- und Arbeitszeitplanung erfolgt abteilungs- bzw. pro-
jektbezogen. Die Absprachen und Vorgaben hinsichtlich der Arbeits-
zeit erfolgen direkt zwischen den Beteiligten und bedürfen nicht der
Schriftform. Dies ermöglicht einen optimalen Gestaltungsspielraum für
alle Beteiligten […]. Kapazitätsplanungen werden abteilungsintern ver-
öffentlicht.
Es finden regelmäßige Arbeits(zeit)planungsgespräche der Vorgesetzten
mit ihren Mitarbeitern statt (situationsabhängig oder auf Verlangen
der Beteiligten). Ziel dieser Gespräche ist es, frühzeitig größere Abwei-
chungen von der arbeitsvertraglichen Regelung und Arbeitsplanung zu
vermeiden. Bei festzulegenden Maßnahmen sind persönliche Belange
der Mitarbeiter zu berücksichtigen und gesundheitliche Beeinträchti-
gungen […] zu vermeiden.«

I Maschinenbau, 030200/1827/2004

2.4 Entscheidungskriterien für Lage und Umfang

der Arbeitszeit

Neben personellen Bestimmungen, wer über die Arbeitszeit entschei-
den darf, enthalten die meisten der vorliegenden Betriebs- und Dienst-
vereinbarungen weitere Kriterien, die für den Arbeitseinsatz maßgeb-
lich sind. Insbesondere werden verschiedene Zeitanforderungen und
gesetzliche Vorgaben benannt, die es zu berücksichtigen gilt.

2.4.1 Berücksichtigung der verschiedenen Zeitanforderungen
von Unternehmen, Kunden und Beschäftigten

Die Herangehensweisen sind unterschiedlich. Ein Teil der Vereinbarun-
gen versucht, persönliche und betriebliche Interessen an der Arbeitszeit
auszugleichen. Andere Vereinbarungen räumen unternehmerischen
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Entscheidungskriterien unmissverständlich den Vorrang ein. Zunächst
ein Beispiel für die Suche nach einem Interessenausgleich.

»Die individuelle Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll
im Einklang zwischen den betrieblichen Anforderungen und den per-
sönlichen Erfordernissen stehen. Innerhalb der Arbeitszeitbandbreite
kann der Beginn der individuellen Arbeitszeit unter Wahrung der Funk-
tionsfähigkeit des Teams oder der Abteilung von den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern selbst bestimmt werden.
Das Team oder die Abteilung ist für die Ansprechbarkeit und somit für
die Serviceleistung gegenüber den internen und externen Kundinnen
und Kunden verantwortlich. Dies erfordert eine Abstimmung zwischen
den einzelnen Beschäftigten, um die betrieblichen Erfordernisse zu ge-
währleisten. Ist eine Einigung nicht möglich, gilt für einzelne Beschäf-
tigte, das Team oder die Abteilung die Standardarbeitszeit als verbind-
liche Arbeitszeit.«

I Versicherungsgewerbe, 030200/1808/2003

Diese Vereinbarung ermöglicht den Beschäftigten zwar grundsätzlich
die Selbstbestimmung hinsichtlich der Arbeitszeit. Betriebliche Erfor-
dernisse haben demgegenüber jedoch einen großen Stellenwert.
Viel häufiger wird den betrieblichen Anforderungen klar Priorität ein-
geräumt. An ihnen muss sich die »freie« Arbeitszeitgestaltung orientie-
ren und stets einen glatten Arbeitsablauf gewährleisten.

»Alle Mitarbeiter/innen können, orientiert an den betrieblichen An-
forderungen, ihre Arbeitszeit einschließlich der Pausen frei gestalten.
Voraussetzung für die freie Gestaltung der Arbeitszeit ist die Gewähr-
leistung eines den internen und externen Interessen/Anforderungen
entsprechenden reibungslosen Arbeitsablaufs.
In der Abteilung/Gruppe werden – den internen und externen Interes-
sen/Anforderungen entsprechend – Ansprechzeiten sowie mögliche Än-
derungen mit allen Beteiligten (Vorgesetzte, Mitarbeitern/Mitarbeite-
rinnen, Betriebsrat) festgelegt.
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Die Abstimmung der Arbeitszeit eines jeden einzelnen Mitarbeiters
(persönliche Ansprechzeiten) – innerhalb der zuvor festgelegten Abtei-
lungsansprechzeiten – erfolgt zwischen den Mitarbeitern/Mitarbeite-
rinnen der jeweiligen Abteilung/Gruppe. Auf die besonderen Bedürf-
nisse der Teilzeitmitarbeiter/innen ist Rücksicht zu nehmen.«

I Kohlebergbau, 030200/1872/2001

Die Gewichtung der persönlichen Arbeitszeitinteressen wird sehr un-
terschiedlich formuliert. Die zitierte Vereinbarung berücksichtigt etwa
die besonderen Bedürfnisse der Teilzeitmitarbeiter/innen. Im Folgenden
sind individuelle Zeitinteressen an die Vereinbarkeit mit betrieblichen
Erfordernissen gebunden.

»Dabei hat jeder Mitarbeiter seine Arbeitszeit so einzurichten, dass ein
erfolgreicher Geschäftsverlauf mit Interessenten und Kunden sowie ein
reibungsloses Zusammenarbeiten mit Kollegen gewährleistet ist. Indi-
viduelle Zeitwünsche können vom Mitarbeiter realisiert werden, sofern
sie mit den betrieblichen Erfordernissen zu vereinbaren sind. Die Ab-
wesenheit vom Arbeitsplatz soll bewusst gefördert werden, wenn nicht
genug Arbeit vorhanden ist.«

I Datenverarbeitung und Softwareentwicklung, 030200/1497/2001

Immerhin werden hier individuelle Zeitwünsche ausdrücklich erwähnt.
Die folgende Vereinbarung aus einem Maschinenbauunternehmen be-
scheinigt den Beschäftigten zwar »volle Zeitautonomie«. Worin diese
besteht, bleibt jedoch unklar. Persönliche Zeiterfordernisse bleiben un-
erwähnt. Betriebliche Aufgaben und Ziele haben bei Arbeitszeitent-
scheidungen ausdrücklich Vorrang.
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x »Die Mitarbeiter können unter Berücksichtigung der betrieblichen
Belange in Absprache mit den Kollegen und ihrem Vorgesetzten ihre
Arbeitszeit weitestgehend frei gestalten.

x Freizeitnahme kann nach Absprache mit dem Vorgesetzten und den
Kollegen eigenverantwortlich disponiert werden.

Für die Mitarbeiter gilt volle Zeitautonomie; Aufgaben und Zielorien-
tierung stehen im Vordergrund (Gestaltungskompetenz/unternehmeri-
sches Handeln).«

I Elektromaschinenhersteller, 030200/1344/1999

2.4.2 Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
in Bezug auf die Arbeitszeit

Neben den beschriebenen Entscheidungskriterien (betriebliche Belange,
persönliche Interessen) thematisieren einige Vereinbarungen einen wei-
teren Aspekt: die Einhaltung von Arbeitszeit- und Arbeitsschutzvor-
schriften. Es scheint selbstverständlich, dass Entscheidungen von Ein-
zelnen und Gruppen im Rahmen der Arbeitszeitgestaltung nicht gegen
gesetzliche und tarifvertragliche Vorgaben verstoßen dürfen.

»Die Arbeitszeit wird in Absprache mit dem Vorgesetzten bzw. im Team
von den Mitarbeiterlnnen unter Berücksichtigung der Auslastungs-
situation des entsprechenden Bereichs und der betrieblichen Interessen
selbst gesteuert.
In Gruppenabsprachen ist die Funktionstüchtigkeit der Gruppe sicher-
zustellen, wobei die einschlägigen Bestimmungen des Arbeitszeit-
gesetzes ebenso wie die persönlichen Belange der MitarbeiterInnen zu
berücksichtigen sind. Hierzu finden regelmäßige Gespräche zur Ar-
beitsplanung in den Teams mit den […] Vorgesetzten statt.«

I Maschinenbau, 030200/1826/2003
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Gleiches gilt für die folgende Betriebsvereinbarung. Wer auch immer
Arbeitszeitentscheidungen trifft, muss die gesetzlichen und tariflichen
Vorschriften einhalten.

»Die Arbeitszeit wird zukünftig grundsätzlich eigenverantwortlich im
Team bzw. vom Mitarbeiter/in selbst gesteuert entsprechend den jewei-
ligen Anforderungen der verschiedenen Bereiche. Dabei sind die ein-
schlägigen Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes und des Manteltarif-
vertrages zu beachten. In diesem Rahmen sollen persönliche Belange
der Mitarbeiter/innen Berücksichtigung finden.«

I Chemische Industrie, 030200/2218/1997

Ein Unternehmen benennt die gesetzlichen Anforderungen ausführlicher.

»Die Unfallverhütungsvorschriften, welche bei bestimmten, gefahren-
geneigten Tätigkeiten die Anwesenheit mindestens eines weiteren Mit-
arbeiters vorschreiben, die innerbetrieblichen Sicherheitsbestimmun-
gen (Vieraugen-Prinzip), wie auch die Regelungen des Arbeitszeit-,
Mutterschutz- und Jugendschutzgesetzes sind in jedem Fall einzuhal-
ten.«

I Verlags- und Druckgewerbe, 030200/1874/2002

Möglicherweise wurden hier die Anforderungen aus Gesetzen und Tarif-
verträgen vor allem aufgenommen, um Führungskräften und Beschäf-
tigten zu verdeutlichen, dass ihre Einhaltung ebenso wichtig ist wie die
Berücksichtigung betrieblicher Vorgaben. Gemäß folgender Vereinba-
rung sind Vorgesetzte und Mitarbeiter für die Einhaltung gesetzlicher
Verpflichtungen gleichermaßen verantwortlich.

»Der Mitarbeiter arbeitet im Rahmen der gesetzlichen und ggf. der
tarifvertraglichen Vorschriften. Der Arbeitgeber achtet darauf und ge-
währleistet die erforderlichen Rahmenbedingungen. Die wöchentliche
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Normalarbeitszeit muss im Durchschnitt eines Verteilzeitraumes von
einem Kalenderjahr erreicht werden.
Grenzen der zulässigen Arbeitszeit und Mindestruhezeiten zwischen
Beendigung und Wiederaufnahme der Arbeit ergeben sich aus dem Ar-
beitszeitgesetz, Sozialgesetzbuch IX, sowie dem Jugendarbeits- und
dem Mutterschutzgesetz in der jeweils gültigen Fassung. Für die Ein-
haltung dieser Zeiten sind die Vorgesetzten wie auch die Mitarbeiter
verantwortlich.«

I Mineralölverarbeitung, 030200/1658/2002

Unten zitiertes Unternehmen geht einen Schritt weiter. Es überträgt die
Verantwortung für die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes allein den
Mitarbeitern.

»Grundsätze
x Im Vordergrund steht die selbständige, eigenverantwortliche Aufga-

benerledigung.
x Führungskräfte und Mitarbeiter sind gemeinsam dafür verantwort-

lich, dass die vereinbarten Ziele in der vereinbarten Arbeitszeit er-
bracht werden können.

x Die Arbeitszeit richtet sich nach Kundenbedarf, Arbeitsaufgabe und
Abteilungsbelangen.

x Die (Fein-)Steuerung der Arbeitszeiten erfolgt eigenverantwortlich
innerhalb der Abteilung.

x Anzustreben sind effektive Arbeitszeiten und -abläufe; Zeitver-
brauch allein ist kein Leistungsmaßstab.

x Die Arbeit soll so organisiert werden, dass im Jahresdurchschnitt
40 Stunden pro Woche ausreichen.

x Für die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes sind die Mitarbeiter
selbst verantwortlich. Dies gilt insbesondere für die Einhaltung der
Pausen (§ 4 ArbZG), die Höchstarbeitszeit von 10 Stunden pro Tag
(§ 3 ArbZG) sowie die Aufzeichnungspflicht nach § 16.2 ArbZG.«

I Elektromaschinenhersteller, 030200/1344/1999
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Die Beschäftigten allein oder zusammen mit ihren Vorgesetzten für ver-
antwortlich zu erklären für die Einhaltung von gesetzlichen Bestim-
mungen, hat rechtlich einen ganz anderen Charakter. Dies geht über
eine Vorgabe, die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten, hinaus. Die
Betriebsparteien haben kein Verfügungsrecht über Schutzpflichten, die
dem Arbeitgeber vom Gesetzgeber auferlegt sind. Eine Übertragung
dieser Schutzpflichten auf die Beschäftigten ist daher unzulässig.
Selbstverständlich müssen Beschäftigte die geltenden gesetzlichen Vor-
schriften beachten. Verantwortung für die Einhaltung von (Arbeits-
schutz-)Gesetzen zu übernehmen, entspricht dem Leitbild mündiger,
verantwortungsvoll handelnder Staatsbürger. In der Praxis kann es zu
Widersprüchen zwischen den betrieblichen Anforderungen und denen
des gesetzlichen Arbeitsschutzes kommen. Der Gesetzgeber hat deshalb
die zentralen Arbeitsschutzpflichten den Arbeitgebern und ihren Füh-
rungskräften auferlegt. Sie sind berechtigt und verpflichtet, in einer Si-
tuation konkurrierender Anforderungen dem Arbeitsschutz Vorrang
einzuräumen und betriebliche Belange unterzuordnen.
Sollen Beschäftigte selbst Verantwortung für die Einhaltung gesetz-
licher Arbeitsschutzvorgaben übernehmen, müssen sie berechtigt sein,
dem Arbeitsschutz gegebenenfalls Vorrang gegenüber betrieblichen Be-
langen wie z.B. Produktionserfordernissen einzuräumen. Dies ist den
vorliegenden Vereinbarungen nicht zu entnehmen. Den Beschäftigten
wird Verantwortung für den Arbeitsschutz übertragen. Dennoch sind
sie uneingeschränkt weisungsgebunden gegenüber Vorgesetzten, die die
betrieblichen (Produktions-)Anforderungen durchsetzen sollen.
Die dargestellte Regelung lässt Unklarheiten erwarten, die möglicher-
weise den Arbeitsschutz beeinträchtigen. Vorgesetzte und Arbeitgeber
sehen sich unter Umständen nicht verantwortlich und vernachlässigen
ihre Schutzpflichten. Die Beschäftigten stehen widersprüchlichen Er-
wartungen gegenüber und geben, um Konflikte mit Vorgesetzten zu
vermeiden, dem Arbeitsschutz nicht die notwendige Priorität.
Die folgende Formulierung, die Vorgesetzte und Mitarbeiter für glei-
chermaßen verantwortlich erklärt, ist in beschriebenem Sinne missver-
ständlich.
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»Bei Mitarbeitern, für die besondere Schutzvorschriften gelten (Mut-
terschutzgesetz, Schwerbehindertengesetz, Jugendschutzgesetz etc.)
ist diese Betriebsvereinbarung unter Berücksichtigung der jeweiligen
Vorschriften anzuwenden.
Der Mitarbeiter sowie […] Vorgesetzte sind gleichermaßen für die Ein-
haltung der […] gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. In Einzelfra-
gen ist die fachliche Unterstützung durch das Personalwesen einzuho-
len, gegebenenfalls der Betriebsrat hinzuzuziehen. Die entsprechenden
Regelwerke können dort eingesehen werden.«

I Chemische Industrie, 030200/1572/1999

Selbstverständlich sind auch gesetzliche Schutzvorschriften bei Anwen-
dung einer Betriebsvereinbarung zu berücksichtigen. Eine gemeinsame
Verantwortlichkeit aller Beteiligten bei der Einhaltung gesetzlicher
Schutzvorschriften entspricht ebenfalls den heutigen Erwartungen an
verantwortlich handelnde Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ob
jedoch die Hinweise auf fachliche Unterstützung, Hinzuziehung des
Betriebsrats und Einsichtnahme in das Regelwerk im Arbeitsalltag
tauglich sind, ist fraglich. Wie entscheidet sich wohl eine Schwangere,
wenn Vorgesetzte sie zu Mehrarbeit an einem Sonnabend auffordern,
obwohl dies den Vorschriften des § 8 MuSchG widerspricht? Ist die
oben zitierte Regelung in einem solchem Fall wirklich eine (Entschei-
dungs-)Hilfe?
Auch folgende Betriebsvereinbarung bietet wenig Hilfe. Immerhin be-
grenzt bzw. konkretisiert sie die Verantwortung von Beschäftigten und
Führungskräften.

»Im Hinblick auf das […] zu erwartende Arbeitsvolumen planen und
sprechen die Mitarbeiter untereinander und mit dem Vorgesetzten den
Arbeitseinsatz ab. Die Mitarbeiter stellen im Rahmen der […] Eigen-
verantwortung und die Vorgesetzten im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht
die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sicher.«

I Chemische Industrie, 030200/1630/2002



38 Regelungsinhalte

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Bei Vertrauensarbeitszeit wird
den Beschäftigten das Recht eingeräumt, Beginn, Dauer und Ende der
täglichen Arbeitszeit selbst festzulegen. Dieses Recht wird gebunden an
Abstimmungserfordernisse und an die zum Teil vorrangige Berücksich-
tigung betrieblicher Anforderungen. Im Mittelpunkt steht nicht eine
an persönlichen Interessen ausgerichtete Arbeitszeitsouveränität. Ein
Ausgleich zwischen persönlichen und durch Erwerbsarbeit entstehen-
den Zeitanforderungen ist in den vorliegenden Vereinbarungen eher die
Ausnahme. Die zahlreichen Regelungen zum Verfügungsrecht und zu
den Entscheidungskriterien über Arbeitszeit schaffen die Voraussetzun-
gen, dass Beschäftigte dezentral als Einzelne oder als Arbeitsgruppe
entsprechend den betrieblichen Anforderungen über ihre Arbeitszeit
entscheiden.

2.5 Ausmaß der Flexibilität und Arbeitszeitrahmen

Warum ist die Gestaltung des Ausmaßes der flexiblen Arbeitszeit wich-
tig?
Je mehr Arbeitszeit innerhalb eines Tages, einer Woche, eines Monats
oder des Ausgleichszeitraums eingesetzt werden darf, desto mehr Ge-
staltungsspielraum hat, wer über Beginn, Dauer und Ende der täglichen
Arbeitszeit entscheidet. Die Gestaltungsmöglichkeiten der Beschäf-
tigten wachsen demnach mit dem Ausmaß der flexiblen Arbeitszeit.
Gleichzeitig erwarten – im Rahmen der Vertrauensarbeitszeit – Arbeit-
geber oder Vorgesetzte bei entsprechendem betrieblichen Bedarf maxi-
malen Arbeitseinsatz ihrer MitarbeiterInnen. Hinzu kommt, dass ein
großes Ausmaß flexibler Arbeitszeit tarifliche (Arbeitszeit-)Vereinba-
rungen aushebeln kann.
Unabhängig davon, ob man Flexibilität maximieren oder minimieren
will – ihr Ausmaß ist ein wichtiges Merkmal und fordert Aufmerksam-
keit bei der Gestaltung der Vertrauensarbeitszeit.
Viele der vorliegenden Vereinbarungen bestimmen den Zeitrahmen,
der für die Erfüllung der Aufgaben genutzt werden kann.
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»Mitarbeiterinnen können innerhalb der Rahmenarbeitszeit (7.00 Uhr
bis 19.00 Uhr) von montags bis freitags arbeiten. Die Arbeitszeit darf
hierbei 10 Stunden pro Tag nicht überschreiten.«

I Maschinenbau, 030200/1826/2003

Einige Vereinbarungen erweitern die Flexibilität auf eine größere Rah-
menarbeitszeit pro Tag bzw. pro Woche. Eine starke Ausweitung findet
im folgenden Beispiel statt.

»Arbeitszeitrahmen
x Es stehen alle Werktage (Montag bis Samstag) von 0 Uhr bis 24 Uhr

zur Verfügung; außer Sonn- und Feiertage.
x In Bezug auf Ausfalltage (Urlaub, Krankheit, Dienstreise) beträgt

die tägliche Sollarbeitszeit von Montag – Freitag 8 Stunden.
x An Samstagen kann auf freiwilliger Basis unter Berücksichtigung

der betrieblichen und persönlichen Belange gearbeitet werden.
x Für Teilzeitmitarbeiter gelten die jeweils vereinbarten Regelungen.«

I Elektromaschinenhersteller, 030200/1344/1999

Sogar der Arbeitsort ist teilweise flexibel.

»Der Mitarbeiter hat die Möglichkeit in Absprache mit seiner Füh-
rungskraft außerhalb des Büros (z.B. zu Hause, im Hotel oder beim
Kunden) zu arbeiten. Er hat die Verpflichtung, einen Vertreter bzw.
einen Ansprechpartner, der über die Erreichbarkeit Auskunft geben
kann, zu benennen.«

I Datenverarbeitung und Softwareentwicklung, 030200/1497/2001

Für Beschäftigte scheint ein großer Arbeitszeitspielraum dann attraktiv,
wenn sie tatsächlich selbst unter Berücksichtigung persönlicher Interes-
sen darüber verfügen können. Besonders familienfreundlich ist es etwa,
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wenn Beschäftigte z.B. im Sommer ihre Erwerbstätigkeit in den frühen
Morgen- oder späten Abendstunden ausüben können. Ein großer zeit-
licher Spielraum wirkt sich mitunter jedoch auch nachteilig aus. Bei-
spielsweise dann, wenn Beschäftigte aufgrund beruflicher Verpflichtun-
gen (kleine Personaldecke, hohe Anforderungen, Kundenerwartungen)
die Rahmenarbeitszeit bis an die Grenzen ausschöpfen müssen. Je größer
der Flexibilitätsspielraum, je mehr z.B. außerhalb des Betriebes gearbei-
tet werden kann, desto schwieriger wird es zudem für einen Betriebs-
oder Personalrat, die Einhaltung der Arbeitszeitregeln zu kontrollieren.
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten für die Beschäftigten eröffnet fol-
gende Vereinbarung. Sie ermöglicht eine Konzentration der Arbeitszeit
auch für Vollzeitbeschäftigte auf vier Wochentage.

»Auf Antrag kann Dienstkräften bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
und der Zustimmung des unmittelbaren Vorgesetzten […] die Möglich-
keit, an Sonnabenden zu arbeiten, eingeräumt werden.
Auf Antrag kann Dienstkräften bei Vorliegen der Zustimmung des […]
Vorgesetzten […] die Möglichkeit, an nur vier Wochentagen zu arbei-
ten, eingeräumt werden.«

I Bildungseinrichtung, 030200/1875/2003

Alle diese Regelungen können zu einer weiten oder engen Gestaltung
der Vertrauensarbeitszeit genutzt werden. Das gilt auch für den Um-
fang der Arbeitszeit, der vor- oder nachgeleistet werden kann.

»Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt […] Stunden in der Woche von
Montag bis Freitag im Jahresdurchschnitt, zzgl. des wöchentlichen
Leistungsbeitrags von […] Stunden im indirekten Bereich. Zeitgutha-
ben werden aus geleisteter Arbeitszeit erworben.
Der Gleitzeitvortrag soll +/– 2000 Minuten nicht überschreiten. Der
betriebliche Vorgesetzte ist rechtzeitig vor Erreichen dieser Grenze vom
Werksangehörigen zu informieren.«

I Fahrzeughersteller Kraftwagen, 030200/1257/1996
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Je größer der Flexibilitätsspielraum, desto größer auch die Gefahr, dass
tarifliche und gesetzliche Arbeitszeitregelungen verletzt werden. Wer-
den Arbeitszeitguthaben ersatzlos gestrichen oder ausgezahlt, so sind
das Hinweise auf eine Überschreitung der Arbeitszeitregelungen. Wird
bei Vertrauensarbeitszeit die tatsächliche Arbeitszeit nicht erfasst, lässt
sich das Arbeitszeitkonto (minimales/maximales Arbeitszeitguthaben,
Arbeitszeitschuld, Ausgleichszeitraum) auch nicht als Gestaltungs-
merkmal zur Begrenzung der Flexibilität nutzen.
Die Zeitspanne, in der Mehr- oder Minderarbeitszeit so ausgeglichen
werden soll, dass die durchschnittliche Arbeitszeit der (tarif)vertrag-
lichen Arbeitszeit entspricht, heißt Ausgleichszeitraum. § 3 Satz 2
ArbZG bestimmt, dass im Ausgleichszeitraum die durchschnittliche
Arbeitszeit acht Stunden pro Werktag nicht überschreiten darf. Gemäß
§ 7 Abs.1 ArbZG kann der Ausgleichszeitraum durch Tarifvertrag,
Betriebs- oder Dienstvereinbarung verkürzt oder verlängert werden.
Von dieser Möglichkeit wird oft für eine Verlängerung des Ausgleichs-
zeitraums Gebrauch gemacht.

»Die regelmäßige tarifliche wöchentliche Arbeitszeit muss im Durch-
schnitt eines Verteilzeitraums von bis zu 12 Monaten erreicht wer-
den.«

I Chemische Industrie, 030200/1667/1998

§ 3 ArbZG setzt mit der täglichen und wöchentlichen maximalen
Arbeitszeit eigenständig Grenzen. Diese werden zum Teil in die Verein-
barungen übernommen.

»Die tägliche Arbeitszeit darf bis zu 10 Stunden betragen.«
I Versicherungsgewerbe, 030200/1296/2000
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»Die tägliche Arbeitszeit darf 10 Stunden nicht überschreiten.
Die Wochenarbeitszeit darf 50 Stunden nicht überschreiten.«

I Bildungseinrichtung, 030200/1873/2003

Es wäre auch zulässig, die Grenzen des ArbZG in Betriebs- oder Dienst-
vereinbarungen enger zu ziehen um die tägliche/wöchentliche Maxi-
mal-Arbeitszeit zu verringern.
Begrenzt wird die Flexibilität schließlich durch feste Funktions- oder
Servicezeiten. Für diese Zeiträume müssen die Beschäftigten durch
Absprache sicherstellen, dass andere Abteilungen, Zulieferer, Kunden
oder externe Geschäftspartner den Arbeitsbereich ansprechen und
seine Dienste in Anspruch nehmen können.

»Die Funktionszeit beginnt um 8.00 Uhr und endet um 17.00 Uhr. In
dieser Zeit ist grundsätzlich die Funktionsfähigkeit der Organisations-
einheit durch Absprache zwischen den Mitarbeiterlnnen und den Vor-
gesetzten sicherzustellen.«

I Maschinenbau, 030200/1826/2003

Die meisten Regelungen der ausgewerteten Vereinbarungen betreffen
die Erweiterung oder Verengung des für Arbeit nutzbaren Zeitraums.
Prinzipiell gleich lässt sich der Freizeitausgleich für geleistete Arbeits-
zeit gestalten. Damit können vor allem die Handlungsmöglichkeiten
der Beschäftigten erweitert oder begrenzt werden.

»Möglichkeiten der Arbeitszeitflexibilisierung
Unter Berücksichtigung der Grundsätze zur Arbeitszeit wie auch der
Servicezeit bestehen folgende Möglichkeiten der Arbeitszeitflexibilisie-
rung, wobei jedoch die individuelle Arbeitszeiteinteilung den reibungs-
losen Arbeitsablauf nicht beeinträchtigen darf und Kundenanforderun-
gen sowie Arbeitsanfall angemessen zu berücksichtigen sind:
x Die tägliche Arbeitszeit kann beliebig unterbrochen werden.
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x Die Mindestarbeitszeit pro Arbeitstag beträgt vier Stunden, für Teil-
zeitkräfte gilt dies anteilig der vereinbarten Arbeitszeit.

x Pro Kalenderjahr können bis zu fünf freie Tage genommen werden.
Es gilt das gleiche Verfahren wie bei Urlaubsbeantragung.

x Bei Arbeitsspitzen erklären sich die Mitarbeiter bereit, vorüberge-
hend mehr als die vereinbarte wöchentliche Vertragsarbeitszeit zu
leisten.«

I Bildungseinrichtung, 030200/2050/2003

2.6 Arbeitszeiterfassung und Arbeitszeitkontrolle

Der Begriff Vertrauensarbeitszeit deutet an, dass auf eine Arbeitszeit-
kontrolle verzichtet wird und man den ArbeitnehmerInnen bezüglich
der zu erfüllenden Arbeitszeit vertraut. Tatsächlich findet sich ein aus-
drücklicher, vollständiger Verzicht auf Kontrolle in den vorliegenden
Vereinbarungen eher selten. Dazu folgendes Beispiel.

»Die Arbeitszeit beginnt und endet am Arbeitsplatz. Eine unterneh-
mensseitige Zeiterfassung findet nicht mehr statt.«

I Fahrzeughersteller Kraftwagen, 030200/1257/1996

Vollständiger Kontrollverzicht kann ein Ausdruck für Vertrauen sein.
Arbeitszeiterfassung dient jedoch nicht nur der unternehmensseitigen
Arbeitszeitkontrolle. Sie ermöglicht auch den ArbeitnehmerInnen, die
geleisteten, arbeitsvertraglichen Pflichten nachzuweisen und unberech-
tigte Leistungsanforderungen des Arbeitgebers zurückzuweisen. Dies
gilt besonders für den Fall, dass Freizeitausgleich für vorgeleistete Ar-
beitszeit z.B. aufgrund hoher Leistungsanforderungen nicht oder nicht
im festgelegten Ausgleichszeitraum möglich ist. Fehlende Arbeitszeiter-
fassung bringt durchaus Fragen mit sich: Wie können Beschäftigte die
Erfüllung ihrer arbeitsvertraglichen Pflicht nachweisen? Wie können
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sie Anspruch auf Freizeitausgleich belegen? Zudem verpflichten § 16
Abs. 2 und § 3 Satz 1 ArbZG den Arbeitgeber, Arbeitszeit, die über
die werktägliche Maximalarbeitszeit von acht Stunden hinausgeht, zu
dokumentieren.
Zunächst ein Beispiel, das den unternehmensseitigen Verzicht auf
Arbeitszeitkontrolle mit einer freiwilligen Zeitaufzeichnung durch die
Beschäftigten verbindet.

»Die Aufschreibung der Arbeitszeit erfolgt freiwillig.«
I Kohlebergbau, 030200/1872/2001

Im Folgenden verzichtet der Arbeitgeber seinerseits auf Arbeitszeit-
erfassung. Die Beschäftigten werden durch die Betriebsvereinbarung
jedoch dazu verpflichtet.

»Zur Erfassung der Arbeitszeit können die Mitarbeiter unter folgenden
Möglichkeiten wählen:
x Nutzung der Zeiterfassungsgeräte,
x Selbsterfassung und Aufbewahrung der Aufzeichnungen in den Or-

ganisationseinheiten mit Abzeichnung durch den Vorgesetzten,
x Selbsterfassung und Aufbewahrung der Aufzeichnungen in den

Organisationseinheiten ohne Abzeichnung durch den Vorgesetzten,
aber mit Einsichtsrecht durch die Kollegen der jeweiligen Organisa-
tionseinheit.«

I Bildungseinrichtung, 030200/1873/2003

Eine solche Regelung muss nicht nachteilig für die Beschäftigten sein
und auch nicht als Misstrauen gewertet werden. Einerseits sind die
Beschäftigten nicht einer peniblen Kontrolle durch Arbeitgeber und
Vorgesetzte unterworfen. Andererseits erfassen sie selbst die geleisteten
Arbeitszeiten und können sie jederzeit nachweisen.
Auch die folgende Vereinbarung veranlasst die Beschäftigten zur Zeit-
erfassung.
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»Die […] verzichtet mit der Einführung dieser Vertrauensarbeitszeit auf
die elektronische Zeiterfassung für den betreffenden Mitarbeiterkreis
und damit auf eine unternehmensseitige Kontrolle der Einhaltung der
Vertragsarbeitszeit. […]
Die Arbeitszeit-Mehrleistung soll zukünftig aufgrund des Wegfalls der
elektronischen Zeiterfassung – ausschließlich zur Selbstkontrolle – in
½-stundenweiser Selbstaufschreibung der Differenzen zur jeweiligen
Orientierungsarbeitszeit durch den Mitarbeiter/in selbst erfolgen.«

I Chemische Industrie, 030200/1667/1998

Hier ist nicht eindeutig erkennbar, ob der Arbeitgeber die Aufzeich-
nung der Arbeitszeit als für sich bindend anerkennt. Anders im vorher-
gehenden Fall (Bildungseinrichtung): Wählen Beschäftigte die zweite
Möglichkeit der Arbeitszeiterfassung (Aufzeichnung mit Abzeichnung
durch Vorgesetzte), ist anzunehmen, dass der Arbeitgeber diese auch
für sich als verbindlich ansieht.
Folgendes Unternehmen verpflichtet die Beschäftigten zur Arbeitszeit-
erfassung.

»Eine individuelle Überwachung des Verhaltens oder der Leistung der
Beschäftigten findet im Rahmen der Arbeitzeitgestaltung nicht statt.
Zur Feststellung der Arbeitszeit sind die in den […] Arbeitszeitmodel-
len geforderten »Papiererfassungen« grundsätzlich zu nutzen bzw. ent-
sprechend zu modifizieren.
Zeiterfassungssystem und Papiererfassung sind gleichberechtigte Doku-
mentationen entsprechend der arbeitsrechtlichen, arbeitszeitrechtlichen
und tarifrechtlichen Vorgabe.
Die Arbeitszeitermittlung wird durch die Mitarbeiter geführt. […] Je-
der Mitarbeiter führt eigenverantwortlich seine Arbeitszeit mittels Vor-
druck. Das Original wird im Ressort gesammelt, ein Doppel verbleibt
beim Beschäftigten. Die tatsächliche Arbeitszeit wird mit der Wochen-
arbeitszeit verglichen und führt zu einem Saldo.«

I Grundstücks- und Wohnungswesen, 030200/1375/1997
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Die Beschäftigten werden zur Arbeitszeiterfassung verpflichtet. Man
darf demnach davon ausgehen, dass das Unternehmen die Aufzeich-
nungen auch anerkennt. Laut folgender Vereinbarung sind die Beschäf-
tigten für die Erfassung der Arbeitszeit verantwortlich. Ihre Aufzeich-
nungen gelten ausdrücklich als verbindlich.

»Gegenseitiges Vertrauen
Die Erfassung der Arbeitszeit erfolgt auf der Basis gegenseitigen Ver-
trauens durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Festgehalten wer-
den nur Abweichungen von der täglichen Sollarbeitszeit. Die kleinste
Einheit ist eine ¼ Stunde.
Es gilt der Grundsatz, dass Aufzeichnungen nur in Frage gestellt wer-
den dürfen, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine Fehlerhaftigkeit
vorliegen.

Zeitaufzeichnung
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen ihre Saldenkonten mit
Hilfe der Kommunikationssoftware Lotus Notes. Hierzu gilt die Be-
triebsvereinbarung über die Anwendung von Informations- und Kom-
munikationssystemen (IuK-Rahmenvereinbarung).
In den Fällen, in denen dies nicht möglich ist, wird ein Formular ge-
nutzt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legen ihre Aufzeichnungen
(Salden, Abwesenheiten) jeweils zum ersten Arbeitstag eines Kalen-
dermonats ihrer Führungskraft vor. Die Führungskraft leitet diese wei-
ter. […]

Dokumentationsvorschrift
Zum Erfüllen der Vorschrift des § 16 Abs. 2 des Arbeitszeitgesetzes
werden die Aufzeichnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter min-
destens 2 Jahre und nach dem »Flexigesetz« mindestens 10 Jahre in der
Hauptabteilung Personal aufbewahrt und auf Verlangen der zuständi-
gen Behörde vorgelegt.«

I Versicherungsgewerbe, 030200/1296/2000
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Vorsichtiger, mit vorläufig doppelter Aufzeichnung, löst diese Frage ein
Unternehmen der Metallindustrie.

»Darüber hinaus ist […] der vollständige und hinreichend detaillierte
Nachweis geleisteter Arbeitszeiten in erster Linie von denjenigen zu
führen, die diese Arbeitsleistungen erbracht haben und dafür eine ent-
geltliche Gegenleistung des Betriebs erwarten.
Nach dem Grundsatz »Vertrauen gegen Vertrauen« geht der Betrieb
von einem verantwortungsbewussten, korrekten Umgang der Mit-
arbeiter/innen mit der Arbeitszeit und deren Abrechnung aus und ver-
zichtet seinerseits auf eine permanente und detaillierte Zeitkontrolle.
Im Gegenzug erwartet der Betrieb, namentlich das für die Abwick-
lung der Entgeltleistungen zuständige Personalwesen, eine pünkt-
liche, richtige und vollständige Dokumentation der abzurechnenden
Zeiten.
Die automatische Zeiterfassung […] wird jedoch […] parallel weiterge-
führt und dient in beiderseitigem Interesse von Betrieb und Mitarbei-
ter/innen als ergänzende dokumentarische Absicherung und wichtige
Informationsquelle während der Übergangsphase bis zur vollen Ver-
wirklichung des Prinzips der Vertrauensarbeitszeit.«

I Metallverarbeitung, 030200/999/1999

Die letzten Unternehmen verzichten auf Arbeitszeiterfassung, erkennen
jedoch eine Zeitdokumentation durch die Beschäftigten an. Sie bilden
damit die Ausnahme.
Die meisten ausgewerteten Vereinbarungen zur Vertrauensarbeitszeit
enthalten keine Aussage zur Anerkennung von Arbeitszeitdokumen-
tation durch die MitarbeiterInnen. Die folgende Vereinbarung geht in
dieser Frage sogar einen Schritt zurück. Sie stellt den MitarbeiterInnen
die Arbeitszeiterfassung frei. Entsprechende Aufzeichnungen werden
vom Unternehmen nicht als verbindlich anerkannt.
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»Der Arbeitgeber verzichtet auf jegliche Zeitkontrolle und damit auf
die monatliche Nachweisführung der Arbeitszeit durch den Mitarbei-
ter. […]
Der Mitarbeiter entscheidet selbst, ob und ggf. wie er ein Zeitkonto
führt. Die Erfassung von Zeitguthaben bzw. Zeitschulden erfolgt ledig-
lich zur Eigenkontrolle der Mitarbeiter. Das vorhandene Zeiterfas-
sungssystem […] kann dabei von den Mitarbeitern genutzt werden.
Eine Verpflichtung besteht dazu nicht. Auf Wunsch des Mitarbeiters
werden die Nachweise monatlich zur Verfügung gestellt. […]
Aus Praktikabilitätsgründen sollte der Mitarbeiter vorab festlegen, ob
er an der Zeiterfassung teilnimmt oder darauf verzichtet. Die kumulier-
ten Stunden werden immer zum 01.03. des Folgejahres auf Null ge-
stellt. Aus den Aufzeichnungen (manuell oder Zeiterfassung) können
weder Mitarbeiter noch Arbeitgeber Ansprüche ableiten.
Sollte in Ausnahmefällen eine Arbeitszeit von mehr als 10 Stunden not-
wendig sein, muss entsprechend dem Schutzzweck des Arbeitszeitgeset-
zes eine Nachweisführung durch den Mitarbeiter erfolgen. Diese Nach-
weise sind vom Vorgesetzten zu bestätigen und nach dem letzten
Eintrag zwei Jahre am Arbeitsplatz aufzubewahren.«

I Mineralölverarbeitung, 030200/1658/2002

Beschäftigte und Arbeitgeber können aus dieser freiwilligen Arbeits-
zeitaufzeichnung ausdrücklich keine Ansprüche ableiten. Sie dient nur
der Eigenkontrolle. Die ArbeitnehmerInnen können damit weder die
Erfüllung ihrer arbeitsvertraglichen Pflichten noch die Berechtigung
von Ausgleichsfreizeit belegen. Andererseits will das Unternehmen mit
dieser Arbeitszeiterfassung die Dokumentationspflicht des ArbZG er-
füllen. Es ist schwer zu verstehen, wie die freiwillige Arbeitszeiterfas-
sung der gesetzlichen Pflicht (des Arbeitgebers) genügen soll, gleichzei-
tig aber für die Betriebsparteien selbst unverbindlich bleiben kann.
»Die kumulierten Stunden werden immer zum 01.03. des Folgejahres
auf Null gestellt.« – auch diese Formulierung in der letztzitierten Ver-
einbarung wirft Fragen auf. Rechtlich scheint es bedenklich, wenn ge-
leistete Arbeitszeit »auf Null« gestellt, also gekappt und als nicht geleis-
tet betrachtet wird. Wird Arbeitszeit geleistet und vom Arbeitgeber
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angenommen, entstehen Ansprüche gegen ihn. Fragwürdig ist auch
die Bestimmung, dass »aus der Zeiterfassung weder Mitarbeiter noch
Arbeitgeber Ansprüche ableiten« können. Sind die Betriebsparteien
unsicher über die rechtliche Gültigkeit dieser Bestimmung? Wollen sie
etwaige Ansprüche doppelt, durch Kappung und durch ausdrückliche
Zurückweisung, ausschließen? Ist der Arbeitgeber konsequenterweise
bereit, auch negative Salden, also nicht geleistete, aber bezahlte Arbeits-
zeit zu kappen?
Oft findet sich folgende Regelung, die die Pflicht des Arbeitgebers aus
§ 16 ArbZG an die Beschäftigten delegiert. Sie sollen Verantwortung
tragen für die Erfüllung einer den Arbeitgebern zum Schutz der Arbeit-
nehmerInnen auferlegten gesetzlichen Pflicht.

»Da bei diesem Arbeitszeitmodell die Arbeitszeiten nicht automatisch
erfasst werden, gesetzliche Vorschriften jedoch eine Aufzeichnungs-
pflicht der Arbeitszeiten über 10 Stunden und der Mehrarbeit […] vor-
sehen, ist hierzu von den Mitarbeitern ein entsprechendes Formular
arbeitstäglich zu führen und zentral in der Abteilung für mindestens
2 Jahre aufzubewahren. Das Formular kann […] abgerufen werden
und ist Anlage dieser Vereinbarung.«

I Chemische Industrie, 030200/1572/1999

Noch deutlicher und vereinfachter regeln folgende Vereinbarungen
diese Frage:

»Eine maschinelle Erfassung der Anwesenheitszeiten erfolgt nicht. Die
Mitarbeiter sind verpflichtet, die über die werktägliche Arbeitszeit von
8 Stunden hinausgehende Arbeitszeit aufzuzeichnen. Diese Aufzeich-
nungen sind mindestens 2 Jahre von dem Mitarbeiter aufzubewahren.«

I Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 030200/1555/2002
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»Zeiterfassung
Die Zeiterfassung erfolgt in summierten Stunden, getrennt nach
Arbeitszeit und Reisezeit. Die kleinste Zähleinheit ist eine ¼ Stunde.
Die Eingabe der Uhrzeit ist nur erforderlich, wenn Gründe wie z.B.
Kundenanforderung, Berechnung der Tagesspesen bei Dienstreisetagen
oder die Berechnung von Zuschlägen dies erforderlich machen. Eine
Eingabe von Pausenzeiten erfolgt nicht, da nur kumulierte Arbeitsstun-
den aufgeschrieben werden. Die Zeiterfassung erfolgt durch Selbst-
aufschreibung. Die erfassten Zeiten werden monatlich abgegeben. Die
Nachweise werden von Mitarbeiter und Führungskraft unterschrieben.
Es erfolgt eine zweijährige Archivierung der Nachweise bei der Füh-
rungskraft. Weiterhin erfolgt zum Jahresende ein Jahresabschluss, dem
der Mitarbeiter innerhalb von 2 Monaten widersprechen kann.
Mitarbeiter ohne Gleitzeitkontenführung sind alle Mitarbeiter mit
Vertrauensarbeitszeit. Diese Mitarbeiter müssen die nachfolgend be-
nannten Stunden bzw. Abwesenheitszeiten erfassen:
x projektbezogene/fakturierbare Stunden (ggf. Reisezeiten)
x Urlaubstage
x Entnahmen aus dem Langzeitkonto
x Krankheitstage
x Freistellungstage
Gemäß Arbeitszeitgesetz aufschreibungspflichtige Stunden sind in be-
liebiger Form zu dokumentieren.
Aus der oben genannten Zeiterfassung können keine Ansprüche – we-
der in Zeit noch Geld – abgeleitet werden.«

I Datenverarbeitung und Softwareentwicklung, 030200/1497/2001

Auch die Regelungen dieser Vereinbarung scheinen rechtlich zweifel-
haft: Der Arbeitgeber überträgt seine Dokumentationspflicht (Teil
der Fürsorgepflicht) auf die zu schützenden Beschäftigten. Sie und
ihre Vorgesetzten bestätigen die aufgezeichnete Arbeitszeit mit ihrer
Unterschrift. Der Arbeitgeber will mit diesen Daten seine gesetzliche
Dokumentationspflicht offiziell erfüllen, die gleichen Daten jedoch ge-
gen sich selbst nicht gelten lassen (zur rechtlichen Zulässigkeit dieser
Regelung vgl. Kapitel 4).



Arbeitszeiterfassung und Arbeitszeitkontrolle 51

Ebenso bleibt hier der Umgang mit über das tarif-(vertrag-)liche Maß
hinaus geleisteter Arbeitszeit unklar. Die freiwillige Arbeitszeiterfassung
schafft keine sichere Anspruchsgrundlage für einen Freizeitausgleich.
Zwar werden die Arbeitszeiten freiwillig erfasst, abgezeichnet und ar-
chiviert; Ausgleichsansprüche werden vom Unternehmen jedoch abge-
lehnt. Vorgesetzte und MitarbeiterInnen erhalten keine klaren Hand-
lungsanweisungen. Es werden keine Möglichkeiten aufgezeigt, die
Erfüllung arbeitsvertraglicher Pflichten oder Anspruch auf Ausgleichs-
freizeit zu belegen. Der Arbeitgeber kann das Verhältnis von Leistung
und Lohn durch Leistungsanforderungen, Zielvorgaben und Arbeits-
aufträge zu seinen Gunsten verändern. Den Beschäftigten werden keine
Wege eröffnet, überzogene Leistungserwartungen des Arbeitgebers zu-
rückzuweisen.
Vertrauensarbeitszeit zielt geradezu darauf ab, dass es bei entsprechen-
den Anforderungen zu Mehrarbeit über das tariflich oder arbeitsver-
traglich vereinbarte Maß hinaus kommt. Für diese Fälle sehen einige
Vereinbarungen diverse Ausgleichsmöglichkeiten vor (vgl. Kapitel 2.5,
2.7 und 2.8). Wenn die Arbeitszeit auf Vertrauensbasis erbracht wird,
liegt es nahe, dass auch der Freizeitausgleich für Mehrarbeit auf Ver-
trauensbasis von den Beschäftigten eigenverantwortlich genommen
werden kann. Dazu das folgende Beispiel.

»Die Parteien verzichten auf eine Arbeitszeiterfassung; stattdessen wird
ein Arbeitszeitausgleich auf Vertrauensbasis zwischen Regionalleiter
und Mitarbeiter vereinbart.
Änderungen am […]-Berichtssystem erfolgen nicht. Es gibt keine zen-
trale Überwachung/Auswertung des Ausgleichsverhaltens der einzel-
nen Mitarbeiter.
Eine Dokumentation der jeweiligen Absprachen zwischen Mitarbeiter
und Vorgesetzten ist wahlweise schriftlich oder durch E-Mail mög-
lich.«

I Chemische Industrie, 030200/1435/2001
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Der hier aufgezeigte Weg setzt allerdings im Einzelfall eine entspre-
chende Vertrauensbasis voraus. Im Konfliktfall könnte es sich für Be-
schäftigte schwierig erweisen, einen Freizeitanspruch auf Grundlage
dieser Vereinbarung durchzusetzen.
Die bisherige Auswertung kann die Frage, ob ein Verzicht des Arbeit-
gebers auf Arbeitszeitkontrolle für die Beschäftigten vorteilhaft ist,
nicht beantworten. Dies gilt insbesondere, wenn dieser Verzicht recht-
liche und praktische Schwierigkeiten mit sich bringt: z.B. die Übertra-
gung der Aufzeichnungspflicht aus § 16 ArbZG auf die Beschäftigten
oder die Nicht-Anerkennung von (Freizeit-)Ansprüchen aus vor- bzw.
mehrgeleisteter Arbeitszeit. Zielführender und für den Arbeitsalltag
hilfreicher scheinen Vereinbarungen zu sein, bei denen der Arbeitgeber
die Arbeitszeiterfassung durch die Beschäftigten auch für sich verbind-
lich anerkennt.

2.7 Leistungsregulation

Die Arbeitszeit ist ein wesentliches Merkmal eines Arbeitsverhältnisses
und eine wichtige Arbeitsbedingung. Sie bestimmt, in welchem zeit-
lichen Ausmaß Beschäftigte dem Arbeitgeber ihre Arbeitskraft zur Ver-
fügung stellen und weisungsgebunden sind. Bei Vertrauensarbeitszeit
wird häufig auf eine beiderseits verbindliche Arbeitszeiterfassung ver-
zichtet. Damit entfällt die Arbeitszeit als Steuerungsgröße für das Ver-
hältnis von Leistungsanforderung und Leistungserbringung.
Das bedeutet, es fehlt nicht nur, wie bereits beschrieben, ein Beleg für
die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflicht und für einen Anspruch
auf (Freizeit)Ausgleich für Mehrarbeit. Da der Arbeitgeber die Arbeits-
anforderungen durch Anweisungen, Arbeitsaufträge, Zielvorgaben etc.
einseitig vorgibt, entsteht möglicherweise ein Leistungsdruck, dem sich
Beschäftigte nicht oder nur schwer entziehen können.
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2.7.1 Strategien zur Leistungsregulation
bei Vertrauensarbeitszeit

Die ausgewerteten Vereinbarungen zeigen drei Strategien zur Leis-
tungsregulation:
a) Einige Vereinbarungen treffen keinerlei Regelungen dazu. Die

Unternehmen verzichten auf Arbeitszeiterfassung. Die freiwillige
Arbeitszeiterfassung der Beschäftigten begründet den Anspruch auf
Ausgleichsfreizeit.

b) Eine zweite, große Gruppe von Vereinbarungen trifft Regelungen zur
Arbeitszeiterfassung und Steuerung des »Arbeitszeitverbrauchs«. Die
Betriebsparteien verzichten hier also nicht auf Zeiterfassung, son-
dern nutzen Arbeitszeit auch bei Vertrauensarbeitszeit als Maß der
Leistungserwartung und -erbringung.

c) Etwa ein Drittel der Vereinbarungen trifft Regelungen für so ge-
nannte »Überlast« – Situationen, in denen Beschäftigte zu hoch be-
lastet sind.

Zu a): Einige Vereinbarungen treffen keine Regelung zur Leistungs-
regulation. Die geleistete Arbeitszeit wird nicht erfasst, zumindest nicht
für beide Seiten verbindlich. Offenbar erkennen Unternehmensleitung
und Interessenvertretung keinen Regelungsbedarf. Möglicherweise sind
sie überzeugt, dass die zugelassenen Formen des Zeitausgleichs (vgl.
Kapitel 2.8) ausreichen und Betroffenen genügend Raum geben, um
sich vor Überlastung zu schützen. Für diese Strategie ein Beispiel aus
der Chemischen Industrie.

»Arbeitszeitausgleich darf in Absprache mit der/m Vorgesetzten in der
Regel Mittwoch nachmittags […] und Freitag nachmittags […] genom-
men werden. Abweichend davon können unter Berücksichtigung von
regionalen linien- oder kundenspezifischen Besonderheiten auch an-
dere Zeitvereinbarungen getroffen werden.
Eine Kumulierung ist nicht möglich, jedoch die Kombination mit ande-
ren Freizeitansprüchen (z.B. Urlaub).«

I Chemische Industrie, 030200/1435/2001
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Die Betriebsparteien verzichten auf eine Arbeitszeiterfassung. Arbeits-
leistung und Ausgleichsfreizeit werden auf Vertrauensbasis erbracht
bzw. genommen. Ein Zeitausgleich ist ausdrücklich zugelassen. Rege-
lungen zur Überlast erscheinen den Betriebsparteien nicht erforder-
lich.

Zu b): Die Leistungserbringung wird über die Arbeitszeit gesteuert.
Voraussetzung ist eine Zeiterfassung, die vom Unternehmen als ver-
bindlich akzeptiert wird. Auf dieser Basis werden Schwellenwerte für
Zeitguthaben und -schulden festgelegt. Werden die Schwellenwerte er-
reicht, sind Mitarbeiter/in und Führungskraft zum Gegensteuern ver-
pflichtet.

»Das Zeitguthaben des Mitarbeiters auf dem Überstundenkonto darf
zusammen mit dem Zeitguthaben auf dem Arbeitszeitkonto zu keinem
Zeitpunkt mehr als […] Stunden betragen. Bei Erreichen eines Gesamt-
zeitguthabens von […] Stunden muss die Führungskraft deshalb unver-
züglich Maßnahmen zum Abbau des Überstundenkontos einleiten und
die Einhaltung der […]-Stunden-Grenze sicherstellen. Das Erreichen
der […]-Stunden-Marke wird der Führungskraft und dem Betriebsrat
von der Personalabteilung mitgeteilt.«

I Verlags- und Druckgewerbe, 030200/1874/2002

In einem anderen Unternehmen werden weitere Personen in die Verant-
wortung für Freizeitausgleich oder Reduzierung der Arbeitsbelastung
einbezogen.

»Zur Steuerung der Zeitkonten kommen folgende Regelungen zur An-
wendung:

Initiative Mitarbeiter

plus […] Stunden
Gespräch Mitarbeiter/Zeitbeauftragter
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plus […] Stunden
Gespräch Mitarbeiter/Zeitbeauftragter mit anschließender Protokollie-
rung, wie das Zeitguthaben abgebaut werden kann. Abteilungsleiter
und Betriebsrat können hinzugezogen werden.

plus […] Stunden
Gemeinsames Gespräch Mitarbeiter, Zeitbeauftragter/Abteilungsleiter/
Betriebsrat mit anschließender Protokollierung, wie und in welchem
Zeitraster das Zeitguthaben abgebaut wird. Zuständiger Geschäftsfüh-
rer und Personalabteilung können hinzugezogen werden.

Initiative Führungskraft

Auf Veranlassung der Zeitbeauftragten bzw. Kostenstellenverantwort-
lichen erfolgt jährlich zweimal eine persönliche Abfrage der Zeitkon-
tenstände bei den Mitarbeitern, und zwar zu folgenden Terminen […].
Falls die Konten Größenordnungen erreicht haben, die einen Ausgleich
durch Zeitabbau als nicht praktikabel erscheinen lassen, ist der Kosten-
stellenverantwortliche verpflichtet, zusätzliche Maßnahmen einzulei-
ten, die einen Abbau in absehbarer Zeit ermöglichen.

Die entsprechenden Übersichten werden dem Betriebsrat jeweils zur
Verfügung gestellt mit dem Angebot eines gemeinsamen Gespräches
zwischen Betriebsrat, Geschäftsführung, Personalabteilung.«

I Ernährungsgewerbe, 030200/1774/2001

Beschäftigte und Führungskräfte haben nicht nur das Recht, sondern
den Auftrag, bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte Mehrarbeit
abzubauen. Die Betriebsparteien sehen offenbar Gestaltungsbedarf,
um längerfristige Überlastung der Beschäftigten zu verhindern. Ob die
Regelungen geeignet sind, dies tatsächlich zu schaffen, muss die Praxis
zeigen. Es ist nicht auszuschließen, dass Beschäftigte die gebotene Ini-
tiative nicht ergreifen. Möglicherweise befürchten sie negative Rück-
wirkungen auf ihre Leistungsbeurteilung und Karrierechancen, wenn
sie sich überhöhten Leistungsanforderungen widersetzen.
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Zu c): Die dritte Gruppe von Vereinbarungen enthält Überlast-Rege-
lungen.

»Kann die vertragliche Arbeitszeit auch unter Berücksichtigung vorhe-
riger und zukünftiger Freizeitausgleichsmöglichkeiten nicht erreicht
werden, so ist eine so genannte Überlastsituation gegeben.
Dieser Situation ist durch geeignete Maßnahmen rechtzeitig gegenzu-
steuern bzw. Rechnung zu tragen. Dies ist mit der Arbeitszeitkommis-
sion abzustimmen.
Näheres hierzu ist im […] festgelegt.«

I Maschinenbau, 030200/1826/2003

Konkreter regelt folgende Vereinbarung: Sie definiert, wann unter wel-
chen Bedingungen eine Überlast-Situation gegeben ist. Sie legt fest, wer
für die Problemlösung verantwortlich ist und wie eine Entlastung er-
reicht werden kann.

x »Reicht das vertragliche Gesamt-Arbeitszeitvolumen im Team unter
Berücksichtigung des planmäßigen Zeitausgleichs auf Sicht nicht
aus, zeigen dies die Mitarbeiter/innen der Führungskraft an; diese
ist dann für ihre Entlastung verantwortlich (insbesondere durch
Reduzierung des Arbeitsumfanges) bzw. vereinbart mit (einem Teil
von) ihnen

x Mehrarbeit/Überstunden: Ausschließlich vorab zwischen Führungs-
kraft und Mitarbeiter/in zu vereinbarende, von Geschäftsbereichs-
leitung und Personalrat zu genehmigende und über die Vertrags-
arbeitszeit hinaus zu leistende Arbeitszeit, die über die Führungskraft
an die Personalabrechnung gemeldet und vergütet wird.«

I Öffentliche Verwaltung, 030200/1447/1998

In dieser Vereinbarung wird Überlastung nicht verhindert, sondern nur
in geordnete Bahnen gelenkt. Zusätzliche Arbeitszeit wird als Mehr-
arbeit behandelt und vergütet. Um hiermit eine Überforderung zu ver-
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hindern, wird es auf den Personalrat ankommen. Er kann einer Geneh-
migung von Mehrarbeit seine Zustimmung versagen.
Eine Vereinbarung aus der Mineralölverarbeitung beschreibt die Hand-
lungsmöglichkeiten der Vorgesetzten im Falle einer Überlast.

»Erhebliche Abweichungen von der Normalarbeitszeit sind mit dem
Vorgesetzten abzustimmen. Ist der Mitarbeiter im Verhältnis zu seinen
Arbeitszeitverpflichtungen überlastet, hat er gegenüber dem Arbeit-
geber Anspruch auf Schließung dieser Lücke.
Reicht das vertragliche Gesamt-Arbeitszeitvolumen unter Berücksich-
tigung des planmäßigen Zeitausgleichs auf Sicht nicht aus, zeigen dies
die Mitarbeiter der Führungskraft an.
Eine Überlastsituation besteht, wenn die Vertrauensarbeitszeit für eine
Dauer von mindestens 3 Monaten wegen erhöhten Arbeitsvolumens
nicht mehr ausreicht. Der Mitarbeiter entscheidet, wann er sich in einer
Überlastsituation befindet und teilt dies seinem Vorgesetzten unverzüg-
lich schriftlich mit […]. Der Vorgesetzte wird gemeinsam mit dem Mit-
arbeiter die gemeldete Überlastsituation analysieren und Möglich-
keiten zur Beseitigung […] prüfen. Hierzu trifft der Vorgesetzte eine
Entscheidung, die zu einer Entlastung des Mitarbeiters führen soll. Dies
ist zu dokumentieren.
Der Vorgesetzte hat zur Entlastung folgende Möglichkeiten:
x Steigerung der Effizienz (nur scheinbare Überlast)
x Reduktion des Arbeitsvolumens
x Umverteilung der Arbeit (innerhalb der Abteilung/des Teams)
x Antrag auf zusätzliches Personal (Genehmigung durch die Geschäfts-

führung).

Die Maßnahmen zur Beseitigung der Überlastsituation müssen inner-
halb von 4 Wochen eingeleitet sein. Sollten sich Vorgesetzte und Mitar-
beiter nicht einigen können, ist die Clearingstelle einzuschalten.
In Präzisierung des Punktes (…) der BV wird festgestellt, dass die Kap-
pung vorhandener Zeitguthaben oder das Löschen von Zeitschulden
zum […] des Folgejahres formell über das Zeiterfassungssystem läuft.
Da der Arbeitgeber auf jegliche Zeiterfassung verzichtet, ist es dem
Mitarbeiter eigenverantwortlich überlassen, vorhandene Zeitguthaben
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auszugleichen, nach Abstimmung zu übertragen oder eine Überlastsi-
tuation anzuzeigen. Die gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungen
sind dabei einzuhalten […].«

I Mineralölverarbeitung, 030200/1658/2002

Verglichen mit den bereits zitierten beschreibt diese Vereinbarung die
konkreten Handlungsmöglichkeiten der Vorgesetzten ausführlicher.
Sie dokumentiert außerdem das Recht der MitarbeiterInnen, die eigene
Überlast-Situation festzustellen. Wichtig scheint zudem, dass alle Ver-
einbarungen, die eine Überlast-Situation regeln, den Vorgesetzten oder
Führungskräften die Problemlösung überantworten.

2.7.2 Vereinbarung von Zeitbudgets zur Steuerung der Leistung

Die folgende Vereinbarung nennt eine weitere Handlungsoption: die
Vereinbarung von Zeitbudgets.

»Mitarbeiter mit Zeitkontenführung
Beantragung von Zusatzzeitbudgets:
Bei sich ändernden Arbeitsbedingungen bzw. Trends zur Mehrarbeit in
der Zeitkontenentwicklung muss eine zeitnahe Steuerung der Arbeits-
zeit einsetzen. Hierbei ist zu klären:
x Ist die Arbeit wirklich erforderlich?
x Kann die Arbeit umverteilt werden?
x Ist ein zeitnaher Freizeitausgleich möglich?

Ist keine derartige Steuerungsmöglichkeit gegeben, dann müssen Zu-
satzzeitbudgets vereinbart werden.
Diese Zusatzzeitbudgets werden monatsweise für mindestens eine Wo-
che und maximal für drei Monate im Voraus zwischen Mitarbeiter und
Führungskraft schriftlich vereinbart und sind sofort gültig. Hierbei sind
gesetzliche Vorschriften (z.B. Arbeitszeitgesetz) vom Mitarbeiter und
seiner Führungskraft einzuhalten. Start- und Endtermin können belie-
big gewählt werden, d.h. auch während des laufenden Monats […].
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Besteht zwischen Führungskraft und Mitarbeiter keine Einigkeit bzgl.
Zusatzzeitbudget, kann von beiden Seiten die Arbeitszeitkommis-
sion […] angerufen werden.«

I Datenverarbeitung und Softwareentwicklung, 030200/1497/2001

»Zusatzzeitbudgets« machen zusätzliches Arbeitsvolumen und höhere
Arbeitsanforderungen sichtbar. Ihre Ableistung bleibt nicht länger ver-
borgen. Sie ermöglichen allerdings, tarifliche Arbeitszeiten zu umgehen
und nach betrieblichem Bedarf Beschäftigte Mehrarbeit leisten zu las-
sen. Obergrenzen für die Zusatzzeitbudgets sind nicht festgelegt. Nach-
folgend erhalten Personalleitung und Betriebsrat ein Vetorecht gegen
die Vereinbarung eines Zusatzzeitbudgets.

»HR-Bereich und lokaler Betriebsrat erhalten jeweils eine Kopie dieser
Vereinbarung. Die von Mitarbeiter und Führungskraft unterschriebene
Vereinbarung ist im HR-Bereich zu archivieren. Ein Veto kann sowohl
vom HR-Bereich als auch vom lokalen Betriebsrat eingelegt werden.
Das Veto erfolgt schriftlich […] an alle beteiligten Parteien. Beide Par-
teien sind verpflichtet ein Veto zu begründen.
Das Veto beendet die Vereinbarung sofort. Die bis dahin im Rahmen
des Zusatzzeitbudgets geleisteten Stunden werden […] abgerechnet.«

I Datenverarbeitung und Softwareentwicklung, 030200/1497/2001

Mit dem Vetorecht kann der Betriebsrat Überlastungen und zu hohe
Arbeitszeiten begrenzen. Die Interessenvertretung ist über jedes Zu-
satzzeitbudget zu informieren. Sie kann eigeninitiativ tätig werden,
ohne mögliche Beschwerden der Beschäftigten abzuwarten. Dank In-
formationspflicht und Vetorecht kann der Betriebsrat nicht nur indi-
viduelle Zusatzzeitbudgets kontrollieren. Auch betrieblicher Umfang
und Umgang mit Zusatzzeitbudgets insgesamt können Anlass zur Ini-
tiative geben. Besonderes Augenmerk verdienen Regelungen zur Ab-
rechnung von Zusatzzeitbudgets.
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»Abrechnung von Zusatzzeitbudgets
Während der Zeit, für die ein Zusatzzeitbudget vereinbart ist, wird
tageweise Mehrarbeit, d.h. die Arbeitszeit, die über die Sollarbeitszeit
hinausgeht, mit dem Zusatzzeitbudget verrechnet, jedoch nur bis zur
maximalen Höhe des Zusatzzeitbudgets für den laufenden Monat. Bei
Unterschreitung der Sollarbeitszeit wird diese vom Zusatzzeitbudget –
sofern Zusatzzeiten vorhanden – aufgefüllt. Über das Zusatzsatzzeit-
budget hinausgehende Mehrarbeit verbleibt auf dem Gleitzeitkonto
und wird ggf. nach den Standardregeln gekappt. Am Monatsende
werden die mit dem Zusatzzeitbudget verrechneten Stunden mit
dem Bruttostundenentgelt […] des Mitarbeiters vergütet. Alle Mit-
arbeiter, für die ein Langzeitkonto geführt wird, haben die Wahl, diese
Stunden
x zu 100% in ihr Langzeitkonto zu übertragen oder
x zu 50% in ihr Langzeitkonto zu übertragen und zu 50% auszahlen

zu lassen oder
x zu 100% auszahlen zu lassen.

Diese Entscheidung ist im Voraus bei der Vereinbarung des Zusatzzeit-
budgets zu treffen.
Mitarbeiter ohne Langzeitkonto […] bekommen diese Stunden zu
100% ausbezahlt.«

I Datenverarbeitung und Softwareentwicklung, 030200/1497/2001

Bei der Vergütung sind offenbar keine Zuschläge für Mehrarbeit vor-
gesehen. Die mögliche Auszahlung verringert die Wahrscheinlichkeit,
dass Mehrarbeit durch Freizeit und damit beschäftigungswirksam und
gesundheitsförderlich ausgeglichen wird.
Die Vereinbarungen zeigen, dass sich die Betriebsparteien intensiv und
kreativ mit der Frage der Leistungsregulation auseinandergesetzt ha-
ben. Die Belastungssteuerung über Schwellenwerte eines Arbeitszeit-
kontos (»Ampelkonto«) erfordert eine Arbeitszeiterfassung. Diese er-
scheint überdies empfehlenswert, um erbrachte Arbeitsleistungen und
Freizeitausgleichsansprüche belegen zu können. Die Arbeitszeiterfas-
sung könnte jedoch mit der Zielsetzung der Vertrauensarbeit in Kon-
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flikt geraten, die Beschäftigten auf Ergebnisse und effizienten Einsatz
der Arbeitszeit hin zu orientieren. Diesen Widerspruch zwischen Ab-
kehr von der Zeitorientierung und Zeitsteuerung löst ein Unternehmen
wie folgt: Es steuert die Leistungserbringung über ein Ampelmodell mit
imaginären Zeitkonten.

»Zeiten, die die tarifliche Regelarbeitszeit überschreiten, laufen in ein
gedachtes Zeitkonto; sie sind grundsätzlich in Freizeit und möglichst
zeitnah auszugleichen. Das Zeitkonto soll folgende Grenzen nicht
überschreiten:
x plus […] Stunden
x minus […] Stunden«

I Ernährungsgewerbe, 030200/1774/2001

Die Praxis wird zeigen, ob diese Lösung geeignet ist, Beschäftigte vor
Überlastung zu schützen. Zweifel scheinen auch angebracht gegenüber
den Regelungen zu Beginn des Kapitels, die die Problematik der Leis-
tungsregulation völlig ausklammern.
Bemerkenswert sind Regelungen, welche die Position der Betroffenen
stärken. Dazu gehört die Vorschrift, den Umgang mit einer Überlast-
situation zu dokumentieren.

»Der jeweilige Umgang mit der Überlastsituation ist in einem Form-
blatt zu dokumentieren. Eine Kopie des ausgefüllten Formblattes geht
an die Clearingstelle. Das Formblatt kann durch den Vorgesetzten oder
den/die Mitarbeiter/in ausgefüllt werden.«

I Chemische Industrie, 030200/1667/1998

Eine solche Dokumentation dient der Sammlung und Bereitstellung
von Daten über die Praxis. Betroffene müssen sich nicht einzeln beim
Betriebsrat beschweren. Dieser kann den Umgang mit Überlast-Situa-
tionen langfristig beobachten und jederzeit – auch bei scheinbar unpro-
blematischen Fällen – eingreifen (vgl. Kapitel 3).
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Selbstverständlich bleibt es Betroffenen unbenommen, z.B. in Konflikt-
situationen, bei Überlastung oder mangelnder Einigungsbereitschaft
der Führungskräfte, den Betriebsrat einzuschalten. Vorteilhaft scheinen
Regelungen, wonach der Betriebsrat systematisch über die Praxis des
Arbeitszeitmodells, das Volumen der Mehrarbeitszeit und die Zeit-
kontostände zu informieren ist. Die Interessenvertretung beobachtet,
analysiert und bewertet die Praxis. Danach entscheidet sie, ob das Ar-
beitszeitmodell zufrieden stellend funktioniert oder neuer Gestaltungs-
bedarf besteht.

2.8 Ausgleichsfreizeit

Auch durch Freizeitausgleich kann Leistungserbringung gesteuert
werden. Immerhin treffen 25 von 43 Vereinbarungen hierzu Regelun-
gen. Die in Kapitel 2.7 beschriebene Ampelregelung mit Höchstgren-
zen für Mehrarbeit legt bereits einen Rahmen fest. Wenn Beschäftigte
Arbeitszeitguthaben aufbauen, müssen sie diese in der Folgezeit ab-
bauen können. Die erste Auswertung von Vereinbarungen zur flexi-
blen Arbeitszeit (Klein-Schneider, 1999) zeigt enge und weite Mög-
lichkeiten für einen Freizeitausgleich. Sehr enge Möglichkeiten, z.B.
beschränkt nur auf Verkürzung der täglichen Arbeitszeit auf die Kern-
arbeitszeit, finden sich im Zusammenhang mit Vertrauensarbeitszeit
nicht.

»Zeitguthaben, die die Obergrenze des Dispositionsrahmens über-
schreiten, verfallen am Monatsende, wenn nicht rechtzeitig zuvor
Überstunden vom Betriebsrat genehmigt und von der zuständigen Füh-
rungskraft angeordnet wurden.
Der Abbau des Zeitguthabens erfolgt ausschließlich durch Freizeit-
ausgleich […]. Eine Ausbezahlung ist grundsätzlich ausgeschlossen.
Mitarbeiter und Führungskraft tragen gemeinsam die Verantwortung
dafür, dass kein Zeitguthaben entsteht, das nicht wieder abgebaut wer-
den kann.
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Die Zeitschuld darf am Monatsende die Untergrenze des Dispositions-
rahmens nicht unterschreiten. Wird der zulässige Zeitsaldo unterschrit-
ten, erfolgt mit der nächsten Entgeltabrechnung ein entsprechender
Entgeltabzug. Ausnahmen bedürfen der vorherigen Genehmigung
durch die zuständige Führungskraft und den Betriebsrat.
Der Abbau von Zeitguthaben kann durch stundenweise Abwesen-
heiten (nicht bei Abbau des Überstundenkontos) oder durch einzelne
wie auch mehrere zusammenhängende freie Tage erfolgen. Freie Tage
können auch in Verbindung mit Urlaubstagen, Feiertagen oder dem
Wochenende genommen werden. In jedem Fall sind beim Abbau der
Zeitguthaben die betrieblichen Belange zu berücksichtigen.
Mitarbeiter, die freie Tage nehmen wollen, müssen diese bei der Füh-
rungskraft rechtzeitig im Voraus beantragen. Die Führungskraft hat un-
verzüglich über den Antrag zu entscheiden und den Mitarbeiter darüber
zu informieren.«

I Verlags- und Druckgewerbe, 030200/1874/2002

Die Möglichkeiten des Zeitausgleichs sind hier weit: stunden- und
tageweise, mehrere Tage und auch in Verbindung mit Urlaub. Gleich-
zeitig sind sie eingeschränkt: durch Ober- und Untergrenzen des Dispo-
sitionsrahmens (maximale Zeitguthaben bzw. -schulden), durch be-
triebliche Belange, durch Beantragung bei Vorgesetzten.
Es fällt ein ungleicher Umgang mit Zeitguthaben und Zeitschulden auf.
Zeitguthaben oberhalb des Dispositionsrahmens verfallen am Monats-
ende. Zu hohe Zeitschulden hingegen führen zu Entgeltabzug. Es stellt
sich erneut die Frage, ob die Kappung von Zeitguthaben rechtlich zu-
lässig ist. Denkbar ist dies nur, wenn Beschäftigte realistische Möglich-
keiten haben, übermäßige Zeitguthaben nicht entstehen zu lassen.
Die in dieser Betriebsvereinbarung vorgefundenen Gestaltungselemente
finden wir in verschiedenen Kombinationen in anderen Vereinbarungen
immer wieder.
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»Ausgleich
Mehr- oder Minderzeiten, die am Monatsende verbleiben, werden in
den Folgemonat übernommen. Minderzeiten dürfen höchstens […]
Stunden betragen, Mehrzeiten höchstens mit […] Stunden übernom-
men werden. Als Abrechnungszeitraum wird der Zeitraum vom […]
bis […] des Folgejahres festgelegt, in das folgende Abrechnungsjahr
sind […] Arbeitsstunden übertragbar.

Zum Ausgleich von positiven Zeitguthaben dienen folgende Instru-
mente:
x Zeitabgeltung innerhalb der regulären Gleitzeit
x freie halbe Tage vor/ab 12.00 Uhr – maximal 2× pro Monat
x freie ganze Tage, maximal 5 pro Jahr, auch zusammenhängend und

vorwiegend in der […] Zeit.

Der Ausgleich ist unter Beachtung der dienstlichen Belange nur in Ab-
sprache mit dem direkten Vorgesetzten möglich.
Beschäftigte, die mindestens ein Kind unter 12 Jahren oder eine(n)
sonst pflegebedürftige(n) Angehörige(n) tatsächlich betreuen oder pfle-
gen, können innerhalb eines Kalendermonats zusätzlich zwei halbe
Tage zum Zeitausgleich nutzen.«

I Bildungseinrichtung, 030200/1924/2003

Diese Vereinbarung enthält keine Regelung für Mehr- oder Minder-
zeiten, die nicht in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragbar
sind. Möglicherweise steht dahinter unausgesprochen eine Praxis der
Kappung. Den Beschäftigten wäre dringend zu raten, ihre Zeitgutha-
ben vor Ende des Abrechnungszeitraumes ausgleichen. Damit könnten
ihnen keine (Freizeit-)Ansprüche gekappt werden. Zwei entscheidende
Fragen bleiben jedoch ungeklärt: Welche Chancen haben Beschäftigte,
denen der erforderliche Freizeitausgleich aus Betriebsgründen versagt
wird? Oder jene, die aufgrund der Arbeitsanforderungen durch den Ar-
beitgeber (Arbeitsaufträge, Projektverantwortung) selbst keine Chance
für einen Freizeitausgleich sehen? Denn dieser soll ausdrücklich »unter
Beachtung der betrieblichen Belange« realisiert werden.
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Teils ist der Freizeitausgleich an Absprachen mit Vorgesetzten und
Team gebunden.

»Freizeitnahme erfolgt eigenverantwortlich in Absprache mit den Kol-
legen und dem Vorgesetzten.«

I Elektromaschinenhersteller, 030200/1344/1999

Auch folgende Vereinbarung ermöglicht Zeitausgleich nur, sofern er
mit betrieblichen Belangen vereinbar ist. Es bleibt ungeklärt, ob auf Ba-
sis dieser Regelungen ein Zeitausgleich realisiert werden kann.
Gleichzeitig werden Eigenverantwortung, Berücksichtigung betrieblicher
Belange und die Absprache mit Team und Vorgesetzten hervorgehoben.
Dies bietet jedoch keine Lösung für Fälle, in denen betriebliche Belange
mit Freizeitansprüchen kollidieren.

»Zeitüberschreitungen sind individuelle Überschreitungen der tariflich/
vertraglich vereinbarten […] wöchentlichen Arbeitszeit. Ausgenommen
hiervon ist Mehrarbeit.
Der Ausgleich von Zeitüberschreitungen in Freizeit muss mit den dienst-
lichen Belangen vereinbar sein und innerhalb der Abteilung/Gruppe
abgestimmt werden, sofern die zuvor vereinbarten persönlichen An-
sprechzeiten des/der Mitarbeiters/Mitarbeiterin berührt werden.
Ein Ausgleich von Zeitüberschreitungen durch ganze Tage muss in der
Abteilung/Gruppe und mit dem Vorgesetzten abgestimmt und ange-
meldet werden.«

I Kohlebergbau, 030200/1872/2001

Ähnliches gilt für nachstehendes Beispiel: Situationen, in denen ak-
tuelle betrieblichen Anforderungen einen Freizeitausgleich verhindern,
sind nicht geklärt. Möglichkeiten für eine Freizeitnahme werden jedoch
ausführlich geschildert.
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»Zeitausgleich durch Ausgleichstage
Sofern es die betrieblichen und persönlichen Belange erlauben, kann in
Abstimmung mit der Führungskraft sowie den Kolleginnen und Kolle-
gen ein Zeitausgleich durch Ausgleichstage erfolgen. Dies ist unabhän-
gig vom Zeitsaldo möglich.
Eine Höchstgrenze für die Anzahl dieser Ausgleichstage besteht nicht.
Ausgleichstage können auch in Verbindung mit Urlaub genommen
werden.

Zeitausgleich durch Urlaubsgutschrift
Es besteht die Möglichkeit, im Jahr bis zu 2 Tage vom Saldenkonto
abzubuchen und dem Urlaubskonto gutschreiben zu lassen. Dies ist un-
abhängig vom Zeitsaldo möglich. Für diese Tage gelten auch die Ver-
fallvorschriften für den Urlaub.«

I Versicherungsgewerbe, 030200/1296/2000

Freizeitausgleich ist ein Zeitfenster, über das Beschäftigte verfügen sol-
len. Ankündigungsfristen sollen die betroffene Führungskraft frühzei-
tig informieren. Das ermöglicht, erforderliche und verfügbare (Perso-
nal-)Ressourcen zu planen. Ankündigungsfristen sind ein Instrument,
um dem Arbeitgeber bzw. Personalverantwortlichen die Verfügung
über die Ressourcen zu sichern.

»Die Inanspruchnahme ganz- und mehrtägiger Gleitzeitausgleiche be-
darf einer Ankündigungsfrist durch den Mitarbeiter.

In beiden Modellen beträgt die Ankündigungsfrist für:
a) 1 Tag Freizeit 2 Arbeitstage vor Inanspruchnahme
b) 2 Tage Freizeit 3 Arbeitstage vor Inanspruchnahme
c) 3 und mehr Freizeittage 5 Arbeitstage vor Inanspruchnahme«

I Chemische Industrie, 030200/1572/1999
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Einige Vereinbarungen sehen einen finanziellen Ausgleich für Arbeits-
zeitguthaben nur als Ausnahme vor.

»Grundsätzlich sind Zeitsalden primär durch Freizeitausgleich bzw.
Nacharbeit (nach Rücksprache mit dem Vorgesetzten) zu bereinigen.
Ein finanzieller Ausgleich soll nur in Ausnahmefällen vorgenommen
werden.
Dabei sind alle Formen des Zeitabbaus (z.B. Stunden, halbe Tage,
ganze Tage etc.) – unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange –
möglich. Über Wünsche auf Freizeitausgleich entscheidet der jeweilige
Vorgesetzte.«

I Kreditgewerbe, 030200/1654/1994

Dabei ist zu bedenken, dass durch finanziellen Ausgleich (tarif-)ver-
tragliche Arbeitszeit umgangen werden kann. Sicherlich haben Be-
schäftigte nicht selten Interesse an einer Auszahlung von Arbeitszeit-
guthaben. Ein zusätzliches Arbeitsvolumen wird bei Auszahlung
jedoch nicht beschäftigungswirksam. Anders stellt sich die Situation
für unfreiwillig in Teilzeit Beschäftigte dar. Sie können über gelegent-
liche Mehrarbeit und deren Auszahlung ihr Einkommen an das von
Vollzeitbeschäftigten annähern. Zu überlegen ist, an welche Bedingun-
gen und Verfahren ein Betriebs- oder Personalrat eine Auszahlung von
Arbeitszeitguthaben knüpfen will und kann.
Eine besondere Situation ergibt sich bei Ausscheiden aus dem Unter-
nehmen. Nur übertragbare Langzeitkonten bieten eine Alternative zur
Auszahlung von Arbeitszeitguthaben (vgl. Böker, 2006). Die gibt es
aber nur in wenigen Fällen.

»Scheidet ein/e Mitarbeiter/in aus dem Unternehmen aus, werden er-
worbene und aus betrieblichen Gründen nicht genommene […]-Tage
ausbezahlt, zuviel genommene […]-Tage werden mit der letzten Ab-
rechnung einbehalten.«

I Chemische Industrie, 030200/1667/1998
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Es erweist sich als konstruktiv, die betriebliche Interessenvertretung
regelmäßig über die Zeitkontenbestände und finanzielle Abgeltung von
geleisteter Mehrarbeit zu informieren. Sie kann damit die Praxis beob-
achten und auf Änderungen drängen, wenn sie sie für notwendig hält
(vgl. Kapitel 3).

»Für den Ausgleich von Arbeitszeitschwankungen sind die MA und die
Führungskraft gleichermaßen verantwortlich. Wenn sich im Laufe der
Zeit ein Guthaben von mehr als in Höhe der doppelten vertraglichen
Wochenarbeitszeit angesammelt haben sollte, vereinbaren Mitarbeiter
und Führungskraft, wie und wann ein Ausgleich geschaffen werden
kann. Dieser Ausgleich kann im Einzelfall ausnahmsweise auch in
Form einer Abgeltung erfolgen. Der Betriebsrat wird vierteljährlich pro
Abteilung über den Umfang dieser Ausgleichszahlungen unterrichtet.«

I Informationstechnikhersteller, 030200/1877/2003

2.9 Überstunden, Regelverstöße und Erprobung

Eine detaillierte Darstellung aller Regelungen aus den vorliegenden
Vereinbarungen ist im Rahmen dieser Auswertung nicht möglich. Die-
ses Kapitel dokumentiert knapp Regelungen zur Vertrauensarbeitszeit
in folgenden Zusammenhängen: Abgrenzung gegenüber Überstunden,
Sanktionen bei Verstößen und Erprobung der Vertrauensarbeitszeit.

2.9.1 Abgrenzung von Überstunden und Vertrauensarbeitszeit

Überstunden werden mit zeitlichen oder finanziellen Zuschlägen ab-
gegolten. Viele Betriebsparteien befinden es für notwendig, Vertrauens-
arbeitszeit gegen Überstunden abzugrenzen. Flexible Arbeitszeiten wie
Vertrauensarbeitszeit bezwecken, die vertragliche Arbeitszeit dann
zu leisten, wenn die Anforderung hoch und die Auslastung gegeben ist.
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Zeiten geringer Auslastung und niedrigerer Arbeitsintensität sollen ver-
mindert werden. Das führt zu einer höheren Produktivität und unmit-
telbar zu Kostensenkung: Zuschlagspflichtige Überstunden werden re-
duziert.
Hinter der besagten Abgrenzung stehen vermutlich zwei gegensätzliche
Absichten. Arbeitgeber und Unternehmen sind bestrebt, möglichst Über-
stundenzuschläge einzusparen. Sie drängen daher auf eine weit gefasste,
zuschlagsfreie Rahmenarbeitszeit. Zuschlagspflichtige Überstunden ver-
suchen sie möglichst eng zu begrenzen.
Die betriebliche Interessenvertretungen wiederum verfolgt andere Ziele.
Sie muss Mehrarbeit und Überschreitungen der (tarif-)vertraglichen
Arbeitszeit einschränken. Daher plädiert sie für eine weite Fassung der
zuschlagspflichtigen Zeiträume und enge Festlegung der zuschlagsfreien
Rahmenarbeitszeit.

»Als Mehrarbeit gelten alle Arbeitsstunden, die bei maximalem Gleit-
zeitvortrag über die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit hinausgehen
und vom Vorgesetzten angeordnet sind.«

I Fahrzeughersteller Kraftwagen, 030200/1257/1996

Die zitierte Vereinbarung fordert für Überstundenzuschläge drei Vo-
raussetzungen:
x maximaler Gleitzeitvortrag,
x Übersteigen der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit,
x Anordnung durch den Vorgesetzten.

Diese Regelung kann dazu beitragen, dass die in diesen Unternehmen
vereinbarten maximalen Arbeitszeitguthaben nicht einfach überschrit-
ten werden. Jedoch ist die Formulierung etwas ungenau. Sie macht nicht
deutlich, ob Mehrarbeitszuschläge auch bei Vorliegen von zwei der drei
Voraussetzungen fällig sind. Es kommt darauf an, ob die Beschäftigten
im Alltag tatsächlich selbst entscheiden können, an einem Tag mehr, an
einem anderen weniger zu arbeiten. In diesen Fällen erscheint es plausi-
bel, dass die Mehrarbeit nicht mit Zuschlägen entgolten wird. Über-
steigt die tatsächliche Arbeitszeit die regelmäßige wöchentliche Arbeits-
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zeit auf Anordnung des Vorgesetzten, treffen gleichzeitig die Kriterien
zwei und drei zu. In diesem Fall ist bereits durchaus diskutierbar, ob die
Mehrarbeit nicht mit Zuschlägen bezahlt werden müsste.
Im letzten Zitat ist die Zustimmung der Interessenvertretung zu Über-
stunden außer Acht gelassen. Sie ist aufgrund der Mitbestimmungs-
rechte von Betriebs- oder Personalrat aber notwendig. Sie wird in eini-
gen Vereinbarungen als Abgrenzungskriterium hinzugezogen.

»Mehrarbeit/Überstunden: Ausschließlich vorab zwischen Führungs-
kraft und Mitarbeiter/in zu vereinbarende, von Geschäftsbereichslei-
tung und Personalrat zu genehmigende und über die Vertragsarbeitszeit
hinaus zu leistende Arbeitszeit, die über die Führungskraft an die Per-
sonalabrechnung gemeldet und vergütet wird.«

I Öffentliche Verwaltung, 030200/1447/1998

In der Praxis ist es wichtig, dass die Definition von zuschlagspflichtiger
Mehrarbeit in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung identisch ist mit
der Definition im geltenden Tarifvertrag.
Eine weitere Frage entsteht bei der Abgrenzung zuschlagspflichtiger
Mehrarbeit bei Teilzeitbeschäftigten. Nicht selten (vgl. Büntgen, 2005)
bekommen Teilzeitbeschäftigte Überstundenzuschläge erst ab einer
Wochenarbeitszeit, die der von Vollzeitbeschäftigten entspricht. Das
heißt, sie bekommen Zuschläge auf Überstunden erst dann, wenn sie
mehr als die tarifliche Vollzeitarbeit geleistet haben. Das Bundesar-
beitsgericht erkennt hierin keine verbotene indirekte Benachteiligung:
Erst mit dem Ableisten der tariflichen Vollarbeitszeit entspräche die Be-
lastung der Teilzeitkräfte der von Vollzeitbeschäftigten.

2.9.2 Umgang mit Verstößen gegen Regelungen
zu Vertrauensarbeitszeit

Einige Vereinbarungen sehen Sanktionen für Fälle vor, in denen gegen
die Regelungen des Arbeitszeitmodells verstoßen wird. Offenbar ver-
mutet man solche Verstöße ausschließlich auf Seiten der Beschäftigten.
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»Bei konkreten Anhaltspunkten für Verstöße gegen die Regelungen die-
ser Vereinbarung (z.B. falsche Zeitaufzeichnungen, mehr als 10 Stun-
den/Tag gearbeitet) kann die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter ver-
pflichtet werden, Zeitaufzeichnungen täglich vorzulegen.«

I Versicherungsgewerbe, 030200/1296/2000

Mögliche Verstöße bestehen in falschen Zeitaufzeichnungen, Über-
schreitung der täglichen Maximalarbeitszeit nach ArbZG, missbräuch-
licher Nutzung/Nichtnutzung oder vorsätzlicher Beschädigung von
Zeiterfassungsgeräten, Verletzung von Absprachen sowie im Nichtbe-
achten von Informations- und Abstimmungspflichten.

»Missbräuchliche Benutzung oder vorsätzliche Beschädigung der Zeit-
erfassungseinrichtungen kann ein Grund zur befristeten oder unbefris-
teten Herausnahme des Mitarbeiters aus dieser Gleitzeitvereinbarung
sein. Dies hat zur Folge, dass für ihn die tägliche Normalarbeitszeit
als verbindliche Arbeitszeit gilt. Die Verpflichtung zur Bedienung der
Zeiterfassungsgeräte bleibt auch in diesen Fällen weiterhin bestehen.
Missbrauch oder vorsätzliche Beschädigung kann auch ein Grund zur
fristlosen Kündigung des Arbeitsverhältnisses sein. Ein Missbrauch der
Zeiterfassungsgeräte liegt auch dann vor, wenn diese vom Mitarbeiter,
entgegen den betrieblichen Anordnungen, nicht benutzt werden. Die
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates sind zu beachten. […] Mit-
arbeiter, die gegen Regelungen dieser Betriebsvereinbarung verstoßen,
insbesondere die durch diese Betriebsvereinbarung eingeräumten Frei-
heiten (z.B. Wahl der individuellen Arbeitszeit) missbrauchen, verlet-
zen ihre Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis. Grobe Verstöße berechti-
gen den Arbeitgeber auch zu einer außerordentlichen Kündigung des
Arbeitsverhältnisses.«

I Chemische Industrie, 030200/1572/1999
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Die hier vereinbarten Sanktionen sind durchaus hart. Sie reichen vom
Ausschluss der Betreffenden aus der Vertrauensgleitzeit über die Ver-
pflichtung zur Zeiterfassung bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhält-
nisses.

»Verstöße gegen die in der Dienstvereinbarung festgelegten Regelungen
können disziplinarische, arbeitsrechtliche und strafrechtliche Konse-
quenzen nach sich ziehen.«

I Bildungseinrichtung, 030200/1924/2003

Verstöße seitens des Arbeitgebers und der Führungskräfte werden offen-
bar nicht für möglich oder nicht für regelungsbedürftig gehalten. Wie
sich jedoch zeigt (vgl. Kapitel 4), sind Verstöße des Arbeitgebers gegen
gesetzliche Arbeitszeitvorschriften nicht nur denkbar, sondern ausge-
sprochen realistisch: z.B. Verstöße gegen die Aufzeichnungspflicht aus
§ 16 ArbZG, gegen Schutzvorschriften für ArbeitnehmerInnen, gegen
tarifliche Arbeitszeitbestimmungen. Es ist kaum nachvollziehbar, warum
ArbeitnehmerInnen bei Überschreiten der vorgeschriebenen Maximal-
arbeitszeit sanktioniert werden, die Arbeitgeber jedoch nicht. Gemäß
den vorliegenden Vereinbarungen müssen Arbeitgeber und Führungs-
kräfte nicht mit Sanktionen rechnen. Dies gilt auch, wenn sie Überschrei-
tungen zulassen, sie vielleicht sogar inkaufnehmen oder durch überhöhte
Anforderungen und knappe Personalbesetzung verursachen.
Einige der vorher zitierten Vereinbarungen beschreiben in Verbindung
mit den Sanktionsregelungen auch die Mitbestimmungsrechte der Inter-
essenvertretung (vgl. Zitate 1447 und 1572).

2.9.3 Erprobung, Wahlfreiheit und gleichbleibendes Entgelt

Um einen weiteren Einblick in die vorliegenden Vereinbarungen zu
ermöglichen, werden im Folgenden einige Regelungen exemplarisch
dokumentiert; etwa zur Erprobung des Modells, zur Wahlfreiheit zwi-
schen verschiedenen Arbeitszeitmodellen und zu gleich bleibendem
Entgelt bei veränderlicher Arbeitszeit.
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Vertrauensarbeitszeit ist ein neues Modell, das möglicherweise zu Ver-
unsicherung bei Führungskräften und Beschäftigten führt. Um nicht an
Unsicherheiten vorschnell zu scheitern, kann eine Erprobung verein-
bart werden.

»Diese Vereinbarung zur Weiterführung der Vertrauensarbeitszeit tritt
am […] in Kraft und hat eine Laufzeit von 12 Monaten.
Sollte sich auf Grund von Erfahrungen, die sich bei der Durchführung
dieser Vereinbarung ergeben, ein weiterer Regelungsbedarf herausstel-
len, verpflichten sich die Betriebsparteien den Leitfaden entsprechend
zu modifizieren.
Auf jeden Fall werden die Betriebsparteien im […] zu einem Erfah-
rungsaustausch zusammenkommen.
Rechtzeitig vor dem Auslaufen dieser Vereinbarung werden die Be-
triebsparteien die Verhandlungen über eine unbefristete Fortsetzung
aufnehmen.«

I Maschinenbau, 030200/1826/2003

Hiermit erproben die Betroffenen das Arbeitszeitmodell gemeinsam.
Sie werten Erfahrungen aus, nehmen Korrekturen vor. Abschließend
wird entschieden, das Modell fortzuführen oder, bei schlechten Erfah-
rungen, zu beenden.
Zusätzliche Sicherheit schafft die Möglichkeit, aus der Vertrauensar-
beitszeit individuell auszuscheiden.

»Die Mitarbeiter können eigenverantwortlich eines der beiden Arbeits-
zeitmodelle zur Gleitzeitregelung wählen:
Arbeitszeitmodell 1: Gleitzeit mit Zeiterfassung (alte Regelung)
Arbeitszeitmodell 2: Vertrauensgleitzeit ohne Zeiterfassung […]

Zur Wahl des Arbeitszeitmodells 2 ist seitens der Mitarbeiter eine
formlose, schriftliche Mitteilung […] erforderlich (Hauspost, Mail).
Der Betriebsrat erhält hiervon eine Kopie. Für alle Mitarbeiter besteht
zu dem […] genannten Wahltermin die Möglichkeit zum Wechsel des
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Arbeitszeitmodells. Die Wechselmöglichkeit besteht für beide Arbeits-
zeitmodelle.
Alle Mitarbeiter, die sich nicht ausdrücklich für Arbeitszeitmodell 2
entscheiden, verbleiben in Arbeitszeitmodell 1.«

I Chemische Industrie, 030200/1572/1999

Die MitarbeiterInnen können das Modell testen. Sollten nach eigenen
Erfahrungen die Nachteile in der Praxis überwiegen, dürfen sie zur
Gleitzeitregelung mit Zeiterfassung zurückkehren.
Abschließend sei an ein wesentliches Merkmal der Vertrauensgleitzeit
erinnert: das gleich bleibende Entgelt. Es ist unabhängig von der tat-
sächlich geleisteten Arbeitszeit. Nicht in allen Vereinbarungen finden
sich Regelungen dazu.

»Unabhängig von der tatsächlich aufgewandten jeweiligen Arbeitszeit
wird das Monatsentgelt gezahlt. Basis hierfür ist die vertragliche Arbeits-
zeit.«

I Maschinenbau, 030200/1826/2003
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3. Mitbestimmungsrechte,
-prozeduren und -instrumente

Ausgangspunkt der Analyse ist das Mitbestimmungsrecht aus § 87
Abs. 1 Ziff. 2 und 3 BetrVG. Es stärkt die Position des Betriebsrats in
Fragen der Arbeitszeitgestaltung. Dies ist vermutlich ein Grund für die
hohe Zahl von Betriebsvereinbarungen zum Thema Flexible Arbeits-
zeit. Insbesondere im Zusammenhang flexibler Arbeitszeitformen ist
interessant, wie die Interessenvertretungen diese Position nutzen und
welche Handlungsoptionen sie daraus für Beschäftigte und sich selbst
gewinnen.
Kapitel 2 erläuterte die Gestaltungsrechte und Entscheidungskompeten-
zen, die den Beschäftigten eingeräumt werden. Auch die Eingrenzung
dieser Rechte u.a. durch Vorgabe von Kriterien und Abstimmungserfor-
dernisse wurde thematisiert.
Im Folgenden wird zunächst beschrieben, in welcher Form und wel-
chem Umfang sich die betrieblichen Vereinbarungen auf Tarifverträge
beziehen.

3.1 Beziehung von betrieblicher

zu tariflicher Gestaltung

Viele der vorliegenden Vereinbarungen beziehen sich auf Gesetze und
Tarifverträge, die in Arbeitszeitfragen wichtig sind. Betriebliche Verein-
barungen bauen auf den gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen
auf, gestalten sie aus, dürfen aber ihre (Mindest-)Standards nicht unter-
laufen. Vermutlich wollen die Betriebsparteien diesen Grundsatz noch
einmal hervorheben.
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»Die Gestaltung der Arbeitszeitmodelle unterliegt den tarifrechtlichen
und arbeitszeitrechtlichen Grundlagen.«

I Grundstücks- und Wohnungswesen, 030200/1375/1997

»Im übrigen gelten die gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen.«
I Chemische Industrie, 030200/1630/2002

Für die tariflichen Standards gilt das nur dann, wenn der Betrieb oder
das Unternehmen tarifgebunden ist.
In den folgenden Vereinbarungen wird nicht nur Bezug genommen
auf bereits geltende Standards. Sie beziehen tarifliche Regelungen aus-
drücklich ein. Möglicherweise begründen sie damit eine Geltung tarif-
licher Vereinbarungen unabhängig von der Tarifbindung des jeweiligen
Unternehmens.

»Die Vertrauensarbeitszeit geht von der für das Tarifgebiet der Metall-
industrie Nordrhein-Westfalens geltenden tariflichen Regelarbeitszeit
gem. § 4 MTV beziehungsweise von der einzelvertraglich geregelten
Arbeitszeit aus.«

I Maschinenbau, 030200/1826/2003

»Die Vertrauensarbeitszeit wird […] auf Grundlage des jeweils gültigen
Tarifvertrages für die Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfa-
lens sowie des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) geregelt.«

I Maschinenbau, 030200/1827/2004

Erstaunlicherweise bezieht sich keine der ausgewerteten Vereinbarun-
gen zu Vertrauensarbeitszeit auf ein solches Arbeitszeitmodell im Tarif-
vertrag selbst. Eventuell ein Zeichen dafür, dass die Vertrauensarbeits-
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zeit nicht oder kaum in Tarifverträgen gestaltet ist. Es finden sich keine
Hinweise auf tarifvertragliche Vorgaben speziell für dieses Arbeitszeit-
modell. Tarifvertragliche Vorgaben wie die Wochenarbeitszeit oder die
Länge des Ausgleichszeitraums gelten für alle Arbeitszeitmodelle und
damit auch für die ausgewerteten Modelle der Vertrauensarbeitszeit.
Unter bestimmten Umständen kann die Einführung von Vertrauens-
arbeitszeit in einem Unternehmen ausgeschlossen sein: z.B. wenn die
geltenden Tarifverträge keine Öffnungsklauseln (für Vertrauensarbeits-
zeit bzw. flexible Arbeitszeiten) enthalten; oder wenn die Tarifverträge
eine wöchentliche Maximalarbeitszeit festlegen (vgl. Schaub 2005,
§ 160 RN 48, 49).

3.2 Mitbestimmung der Interessenvertretung

Die Interessenvertretungen sichern in aller Regel zunächst ihre recht-
liche Position.

»Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats werden nicht tangiert.«
I anonym, 030200/1450/2001

Die Betriebsräte wollen vermutlich auch nach Abschluss einer Betriebs-
vereinbarung und insbesondere im Konfliktfall auf ihre betriebsverfas-
sungsgemäßen Mitbestimmungsrechte zurückgreifen können. Vertrau-
ensarbeitszeit eröffnet den Beschäftigten weitgehende Mitgestaltungs-
möglichkeiten für die tägliche Arbeitszeit. Insbesondere hierzu ist es
wichtig hervorzuheben, dass die Mitbestimmungsrechte der Interessen-
vertretung durch den Abschluss der Betriebs- oder Dienstvereinbarung
nicht ausgeschöpft sind. Tatsächlich sind Mitbestimmungsrechte der be-
trieblichen Interessenvertretung durch den Abschluss einer betrieblichen
Vereinbarung berührt, sie sollen aber nicht als dadurch verbraucht
gelten.
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3.2.1 Informations- und Beratungsrechte

In den folgenden Vereinbarungen werden die Rechte der Interessenver-
tretung konkretisiert und mitunter sogar erweitert.
Die ersten Beispiele definieren die Rechte der Interessenvertretung
auf Information. Diese ermöglichen der Interessenvertretung, ihre
Aufgaben und Rechte in diesem Gestaltungsfeld wahrzunehmen.

»Mitbestimmungsrechte
Zum Wahrnehmen seiner Mitbestimmungsrechte erhält der Betriebsrat
regelmäßig und auf Anforderung Einsicht in die Arbeitszeitkonten der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.«

I Versicherungsgewerbe, 030200/1296/2000

»Der BR ist über alle Herausnahmen und Widerrufe zu informie-
ren.«

I anonym, 030200/1450/2001

Informationsrechte begründen noch nicht unmittelbar ein Recht auf
Einflussnahme. Informationen schaffen eine unverzichtbare Grundlage
für eine gestaltende Einflussnahme und legen Handlungsbedarf offen.
Über diese Informationsrechte hinaus konnte der Betriebsrat eines Bau-
unternehmens ein Beratungsrecht erreichen.

»Bei auftretenden Problemen klären […] und der Gesamtbetriebsrat
den Sachverhalt.«

I Baugewerbe, 030200/1033/1999

Die ständige Beratung zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat ins-
besondere in umstrittenen Fragen und bei Konflikten entspricht dem
Grundgedanken des BetrVG.
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Laut Vereinbarung eines Versicherungsunternehmens haben Interes-
senvertretung und Personalabteilung ein Kontrollrecht. Sie dürfen die
von den Beschäftigten aufgeschriebenen Arbeitszeiten überprüfen.

»Der Personalrat und die Personalabteilung haben das Recht, die Ein-
haltung der Aufschreibungspflicht individuell zu überprüfen.«

I Versicherungsgewerbe, 030200/1808/2003

Insbesondere die Schutzfunktion des Betriebsrates erfordert seine Betei-
ligung bei Entscheidungen des Unternehmens über Sanktionen gegen
Beschäftigte.

»Bei Verstößen gegen die Regelungen dieser Vereinbarung können
Mitarbeiter/innen hiervon künftig ausgeschlossen werden und unter
Wahrung der gesetzlichen Bestimmungen Sondervereinbarungen abge-
schlossen werden. Diese Maßnahmen bedürfen der Abstimmung
zwischen der Geschäftsführung und dem Betriebsrat.«

I Kreditgewerbe, 030200/1654/1994

Weiter geht folgender Entwurf einer Betriebsvereinbarung. Er sieht ein
Recht des Betriebsrates vor, die Wiedereinführung verpflichtender Zeit-
erfassung verlangen zu können. Dies sei etwa bei Überschreitungen der
vereinbarten Arbeitszeiten erforderlich. Sicherlich bewirkt diese Rege-
lung keine Wunder. Allerdings ist hiermit ein Problem angesprochen,
das auf Arbeitnehmerseite große Befürchtungen weckt: Vertrauens-
arbeitszeit könnte übermäßige, letztlich gesundheitsschädliche Arbeits-
zeiten ermöglichen oder sogar begünstigen. Auf sich gestellt haben die
ArbeitnehmerInnen kaum Chancen zur Gegenwehr.
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»Verfügen Geschäftsleitung oder Betriebsrat über Hinweise, dass in-
nerhalb der Vertrauensarbeitszeit über die vereinbarten Zeiten hinaus
gearbeitet wird oder sich andere »verdeckte« Störungen ergeben, kann
einseitig die befristete Wiedereinführung obligatorischer Zeiterfassung
verlangt werden.«

I Entwurf einer Betriebsvereinbarung, 030200/1587/2002

Im Modell des Arbeitszeitkorridors sichern sich manche Interessenver-
tretungen Mitbestimmungsrechte für die Festlegung von Phasen erhöh-
ter oder verminderter Arbeitszeit. Vergleichbares findet sich im Rahmen
dieser Auswertung nicht. Das entspricht dem Charakter des Modells
Vertrauensarbeitszeit und der damit verbundenen dezentralen Steue-
rung. Betriebs- und Personalräte sichern sich daher Mitbestimmungs-
rechte für Fälle, in denen Arbeitgeber oder Führungskräfte einseitig in
die Arbeitszeit eingreifen und diese anordnen wollen.

»Die Anweisung des Verwaltungsdirektors bedarf der Zustimmung des
Personalrates, wenn sie an mehr als zwei Arbeitstagen im Monat gelten
soll. Erfolgt die Festsetzung im Einvernehmen mit dem oder den Be-
schäftigten, ist der Personalrat lediglich über diese Vereinbarung zu in-
formieren. Vor Inkrafttreten dieser Dienstvereinbarung bereits beste-
hende Vereinbarungen gelten weiter fort.«

I Bildungseinrichtung, 030200/1875/2003

Das Gestaltungsrecht der betroffenen Beschäftigten ist hier stark. Die
Mitbestimmungsrechte des Personalrates treten in den Hintergrund. Es
stellt sich die Frage, ob Betroffene über ausreichende Möglichkeiten
verfügen, entsprechende Forderungen der Personalleitung tatsächlich
abzulehnen.
Der bereits zitierte Entwurf einer Betriebsvereinbarung versucht das
Problem der Überlastung durch ein Mitbestimmungsrecht bei der Per-
sonalbemessung zu lösen.
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»Die Mindestbesetzung bei funktionsbezogenen Dienstzeiten kann nur
mit Zustimmung des Betriebsrates verändert werden, unterliegt also
der vollen Mitbestimmung.«

I Entwurf einer Betriebsvereinbarung, 030200/1587/2002

Der Arbeitgeber hat weit reichende Möglichkeiten zur Gestaltung
der Arbeitsbelastung (Direktionsrecht, Ziel- oder Leistungsvorgaben,
Zuschnitt der Arbeitsplätze und Aufgaben). Gleichzeitig verliert die
Arbeitszeit als Regulativ im Modell der Vertrauensarbeitszeit an Bedeu-
tung. Daher scheint ein Mitbestimmungsrecht bei der Personalbeset-
zung folgerichtig und wünschenswert.

3.2.2 Regelungen zur Konfliktlösung

In die gleiche Richtung zielt die folgende Vereinbarung: Dem Betriebs-
rat wird kein Mitbestimmungs- sondern ein Beratungsrecht eingeräumt
für den Fall, dass die Arbeitszeitkonten in einem Bereich stark anstei-
gen und ein Abbau nicht möglich erscheint. Arbeitgeber und Betriebs-
rat beraten über die Situation und ihre Lösung.

»Entwickeln sich die Salden einzelner Abteilungen in überhöhtem
Maße und ist ein Abbau nicht erkennbar, führen Arbeitgeber und Be-
triebsrat Gespräche über die personelle Situation.«

I Versicherungsgewerbe, 030200/1296/2000

Zusätzlich zu den dargestellten Mitbestimmungsrechten führen die
vorliegenden Vereinbarungen fast ausnahmslos Verfahren zur Kon-
fliktlösung ein. Das erscheint ratsam für ein Arbeitszeitmodell, bei
dem die Betriebs- und Personalräte ihre Mitbestimmungsrechte nicht
unmittelbar ausüben können. Tatsächlich erweist es sich als sinnvoll,
Verfahren zur Konfliktlösung und Einwirkungsmöglichkeiten für die
Interessenvertretung vorzusehen. Dies gilt insbesondere, wenn Arbeits-
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einsatz und Arbeitszeitvolumen durch viele dezentrale Entscheidungen
von Beschäftigten, Führungskräften und Arbeitsgruppen abgestimmt
werden.
Zentraler Bestandteil der Konfliktlösung ist in den meisten Vereinba-
rungen eine paritätische Kommission. Ihre Wirksamkeit, d.h. ihre
Fähigkeiten, Konflikte schnell und einvernehmlich zu lösen, hängt von
verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind ihre Zusammensetzung,
ihre Aufgaben und Kompetenzen, das Anrufungsverfahren und die
Konfliktbearbeitung.
Kurz und knapp beschrieben finden wir die paritätische Kommission
in einer Vereinbarung aus einem Großhandelsunternehmen.

»Bei Bedarf wird eine Clearingstelle – aus jeweils 2 Mitgliedern des
Betriebsrates und der Personalabteilung – gebildet, um eine einver-
nehmliche Klärung von auftretenden Fragen unter Berücksichti-
gung der Interessen des Mitarbeiters und des Unternehmens herbeizu-
führen.«

I Grosshandel (ohne KfZ), 030200/1876/2002

Geregelt sind Zusammensetzung und Aufgaben. Unbestimmt bleiben
die Kompetenzen. Diese Clearingstelle wird nur bei Bedarf gebildet.
Bezüglich der Zusammensetzung der Kommissionen bestehen keine
nennenswerten Unterschiede. Differenzen bestehen jedoch bei den Auf-
gaben. Die Vereinbarungen sehen mitunter wie oben die Bildung der
Kommission »bei Bedarf« vor. Andere Vereinbarungen institutionalisie-
ren eine ständige Kommission, die regelmäßig und damit unabhängig
von auftretenden Konflikten zusammentritt.

»Arbeitszeitkommission
Es wird eine Arbeitszeitkommission eingerichtet, die aus jeweils drei
Vertretern des Arbeitgebers und des Betriebsrates besteht.
Die Arbeitszeitkommission erhält monatlich […] folgende Listen:
x Liste der Zeitkontenstände,
x Übersicht über die gekappten Stunden auf Tagesbasis,
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x Liste der vereinbarten und geleisteten Zusatzzeitbudgets des Vor-
monats,

x Liste der Mitarbeiter, die freiwillig aus der Zeitkontenführung aus-
geschieden sind.

Die Arbeitszeitkommission tagt spätestens zwei Wochen nach Erhalt
der Liste. Zur Sitzung lädt der Arbeitgeber ein.
Die Arbeitszeitkommission überwacht die Einhaltung der Betriebsver-
einbarung. Die Arbeitszeitkommission kann bei Meinungsverschieden-
heiten angerufen werden, aber auch von sich aus aktiv werden. Verstöße
werden von ihr verfolgt, indem zunächst der betroffene Mitarbeiter
und seine Führungskraft angesprochen werden.«

I Datenverarbeitung und Softwareentwicklung, 030200/1497/2001

Diese paritätische Kommission hat mehrere Aufgaben: Überwachung
der Einhaltung der Dienstvereinbarung, Schlichtung von Meinungsver-
schiedenheiten, Verfolgung von Verstößen gegen die Betriebsvereinba-
rung. Einige Vereinbarungen weisen der paritätischen Kommission
ausschließlich die Konfliktschlichtung als Aufgabe zu. Demgegenüber
errichten andere Vereinbarungen ständige Kommissionen, welche die
Gestaltung und Umsetzung des Arbeitszeitmodells begleiten.

»Sämtliche Themen hinsichtlich der Arbeitszeit werden von der Arbeits-
zeitkommission behandelt, welche regelmäßig zusammenkommt.«

I Maschinenbau, 030200/1827/2004

Nachstehend zitiertes Unternehmen ernennt die Weiterentwicklung der
Betriebsvereinbarung selbst zur Aufgabe der paritätischen Kommission.
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»Die Einhaltung dieser Betriebsvereinbarung nach Geist und Buchsta-
ben wird durch eine gemeinsame, paritätisch besetzte Kommission
(Clearingstelle) von Personalabteilung und Betriebsrat sichergestellt.
Die Kommission wird Beschwerden entgegennehmen und bearbeiten.
Sie kann eigenständige Untersuchungen vornehmen und soll für die Be-
triebsparteien Vorschläge zur Problemlösung und zur Weiterentwick-
lung dieser Vereinbarung entwickeln.«

I Datenverarbeitung und Softwareentwicklung, 030200/2002/2001

Besondere Beachtung verdienen die Kompetenzen der Kommissionen.
§ 28 BetrVG erlaubt es, einem Ausschuss aus Betriebsratsmitgliedern und
ArbeitgebervertreterInnen Aufgaben zur selbstständigen Erledigung zu
übertragen. Eine Übertragung der Aufgaben ist gemäß § 28 i.V.m. § 27
Abs. 2 BetrVG widerrufbar. Die vorstehende Vereinbarung beauftragt die
Kommission »für die Betriebsparteien Vorschläge« zu entwickeln. Die
Entscheidung darüber scheint Arbeitgeber und Betriebsrat zu obliegen.
In der Vereinbarung aus dem Kohlebergbau wird die dort eingerich-
tete »Zeitclearingstelle« als »das Entscheidungsorgan« in Bezug auf
die Vertrauensarbeitszeit beschrieben, das »bindende« Entscheidungen
fassen kann.

»Entsprechend dem Charakter der Vertrauensarbeitszeit werden ein-
vernehmliche Lösungen angestrebt, um die Kultur des Vertrauens im
Unternehmen zu fördern.
Die Zeitclearingstelle ist das Entscheidungsorgan der Betriebsvereinba-
rung »Vertrauensarbeitszeit«.
Die Clearingstelle ist mit je zwei Mitgliedern der Personalabteilung und
des Betriebsrates besetzt. Jede Seite hat die Möglichkeit, ein drittes Mit-
glied in die Clearingstelle zu berufen; Abstimmungen haben jedoch pa-
ritätisch zu erfolgen, d.h. jede Seite kann – unabhängig von der Anzahl
der Mitglieder der Clearingstelle – bei einer Abstimmung 2 Stimmen
abgeben. […]
Die Zeitclearingstelle tritt kurzfristig zusammen und bearbeitet die auf-
tretenden Fälle gemeinsam als Gremium bei
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1. Unstimmigkeiten, die sich beziehen können auf
x die Festsetzung der Ansprechzeiten
x den Ausgleich von Zeitüberschreitungen und
x Unstimmigkeiten sonstiger Art

2. Ansammlung eines Zeitguthabens eines/einer einzelnen Mitarbei-
ters/Mitarbeiterin von > 40 Stunden

[…]
Die Zeitclearingstelle erarbeitet eine Lösung, die einstimmig gefasst
und von ihr auf Einhaltung überprüft wird.
Die Entscheidungen der Zeitclearingstelle werden einstimmig gefasst.
Die Umsetzung der Entscheidungen ist für die Parteien bindend.
Die Zeitclearingstelle ist berechtigt, zur Klärung eines Problems alle Be-
teiligten anzuhören. Sie entscheidet über das weitere Vorgehen.«

I Kohlebergbau, 030200/1872/2001

Zusätzlich bleiben die Möglichkeiten des Beschwerde- und Rechtswe-
ges selbstverständlich bestehen. Der Entwurf einer Vereinbarung bestä-
tigt dies ausdrücklich.

»Zweck der »Clearing-Stelle« ist die außer- bzw. vor-rechtliche Klä-
rung von Konflikten zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter/innen
oder auch innerhalb von Teams, also zwischen Mitarbeiter/innen. Sie
ersetzt nicht die betriebsverfassungsrechtlich vorgesehenen Möglich-
keiten der Mitarbeiter/innen (§ 84, 85 BetrVG u.a.) und des Betriebs-
rats. Mitarbeiter/innen steht es frei, im Konflikt- bzw. Beschwerdefall
sich direkt an die Geschäftsleitung und/oder den Betriebsrat zu wen-
den. Auch sämtliche andere betriebsverfassungsrechtliche Regelungen
(Einigungsstelle) bleiben von der Einrichtung und Tätigkeit der »Clea-
ring-Stelle« unberührt.«

I Entwurf einer Betriebsvereinbarung, 030200/1587/2002

Es scheint durchaus sinnvoll, oben dargestellte Verfahren zur Konflikt-
lösung vorzusehen. Der damit vorgegebene Weg einer einvernehm-
lichen Konfliktregelung kann in vielen Fällen erfolgreich sein und harte
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rechtliche Auseinandersetzungen vor Gericht ersparen. Entscheidend
sind der Wille und die Bereitschaft der Konfliktparteien, wirklich einen
Kompromiss zu suchen, der allen Beteiligten gerecht wird. Bestätigt
sich diese Bereitschaft nicht immer wieder aufs Neue, führt kein Weg
an einer Beschreitung des Rechtsweges vorbei.
Erkennbar ist in den vorliegenden Vereinbarungen das Ziel, den Betei-
ligten ausreichende Handlungsmöglichkeiten zu schaffen. Je nach
Schwierigkeit und Bedeutung eines Konflikts können sie vor Beschrei-
ten des Rechtswegs unterschiedliche Stellen im Unternehmen hinzu-
ziehen. Zunächst wird erwartet, dass Beschäftigte und Vorgesetzte ge-
meinsam nach Lösungen für Interessenkonflikte suchen.

»Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versuchen,
zunächst untereinander, bestehende Konfliktfälle in ihrem Bereich ge-
meinsam zu lösen.«

I Versicherungsgewerbe, 030200/1296/2000

Eine erste Eskalationsstufe besteht in der Hinzuziehung eines Betriebs-
ratsmitglieds und/oder eines/r Vertreters/in der Personalabteilung.

»Insofern zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten bei den Punkten
[…] dieser Vereinbarung keine Einigung erzielt wird, kann ein Betriebs-
ratsmitglied zur Schlichtung hinzugezogen werden.«

I Bildungseinrichtung, 030200/2050/2003

»Probleme vor Ort in der Anwendung sind zunächst durch die betrof-
fenen Mitarbeiter und deren Vorgesetzte zu regeln; gegebenenfalls kön-
nen hierbei Betriebsrat und Personalabteilung hinzugezogen werden.«

I Elektromaschinenhersteller, 030200/1344/1999
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Führt das nicht zu einem Erfolg, wird die paritätische Kommission hin-
zugezogen. Es werden also einerseits Handlungsmöglichkeiten (Hin-
zuziehung eines Betriebsratsmitgliedes, Anrufung der Kommission)
geschaffen. Andererseits wird versucht, die Kommission durch vorge-
schaltete Wege zu entlasten.

»Sollten bei der Umsetzung des Arbeitszeitmodells Zweifelsfragen ins-
besondere zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern entstehen, sind diese
der Arbeitszeitkommission vorzulegen und werden hier abschließend
entschieden.«

I Chemische Industrie, 030200/1572/1999

Werden Interessen besonderer Gruppen tangiert, können deren Ver-
trauensleute zur Sitzung der paritätischen Kommission hinzugezogen
werden.

»Werden im Streitfall die besonderen Rechte eines Schwerbehinderten
und/oder die Rechte von Frauen berührt, gehören der Schiedsstelle be-
ratend die Schwerbehindertenvertretung und/oder die Gleichstellungs-
beauftragte an.«

I Bildungseinrichtung, 030200/1873/2003

Einige Vereinbarungen treffen darüber hinaus noch Regelungen, wie
die paritätische Kommission zu einem Ergebnis oder Beschluss kom-
men soll. Meist wird ein einvernehmlicher Beschluss ausdrücklich ge-
wünscht oder gefordert.

»Meinungsunterschiede in der Auslegung dieser Betriebsvereinbarung
werden zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat einvernehmlich ge-
klärt.«

I Elektromaschinenhersteller, 030200/1344/1999
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Erzielt die Kommission kein Einvernehmen, sieht lediglich eine der vor-
liegenden Vereinbarungen eine Mehrheitsentscheidung vor.

»Die Arbeitszeitkommission entscheidet nach Möglichkeit einver-
nehmlich; ihre Entscheidungen sind verbindlich. Sollte keine einver-
nehmliche Einigung möglich sein, entscheidet das Mehrheitsverfahren.
Wenn keine Mehrheit zustande kommt, entscheidet die Einigungs-
stelle.«

I Datenverarbeitung und Softwareentwicklung, 030200/1497/2001

In dieser Vereinbarung ist vorsorglich vorgesehen, die betriebsverfas-
sungsmäßige Einigungsstelle einzubeziehen, wenn in der Kommission
ein Patt besteht. Die Vereinbarungen zielen durchweg auf eine ein-
vernehmliche und möglichst schnelle Konfliktlösung. Man ist zudem
bemüht, lange bürokratische Verfahren und Detailregelungen für
alle denkbaren Konstellationen zu vermeiden. Eine Beschreitung des
Rechtsweges und das Einschalten externer Berater und Fachleute soll
offenbar vermieden werden. Ein vollständiger Ausschluss des Rechts-
weges wäre rechtlich nicht zulässig. Daher entspricht auch die Anru-
fung der Einigungsstelle als letzte Möglichkeit der Interessenvertretung
den gesetzlichen Regeln.
Eine andere Lösung für eine Patt-Situation in der paritätischen Kom-
mission ist die Zweitstimme für den Vorsitzenden, wobei der Vorsitz
zwischen den Parteien wechselt.

»Die Arbeitszeitkommission ist paritätisch mit vier Mitgliedern be-
setzt, je zwei Mitglieder des Betriebsrates sowie der Personalabteilung.
Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende, der für jede Sitzung
abwechselnd gestellt wird.«

I Chemische Industrie, 030200/1572/1999
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Auch hier haben beide Betriebsparteien großes Interesse daran, lange
Verfahren und gegenseitige Blockaden zu vermeiden. Eine wechselnde
Zweitstimme ermöglicht jedoch zufällige (Mehrheits-)Entscheidungen.
Es ist zweifelhaft, ob die Betroffenen von einer Entscheidung überzeugt
werden können, die zufällig mit einer Zweitstimme der Gegenseite ge-
troffen wurde.
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4. Of fene Probleme

Das Modell der Vertrauensarbeitszeit ist ein verhältnismäßig neues
Arbeitszeitmodell. Daher ist es nicht verwunderlich, wenn einige recht-
liche Fragen ungeklärt sind und einige Regelungen Zweifel an ihrer
Rechtmäßigkeit wecken. Auf einige zweifelhafte Regelungen, z.B. die
Kappung von Arbeitszeitguthaben, wurde bereits an anderer Stelle hin-
gewiesen.

Kappung von Arbeitszeitguthaben
Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten sind vorgeleistete Arbeitszeit.
Arbeitszeitschulden sind im Voraus bezahlte, aber noch nicht geleistete
Arbeitszeit. Sie sind ein Rechtsanspruch aus dem Arbeitsvertrag, der
durch eine betriebliche Vereinbarung nicht oder nur unter einge-
schränkten Bedingungen beschnitten werden kann. Es ist daher zwei-
felhaft, ob die Kappung solcher Ansprüche durch eine Betriebsverein-
barung vor Gericht Bestand hätte.

»Das Gleitzeitkonto wird mit einheitlicher Bandbreite in beide Richtun-
gen geführt. Der Dispositionsrahmen beträgt unabhängig von der ver-
traglichen Arbeitszeit +/– […] Stunden. Darüber hinaus gehende Stun-
den werden täglich gekappt und verfallen ersatzlos. Ziel der Planung
und Steuerung der Arbeitszeit soll es sein, den Saldo des Gleitzeitkontos
grundsätzlich nahe 0 zu halten.
Vor dem Ausscheiden aus der Zeitkontenführung oder vor dem Aus-
scheiden aus dem Unternehmen ist das Gleitzeitkonto in Zeit auszuglei-
chen. Ansprüche aus nicht ausgeglichenen Stunden verfallen ersatzlos.
Aus dem Gleitzeitkonto entsteht kein Entgeltanspruch.«

I Datenverarbeitung und Softwareentwicklung, 030200/1497/2001
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Die drohende Kappung soll Führungskräfte und MitarbeiterInnen dazu
veranlassen, ein Anwachsen von Arbeitszeitguthaben bzw. -schulden
über die Kappungsgrenzen hinaus durch gesteuerten Arbeitseinsatz zu
verhindern. Die hinter diesen Regelungen stehende Absicht ist verständ-
lich und nachvollziehbar. Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Kappung
von Arbeitszeitguthaben bestehen dennoch. Auch im oben zitierten
Beispiel, in dem Arbeitszeitguthaben und -schulden gleichermaßen ge-
kappt werden können. Die Regelungen träfen somit Beschäftigte und
Arbeitgeber gleichermaßen in ihren Ansprüchen. Arbeitszeitguthaben
sind ein individualrechtlicher Anspruch aus dem Arbeitsvertrag, der
durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung nicht gekürzt werden kann.
Noch stärkere Zweifel weckt die Ungleichbehandlung in der folgenden
Betriebsvereinbarung. Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten sollen ab
einer bestimmten Höhe ersatzlos gestrichen werden. Arbeitszeitschul-
den (= Arbeitszeitguthaben des Arbeitgebers) werden jedoch vom Ent-
gelt abgezogen.

»Verbleibende Zeitguthaben auf dem Arbeitszeitkonto werden nicht aus-
gezahlt. Minuszeiten werden vom Gehalt abgezogen. Diese Regelung gilt
nicht, wenn der Ausgleich des Zeitsolls aus betrieblichen oder krankheits-
bedingten Gründen nachweislich nicht möglich ist. In diesem Fall werden
Zeitguthaben ausbezahlt und eventuelle Minuszeiten nicht abgezogen.
Verbleibende Zeitguthaben auf dem Überstundenkonto werden bei
Tarifmitarbeitern ausgezahlt. Bei AT- und FK-Mitarbeitern findet eine
Auszahlung des Überstundenkontos nur dann statt, wenn ein Freizeit-
ausgleich nachweislich nicht möglich war.«

I Verlags- und Druckgewerbe, 030200/1874/2002

Immerhin werden Zeitguthaben nicht gekappt, wenn ein Zeitausgleich
aus betrieblichen oder krankheitsbedingten Gründen nicht möglich
war. Das müssen die Betroffenen jedoch nachweisen. Allein auf Basis
der schriftlich vorliegenden Vereinbarung ist nicht erkennbar, ob diese
Regelung die Kappung von Zeitguthaben wirklich begrenzt oder ob sie
verborgene Mehrleistungen in großem Umfang ermöglicht.
Auch die Verrechnung mit Urlaubstagen wirft rechtliche Fragen auf.
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»Wurde keine Mehrarbeit angeordnet und liegt keine Sondersituation
vor, so werden die Plusstunden ab der […] Stunde gestrichen.
Bei Minusstunden können im roten Bereich Urlaubstage verrechnet
werden; mit Einverständnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch
im gelben Bereich.«

I Versicherungsgewerbe, 030200/1296/2000

Bei Urlaub handelt es sich in der Regel um gesetzliche oder tarifliche
Ansprüche, über die die Betriebsparteien nicht ohne Weiteres kollektiv
verfügen können. Eine Verfügung über Urlaubsansprüche ohne Ein-
verständnis der Betroffenen ist im Grundsatz ausgeschlossen. Eine
Ausnahme davon ist nur in den seltenen Fällen denkbar, in denen die
Betriebsparteien zusätzlich Urlaubsansprüche vereinbart haben. Allein
über solche Ansprüche können sie kollektivvertraglich befinden.
Selbst ein Einverständnis der Beschäftigten mit einer Anrechnung reicht
möglicherweise nicht aus, um die rechtlichen Zweifel auszuräumen.
Auf gesetzliche Urlaubsansprüche dürfen ArbeitnehmerInnen nicht
verzichten. Auf tarifliche nur dann, wenn das der Tarifvertrag vorsieht.
Der Urlaubsanspruch soll Erholung ermöglichen. Es widerspricht die-
sem Zweck, wenn nicht geleistete Arbeitszeit nachträglich in gewähr-
ten Urlaub umdefiniert wird.
Zweifelhaft ist erneut die Ungleichbehandlung der Ansprüche von
Arbeitgebern (auf Leistung der Minusstunden) und der Beschäftigten
(auf Freizeitausgleich für Plusstunden). Das Auslastungsrisiko wird auf
die Beschäftigten verschoben: Wenn sie aufgrund geringem Arbeits-
volumen der Arbeit fernbleiben, soll damit ihr Urlaubsanspruch abge-
golten sein. Arbeiten die Beschäftigen bei hohem Arbeitsaufkommen in
betrieblichem Interesse über ihre arbeitsvertragliche Pflicht hinaus,
dann will der Arbeitgeber die Leistung unentlohnt annehmen.

Übertragung der (unmittelbaren) Mitbestimmung
bei der Arbeitszeitgestaltung auf die ArbeitnehmerInnen
Kern des Arbeitszeitmodells Vertrauensarbeitszeit ist die dezentrale
Steuerung des Arbeitseinsatzes durch die Beschäftigten selbst. Diese
vermeintliche und durch Regelungen begrenzte Selbstbestimmung ist
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für viele Beschäftigten attraktiv. Dennoch ist fraglich, ob die betriebs-
verfassungsrechtlichen oder personalvertretungsrechtlichen Interessen-
vertretungen auf ihr Mitbestimmungsrecht in Arbeitszeitfragen (§ 87
Abs. 1 Ziff. 2 und 3 BetrVG sowie § 72 Abs. 4 Ziff. 1 und 2 PersVG des
Landes NRW) verzichten bzw. dieses Recht auf die Beschäftigten dele-
gieren können. Dabei handelt es sich nicht um eine juristische Spitzfin-
digkeit. Trümner (1999 a und b) arbeitet heraus, dass es unzulässig sein
kann, seitens des Betriebsrats, auf die Wahrnehmung von Mitbestim-
mungsrechten zu verzichten oder sie an Beschäftigtengruppen zu dele-
gieren. Dies ist der Fall, wenn dann der Schutzzweck des Mitbestim-
mungsrechtes nicht mehr realisierbar ist.
Das Delegieren des Mitbestimmungsrechtes bezüglich Beginn, Dauer
und Ende der täglichen Arbeitszeit muss so ausgestaltet sein, dass sein
Schutzzweck erfüllt wird. Die Beschäftigten müssen sich vor Arbeits-
zeiten schützen können, die weit über das vertraglich vereinbarte Zeit-
volumen hinausgehen. Der Arbeitgeber bestimmt die Leistungsanfor-
derungen durch Vorgabe von Aufgaben, Terminen, Leistungszielen und
Personalbemessung. Die Beschäftigten sind durch die betriebliche Ver-
einbarung gehalten, ihre tatsächliche Arbeitszeit an den betrieblichen
Anforderungen auszurichten. Der Arbeitgeber nimmt schließlich die
tatsächlich Leistung dieser Arbeitszeit an. Wenn der Arbeitgeber nun
eine Anerkennung dieser Arbeitszeiten ab einer bestimmten Höhe ab-
lehnt und einen Freizeitausgleich verwehrt, dann ist damit das Schutz-
ziel des Mitbestimmungsrechts gefährdet. Die rechtliche Grundlage der
Vertrauensarbeitszeit ist in Frage gestellt (vgl. Hamm, 1999).
Die Betriebsvereinbarung eines Kreditunternehmens (Kreditgewerbe
030200/1865/2004, vgl. Kapitel 2.1 und 2.3) nennt verschiedene Ziele:
u.a. kunden- und marktgerechter Einsatz der Arbeitszeit, aber auch die
Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Beschäftigten sowie
individuelle Arbeitszeitgestaltung der MitarbeiterInnen. Diesen Zielen
entsprechend sollen die Beschäftigten die Arbeitszeit eigenverantwort-
lich steuern und im Team und mit der Führungskraft abstimmen.
Die Mitgestaltungsmöglichkeiten scheinen von der Interessenvertretung
auf die Beschäftigten übertragen worden zu sein. Die weitere Analyse
dieser Vereinbarung zeigt jedoch, dass die Beschäftigten beim Aushan-
deln eines Ausgleichs zwischen der Anforderung des Unternehmens
und ihren eigenen Interessen nicht frei sind.
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»Die Zeitsouveränität der MitarbeiterInnen innerhalb des Arbeitszeit-
rahmens orientiert sich stets an den internen und externen Kunden-
belangen und an den betrieblichen Erfordernissen, insbesondere unter
Berücksichtigung der so genannten Kernzeiten.«

I Kreditgewerbe, 030200/1865/2004

Die Beschäftigten müssen die konkrete Arbeitszeit mit der Führungs-
kraft abstimmen; sie müssen abteilungs- und filialspezifische Erforder-
nisse berücksichtigen und gegebenenfalls koordinierende und steuernde
Eingriffe des Vorgesetzten hinnehmen, der einen reibungslosen Ge-
schäftsablauf verantwortet. Mit diesem Verständnis von Zeitsouverä-
nität ist ein Interessenausgleich kaum mehr möglich. Die Zeitsouverä-
nität der MitarbeiterInnen wird in dieser Vereinbarung so definiert,
dass bei Arbeitszeitentscheidungen einseitig Kundenbelange und be-
triebliche Erfordernisse zu berücksichtigen sind. Persönliche Interessen
und familiäre Anforderungen finden nicht einmal Erwähnung. Es ist
äußerst zweifelhaft, ob diese Übertragung des Mitbestimmungsrechts
von der Interessenvertretung auf die Beschäftigten vor Gericht Bestand
hätte. Wie auf der Basis dieser Betriebsvereinbarung die schutzwürdi-
gen Interessen der ArbeitnehmerInnen zur Geltung gebracht werden
können, bleibt unklar. Die Schutzwirkung der Mitbestimmung wäre
durch das Delegieren des Mitgestaltungsrechts ausgehebelt worden.

Übertragung der Verantwortung für die Einhaltung von gesetzlichen
Anforderungen
Rechtlich ebenfalls zweifelhaft erscheint die Übertragung von Pflichten,
die ArbeitnehmerInnen vor Überforderung und Überlastung schützen.
Selbstverständlich sei an dieser Stelle nicht eine streng hierarchische
Arbeitsteilung befürwortet. Als mündige Menschen übernehmen die
Beschäftigten selbst Verantwortung für den Schutz ihrer Gesundheit.
Gesetze, auch Arbeitsschutzgesetze, müssen jedoch eingehalten wer-
den. Eine betriebliche Vereinbarung kann diese Verpflichtung noch
einmal betonen. Ob Beschäftigten allerdings die Pflichten übertragen
werden können, die vom Gesetz dem Arbeitgeber auferlegt sind, bedarf
einer genaueren Betrachtung.
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ArbSchG und ArbZG verpflichten an erster Stelle den Arbeitgeber, die
Vorschriften einzuhalten.
»Grundpflichten des Arbeitgebers (1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet,
die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichti-
gung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Be-
schäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf ihre
Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls sie den sich ändern-
den Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung von
Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben. (§ 3
Abs. 1 ArbSchG)«
Ähnlich legen § 8 und § 9 i.V.m. § 3 JArbSchG und § 2 MuSchG
Pflichten vor allem für die Arbeitgeber fest. Diesen Pflichten kann sich
ein Arbeitgeber nicht entziehen. Auch nicht wie im Folgenden durch
einen Kollektivvertrag.

»Der Arbeitgeber überträgt die Verantwortung für die Einhaltung der
gesetzlichen und tariflichen Bestimmung durch Einzelvertrag auf die je-
weiligen Arbeitnehmer.
Die Arbeitnehmer werden darin angewiesen, die Bestimmung des
Arbeitszeitgesetzes, des Manteltarifvertrages und der geltenden Be-
triebsvereinbarungen einzuhalten. Die Bestimmungen hierzu erhalten
die Arbeitnehmer in schriftlicher Form ausgehändigt.«

I Fahrzeughersteller von Fahrzeugteilen, 030200/1925/2002

Aus dem Arbeitsschutz ist die Pflichtenübertragung bekannt. Eine
Pflichtenübertragung ist an hohe formale Voraussetzungen geknüpft.
Beispielsweise kann ein Arbeitgeber Pflichten auf Führungskräfte
übertragen, die diese Pflichten stellvertretend für ihn erfüllen. Selbst
bei einer wirksamen Pflichtenübertragung verbleiben gewisse Verant-
wortlichkeiten beim Arbeitgeber. Er hat stets die Pflicht, den Betrieb
so zu organisieren, dass die Pflichten erfüllt werden können. Zudem
muss er auch die Wahrnehmung dieser Pflichten immer wieder über-
prüfen.
Die rechtliche Wirksamkeit einer Pflichtenübertragung wird auch dann
nicht erreicht, wenn gleichzeitig die Vorgesetzten verpflichtet werden
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dafür Sorge zu tragen, dass die Beschäftigten diese Pflichten einhalten
können.

»Die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes, insbesondere für die
Höchstdauer der täglichen Arbeitszeit von 10 Stunden und für die
Pausen- und Ruhenszeiten und sonstige arbeitszeitrechtliche Regelun-
gen, sind von den Mitarbeitern zu beachten. Die Vorgesetzten haben
dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter diese Vorschriften einhalten
können.«

I Chemische Industrie, 030200/1435/2001

Es sind Situationen denkbar, in denen betriebliche Produktions- und
Leistungsanforderungen in Widerspruch geraten zu den gesetzlichen
Schutzvorschriften. Situationen, in denen entweder betriebliche Anfor-
derungen nicht erfüllt oder gesetzliche Schutzpflichten nicht realisiert
werden. Es muss sichergestellt sein, dass in solchen Fällen der Gesund-
heitsschutz Priorität hat. Vorgesetzte und Beschäftigte dürfen keinerlei
Nachteile erleiden, wenn sie sich im Konflikt für die Einhaltung gesetz-
licher Schutzvorschriften und gegen betriebliche Leistungserwartungen
entscheiden.

Übertragung der Aufzeichnungspflicht bei Überschreitung
der täglichen Höchstarbeitszeit auf die Beschäftigten
§ 16 ArbZG verpflichtet den Arbeitgeber ausdrücklich, die Arbeitszeit
aufzuzeichnen, die über die werktägliche Arbeitszeit von acht Stunden
hinausgeht.
Einige Unternehmen verzichten auf eigene Arbeitszeitkontrolle, beauf-
tragen jedoch die Beschäftigten, ihre tatsächlich (über die täglichen
acht Stunden nach § 3 ArbZG hinaus) geleisteten Arbeitsstunden auf-
zuzeichnen. Diese Aufzeichnungen werden dem Arbeitgeber zur Erfül-
lung seiner Pflicht aus dem ArbZG zur Verfügung gestellt. Soweit kann
diese Regelung in Ordnung sein. Merkwürdig erscheint es jedoch,
wenn ein Unternehmen die Dokumentationspflicht aus § 16 ArbZG
auf die Beschäftigten delegiert und gleichzeitig die Verbindlichkeit der
Aufzeichnungen für sich selbst ausdrücklich ablehnt (Mineralölverar-
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beitung 030200/1658/2002 oder Datenverarbeitung und Softwareent-
wicklung 030200/1497/2001, Kapitel 2.6).
Hier entsteht der Eindruck, dass sich die Arbeitgeber ihrer Verantwor-
tung für den Arbeitsschutz, ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Be-
schäftigten und ihrer konkreten Pflicht aus § 16 ArbZG zu entziehen
versuchen. Im ersten Fall sollen die Zeitnachweise durch die Vorgesetz-
ten bestätigt werden, gleichwohl akzeptiert der Arbeitgeber sie nicht als
verbindlich für sich selbst. Im zweiten Fall »müssen« die Beschäftigten
u.a. »faktorierbare« Zeiten erfassen. Der Arbeitgeber dieser Vereinba-
rung will sich offenbar Arbeitsleistungen von Kunden bezahlen lassen,
die er selbst den Arbeitnehmern gegenüber nicht vergütet.
Rechtlich unproblematisch ist dagegen die bereits zitierte Regelung in
einem Informatikunternehmen (030200/1877/2003, Kapitel 2.6). Die
Angaben der Beschäftigten über die von ihnen geleistete Arbeitszeit
werden dort zunächst als korrekt anerkannt.
In einigen anderen Vereinbarungen wird Vertrauen in handfeste Rege-
lungen und Richtlinien umgesetzt. Vereinzelt ist es eine Selbstverständ-
lichkeit, die Aufzeichnungen, die der Arbeitgeber zur Erfüllung seiner
gesetzlichen Pflicht verwenden will, als korrekt zu akzeptieren (Versi-
cherungsgewerbe 030200/1296/2000, Kapitel 2.6).

Insolvenzsicherung
Die ausgewerteten Vereinbarungen enthalten nahezu keine Regelungen
zum Schutz der Ansprüche der Beschäftigten gegen das Risiko der
Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers. Solche Regelungen sind in § 7d
SGB IV unter bestimmten Voraussetzungen vorgeschrieben. Die von
den Beschäftigten im Rahmen der Vertrauensarbeitszeit vorgeleistete,
über ihre vertragliche Pflicht hinausgehende Arbeitszeit ist mitunter
sehr umfangreich. Sie kann die in § 7d SGB IV genannten Schwel-
lenwerte überschreiten. Im Modell Vertrauensarbeitszeit verzichten
Arbeitgeber oft auf Arbeitszeiterfassung und das Führen von Arbeits-
zeitkonten. Dadurch entstehen scheinbar keine Arbeitszeit- bzw. Wert-
guthaben der Beschäftigten gegenüber ihrem Arbeitgeber, die gegen
Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers abzusichern wären.
Der Verzicht auf Arbeitszeiterfassung führt damit zu weiteren Risiken
für die Beschäftigten: Sie können im Falle der Zahlungsunfähigkeit des
Arbeitgebers ihre vorgeleistete Arbeitszeit nicht belegen; Freizeitaus-
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gleichs- oder Entgeltansprüche gehen verloren. Interessenvertretungs-
politisch ist eine Sicherung vorgeleisteter Arbeitszeit gegen Zahlungs-
unfähigkeit des Arbeitgebers zu empfehlen. Rechtlich ist sie sogar
geboten, sofern die gesetzlichen Bedingungen bezüglich Umfang, Aus-
gleichszeitraum etc. erfüllt sind. Es ist zudem kein Grund erkennbar,
warum das Modell Vertrauensarbeitszeit mit Zeiterfassung schlechter
funktionieren würde als ohne.

Vertrauensarbeitszeit und Arbeitszeitpolitik
Wie bereits bemerkt, birgt Vertrauensarbeitszeit die Gefahr der unkon-
trollierten Ausdehnung (Entgrenzung) der Arbeitszeit. Arbeitszeitpolitik
setzt effektive Elemente zur Umsetzung von tariflichen und betrieblichen
Vereinbarungen voraus. Bei einem vollständigen Verzicht auf Arbeits-
zeiterfassung lassen sich die tatsächlichen Arbeitszeiten und ihre Auswir-
kungen auf Beschäftigung, Belastung, Gesundheit sowie auf Vereinbar-
keit von Erwerbsarbeit und Familienpflichten nicht mehr überprüfen.
Bei der Gestaltung von Vertrauensarbeitszeit ist daher besonderes
Augenmerk darauf zu richten, wie die Umsetzung der Vereinbarung
selbst gewährleistet werden kann. Es gilt, ein Unterlaufen tariflicher
Arbeitszeitpolitik und gesetzlicher Vorgaben zu verhindern.

Ergebnisorientierte Arbeitszeit
In einem herkömmlichen Arbeitsverhältnis werden die Arbeits- und
Entgeltbedingungen einzel- und kollektivvertraglich festgelegt. Ver-
trauensarbeitszeit löst Zeitorientierung durch Ergebnisorientierung ab.
Die Beschäftigten sollen nicht vorrangig auf Erfüllung ihrer arbeitsver-
traglichen Pflicht und auf Ableistung einer bestimmten Wochenstun-
denzahl achten. Sie sollen unternehmerisch denken und an erster Stelle
das Ergebnis im Blick haben.
Die langfristigen Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis, die Vertei-
lung der Risiken und Chancen zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
merInnen sind kaum absehbar und noch unzureichend untersucht. Das
Auslastungsrisiko wird tendenziell auf die Beschäftigten abgewälzt. Es
wird schwieriger, auf das Verhältnis von Leistung zu Entgelt kollektiv
Einfluss zu nehmen. Mit zunehmender Ergebnisorientierung verändert
sich das Arbeitsverhältnis von der Form eines Dienstvertrages hin zu
einem Werkvertrag.
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5. Zusammenfassende Bewertung

Auf der Grundlage der vorliegenden Analyse von 43 betrieblichen Ver-
einbarungen kann Vertrauensarbeitszeit bestimmt werden als ein Modell
betrieblicher Arbeitszeitgestaltung, das charakterisiert wird durch
x den unternehmensseitigen Verzicht auf Arbeitszeiterfassung und

-kontrolle und
x dezentralisierte Steuerung der Arbeitszeit durch die einzelnen Be-

schäftigten oder durch Arbeitsgruppen
x nach betrieblichen und unternehmerischen Kriterien.

Wichtiger Bestandteil der Vertrauensarbeitszeit ist ein besonderes Ver-
ständnis von Arbeitszeitsouveränität. Die Vereinbarungen definieren
diese nicht als Möglichkeit, Beginn, Dauer und Ende der Arbeitszeit
vorrangig nach persönlichen, von der Erwerbstätigkeit unabhängigen
Interessen festzulegen. Arbeitszeitsouveränität ist nahezu durchgängig
beschrieben als Möglichkeit und Kompetenz, individuell und selbst-
ständig die eigene Arbeitszeit nach betrieblichen Kriterien festzulegen.
Das Arbeitszeitmodell Vertrauensarbeitszeit zielt auf einen wirtschaft-
lichen, der Auslastung sowie den Kunden- und Marktanforderungen
angepassten Einsatz der Arbeitszeit.
Wider Erwarten umfasst der personelle Geltungsbereich nicht nur ten-
denziell höher qualifizierte Beschäftigte aus kundennahen Dienstleis-
tungsbereichen. Vertrauensarbeitszeit gilt in den meisten betrachteten
Unternehmen für den überwiegenden Anteil der Beschäftigten. Aus-
nahmen werden mit Aspekten der Arbeitssicherheit, der gesicherten Be-
setzung einer Funktion und der Auslastung der Anlage begründet.
Das Recht, Beginn, Dauer und Ende der persönlichen Arbeitszeit fest-
zulegen, wird bei Vertrauensarbeitszeit den Beschäftigten übertragen.
Sie müssen sich zum Teil mit KollegInnen, zum Teil mit Vorgesetzten
abstimmen. Die Beschäftigten haben ihre Arbeitszeit an betrieblichen
Kriterien auszurichten. Arbeitszeit soll effizient und adäquat entspre-
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chend den Kunden- und Marktanforderungen eingesetzt werden. Per-
sönliche Arbeitszeitwünsche können realisiert werden, wenn sie mit
den betrieblichen Erfordernissen vereinbar sind.
Das Ausmaß der Flexibilität ist in einigen Unternehmen sehr groß. Sie
verzichten meist auf eine Arbeitszeiterfassung. Nicht selten sollen oder
dürfen die Beschäftigten ihre Arbeitszeit zur Eigensteuerung erfassen.
Freizeitausgleich ist in variierendem Ausmaß möglich.
Die Frage der Leistungsregulation stellt sich bei diesem Arbeitszeitmo-
dell besonders eindringlich. Ohne Arbeitszeiterfassung entfällt die Ar-
beitszeit als Maß von Leistungserwartung und Leistungserbringung.
Einige Vereinbarungen nennen keine alternativen Wege zur Leistungs-
regulation. Der Freizeitausgleich auf Vertrauensbasis muss oder soll
hier genügen. Andere Vereinbarungen arbeiten mit Ampelkonten. Sie
bieten Beschäftigten und Führungskräften eine Kontrollmöglichkeit,
um die übermäßige Ausdehnung der Arbeitszeit zu begrenzen.
Eine weitere Gruppe von Vereinbarungen definiert Überlast-Situatio-
nen. Sie legt fest, wer Verantwortung trägt und welche Maßnahmen zur
Belastungsminderung durchgeführt werden können (Dokumentation,
Reorganisation, Zusatzzeitbudgets).
Von besonderer Bedeutung schließlich sind die in den Vereinbarungen
getroffenen Regelungen zur Mitbestimmung und zur Konfliktlösung.
Sie schaffen – wie in Vereinbarungen zu anderen Gestaltungsfeldern
auch – die Verfahren, um Konflikte schnell und ergebnisorientiert zu
lösen. Sie können zusätzlich die Grundlage für betriebliche Aushand-
lungsprozesse für einen Leistungskompromiss schaffen.
Diese Aushandlungsprozesse werden notwendig, weil das Konzept Ver-
trauensarbeit die Grenzen der bisherigen Arbeitszeitregulation und
auch der vielfältigen modernen Modelle flexibler Arbeitszeit zu über-
schreiten droht. Böhm, Herrmann und Trinczek (2004) machen in ihrer
empirischen Untersuchung der Praxis von Vertrauensarbeitszeit eine
interessante Feststellung: Die durch dieses Arbeitszeitmodell angesto-
ßenen Veränderungen sind weit weniger dramatisch als von Kritikern
befürchtet und von Befürwortern erhofft. Sie stießen jedoch auch auf
andere Fälle: Bisweilen dient Vertrauensarbeitszeit als Instrument ver-
stärkter Vereinzelung; sie kann zu starker Intensivierung der Arbeit,
Überlastung, erheblicher Verlängerung der Arbeitszeit und Selbstaus-
beutung führen.
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Ob es durch Einführung der Vertrauensarbeitszeit
x nur zu minimalen Veränderungen des Arbeitszeithandelns der Be-

schäftigten kommt oder
x zur Vernachlässigung der individuellen Zeitinteressen und zur Ver-

längerung der Arbeitszeit (»Arbeit ohne Ende«) oder
x zu einer Selbstbestimmung und Selbststeuerung des Arbeitshan-

delns mit Effizienzsteigerung und Zeitbegrenzung,
hängt vor allem von der »Zeitkultur« des Unternehmens ab (Böhm,
Hermann, Trinczek, 2004).
Auch wenn man die Zeitkultur als entscheidenden Faktor der Praxis
von Vertrauensarbeitszeit anerkennt, spielen formale Regelungen (be-
triebliche Vereinbarungen) eine bedeutende Rolle. Sie sind Ausdruck
und Symbol der von den Betriebsparteien gewünschten Zeitkultur. Sie
beeinflussen deren weitere Entwicklung im Unternehmen. Die konkre-
ten Regelungen zu Vertrauensarbeitszeit sind auch unter dem Aspekt zu
betrachten: inwieweit sie Absichten und Aushandlungsprozesse unter-
stützen, um eine neue Zeitkultur im Unternehmen zu entwickeln.
Vor diesem Hintergrund sind z.B. Regelungen zu sehen, die Arbeitszeit-
guthaben kappen, Ansprüche aus individueller Arbeitszeiterfassung zu-
rückweisen oder den Beschäftigten die Verantwortung für die Einhal-
tung gesetzlicher Vorgaben übertragen. Abgesehen davon, ob diese
Regelungen einer rechtlichen Überprüfung standhalten: Sie begünstigen
eine einseitige Befreiung des Unternehmens von den Arbeitszeitgrenzen
und fördern eine Ausdehnung der Arbeitszeit. Einer Partizipation bei
Aushandlungsprozessen über Leistungserbringung und Kompensation
stehen sie eher entgegen.
Die in den Präambeln der Vereinbarungen genannten Ziele lassen es
offen, um was es bei der Vertrauensarbeitszeit geht: Steht die Durchset-
zung der Unternehmensinteressen an der Steuerung der Arbeitszeit im
Vordergrund? Oder soll Vertrauensarbeitszeit als Modell erprobt wer-
den, um mit Selbststeuerung der Arbeitszeit durch die Beschäftigten
eine Win-win-Situation zu erreichen?
Eine Win-win-Situation könnte in einem effizienten Zeiteinsatz und in
Zeitsouveränität der Beschäftigten bestehen. Ob eine solche Win-win-
Situation realisiert wird, ob Vertrauensarbeitszeit ohne Arbeitszeit-
erfassung durch den Arbeitgeber für die Beschäftigten vorteilhaft ist,
hängt u.a. von den Prozessen ab, mit denen Leistungsanforderungen
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und Leistungserbringung ausgehandelt werden. Die in vielen ausgewer-
teten Vereinbarungen gefundenen Konfliktlösungsinstrumente (Verfah-
renswege, Hinzuziehung weiterer Personen in die Konfliktbearbeitung,
paritätische Kommissionen) bieten eine gute Ausgangslage für Aus-
handlungsprozesse.
Aushandlungsprozesse können dem Problem entgrenzter Arbeitszeit
entgegenwirken. Auf Basis der Anerkennung individuell unterschied-
licher Zeitinteressen und unterschiedlichen Zeitverhaltens können in
Unternehmen neue Zeit- und Leistungskompromisse ausgehandelt
werden. Als Instrument zur Unterstützung der Aushandlungsprozesse
scheinen die Regelungen für Überlast-Situationen sinnvoll. Dabei ist
nicht allein entscheidend, ob sich die getroffenen Regelungen in der
Praxis immer bewähren. Wichtiger noch ist das Bewusstsein auf Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeberseite, dass Überlast-Regelungen Ausdruck
eines Problems sind. Vertrauensarbeitszeit kann sich als Modell nur
durchsetzen, wenn für Arbeitnehmer und Arbeitgeber tragfähige Lö-
sungen für das Verhältnis von Leistung, Arbeitszeit und Entgelt gefun-
den werden. Ein tragfähiger Arbeitszeit- bzw. Leistungskompromiss,
ein fairer Aushandlungsprozess zu einem Kompromiss für alle Betei-
ligten sind Voraussetzung für die Abkehr von der Leistungsregulation
durch Arbeitszeit(-erfassung). Anders ist diese Abkehr nicht realisier-
bar, da Beteiligte, die sich benachteiligt fühlen, ihren Beitrag zur Selbst-
steuerung nicht erbringen. Selbststeuerung ohne oder gegen die Betei-
ligten ist nicht möglich. Möglich ist ein Negativ-Szenario: Entgrenzung
der Arbeitszeit und verschärfter Leistungsdruck mit nachteiligen Fol-
gen für Gesundheit, Leistungsbereitschaft, Wertschöpfungsfähigkeit
und Wertsteigerung des Unternehmens.
Förderlich auf dem Weg der Erprobung einer Vertrauensarbeitszeit sind
zudem Regelungen, die den Beschäftigten freistellen, daran teilzuneh-
men. Ebenso empfehlenswert sind Vereinbarungen, die den Beschäftig-
ten freistellen, ihre Arbeitszeit zu erfassen und zu dokumentieren, und
die daraus entstehenden Ansprüche als verbindlich akzeptieren.
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6. Beratungs- und Gestaltungshinweise

Dieses Kapitel gibt in kompakter Form Anregungen, welche Punkte bei
der Mitgestaltung der Vertrauensarbeitszeit wichtig sein können. Die
Zielsetzung der Veröffentlichung, vorliegende betriebliche Regelungen
zu analysieren und dabei einen Überblick über verbreitete Praktiken zu
geben, erlaubt es dabei nicht, allzu sehr in die Einzelheiten zu gehen.

6.1 Gestaltungsraster

Die vorliegende Auswertung von Vereinbarungen und Richtlinien ergab
zahlreiche Hinweise für die betriebliche Gestaltung, die in folgendem
Raster zusammengefasst sind. Es handelt sich dabei nicht um einen
geschlossenen Gestaltungsvorschlag zur unmittelbaren Anwendung im
Betrieb, sondern um einen anregenden Katalog für eigene Überlegun-
gen. Es ist ein Angebot, sich die möglichen Regelungspunkte einer Ver-
einbarung noch einmal im Überblick zu verdeutlichen, um die zentra-
len Punkte für den eigenen Betrieb herauszufiltern.

Definition und Ziele
Definition von Vertrauensarbeitszeit
x Verzicht auf Arbeitszeitkontrolle durch den Arbeitgeber, durch die

Beschäftigten selbst
x Ausdruck und Ergebnis des Vertrauens in die Leistungsbereitschaft

der Beschäftigten
x Ermöglichung einer dezentralen Steuerung der Arbeitszeit durch die

Beschäftigten bzw. Beschäftigtengruppen
x Bestimmung von Beginn, Umfang und Ende der Arbeitszeit durch die

Beschäftigten nach betrieblichen und persönlichen Anforderungen
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Ziele der Vertrauensarbeitszeit
x wirtschaftlicher Einsatz der Arbeitszeit
x Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
x Anpassung der Arbeitszeit an Arbeitsaufkommen
x kunden- und marktgerechter Einsatz der Arbeitszeit
x Effizienz und Nachhaltigkeit der personalwirtschaftlichen Arbeit
x einfaches und flexibles Arbeitszeitsystem
x selbstgesteuerter Ausgleich arbeitszeitbedingter Belastungen zwi-

schen den MitarbeiterInnen
x Ausgleich zwischen betrieblichen Kapazitäts- und Flexibilitätserfor-

dernissen und den zeitlichen Interessen der MitarbeiterInnen
x individuelle Arbeitszeitgestaltung, größere Arbeitszeitsouveränität,

sofern die betrieblichen Belange vorrangig gewährleistet sind
x vertrauensvoller, partnerschaftlicher Umgang von MitarbeiterInnen

und Führungskräften
x Förderung und Forderung der Selbstständigkeit und Eigenverant-

wortlichkeit der MitarbeiterInnen bei der Erfüllung der Aufgaben
x Höchstmaß an Leistungsgerechtigkeit und Verlässlichkeit
x Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen

Geltungsbereich
x alle Beschäftigte, alle Tarifbeschäftigte
x Ausnahmen: MitarbeiterInnen mit festen oder Schicht-Arbeitszei-

ten, Leitende Angestellte, MitarbeiterInnen in bestimmten Bereichen
aus Gründen der Arbeitssicherheit, der Sicherstellung der Besetzung,
der Ansprechbarkeit, wenn technische oder organisatorische Ab-
läufe flexible oder Vertrauensarbeitszeit nicht zulassen

Verfügungsrechte
Entscheidungskompetenz über Beginn, Dauer und Ende der täglichen
Arbeitszeit
x Recht der Beschäftigten, Beginn, Dauer und Ende der täglichen Ar-

beitszeit selbst zu bestimmen
x zu berücksichtigende Vorgaben: Ausgleich von Abweichungen, be-

triebliche Zeitanforderungen
x Rahmenarbeitszeit, täglich von – bis –, an Wochentagen von – bis –,

einschließlich Samstag/Sonntag
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Abstimmungserfordernisse
x mit Vorgesetzten, Führungskräften, Kolleginnen und Kollegen, im

Team
x Eingriffsrechte der Führungskraft

Entscheidungskriterien
Berücksichtigung verschiedener Zeitanforderungen
x selbstständige und eigenverantwortliche Aufgabenerledigung
x Erfüllung vereinbarter Ziele
x betriebliche Anforderungen, Belange, Erfordernisse, Interessen,

u.a. Funktionsfähigkeit des Teams, Ansprechbarkeit der Abteilung,
der Funktion, Serviceleistungen gegenüber internen und externen
Kunden, Kundenbedarf, Gewährleistung des Arbeitsablaufs, rei-
bungslose Zusammenarbeit, auch Verhinderung geringer Auslas-
tung, effektive Arbeitszeit

x persönliche Interessen, Belange, Erfordernisse, Anforderungen,
u.a. Arbeitszeitsouveränität, Zeitautonomie, besonderes Interesse
der Teilzeitbeschäftigten

x Interessenausgleich zwischen den persönlichen und betrieblichen
Belangen

x Vorrang bestimmter Kriterien, Vorrang betrieblicher Belange vor
persönlichen

Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher und anderer Vorgaben in
Bezug auf die Arbeitssicherheit
x Einhaltung gesetzlicher und anderer Vorschriften, u.a. ArbZG,

ArbSchG, MuSchG, JArbSchG, tarifliche und sonstige Vorschriften,
Unfallverhütungsvorschriften, innerbetriebliche Sicherheitsbestim-
mungen

Ausmaß der Flexibilität und Arbeitszeitrahmen
x tägliche Rahmenarbeitszeit, z.B. 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr
x tägliche Mindestarbeitszeit
x maximale tägliche Arbeitszeit, z.B. nicht mehr als 10 Stunden

(ArbZG), maximale wöchentliche Arbeitszeit
x Werktage Montag bis Freitag, einschließlich Samstag, an sieben

Wochentagen
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x besondere Regelungen für Teilzeitbeschäftigte
x Möglichkeit der Arbeit zu Hause
x Möglichkeit der Konzentration der Arbeitszeit auf wenige Wochen-

tage
x zulässiges Guthaben, zulässige Schuld auf Arbeitszeitkonto, Um-

fang vorgeleisteter oder nachzuleistender Arbeitszeit
x Ausgleichszeitraum, 26 Wochen (ArbZG), ein Jahr, mehrere Jahre
x Festlegung, Vereinbarung von Funktions-, Service- und Ansprech-

zeiten
x Möglichkeiten des Freizeitausgleichs, beschränkt auf bestimmte

Tageszeiten, stundenweise, in geringem oder großem Umfang, tage-
weise, mehrtägig, mit/ohne Verbindung zu Urlaub

Arbeitszeiterfassung/Arbeitszeitkontrolle
Arbeitszeiterfassung und Arbeitszeitkontrolle
x Verzicht auf Arbeitszeiterfassung, unternehmensseitiger Verzicht

auf Arbeitszeiterfassung
x Arbeitszeiterfassung durch die Beschäftigten, freiwillig oder ver-

pflichtend, handschriftlich, elektronisch, mit Zeiterfassungsgerät,
Gegenzeichnung durch Vorgesetzten

x Verbindlichkeit/Anerkennung der freiwillig erfassten Arbeitszeit, An-
erkennung als Nachweis der Erfüllung arbeitsvertraglicher Pflichten,
als Anspruchsgrundlage auf Freizeitausgleich

x Erfüllung der gesetzlichen Dokumentationspflicht (von Mehrarbeit
nach § 16 ArbZG)

x Verbindlichkeit der Arbeitszeitdaten, solange keine erheblichen
Zweifel an Richtigkeit bestehen, wenn keine konkreten Hinweise
auf Fehlerhaftigkeit vorliegen

x Zuständigkeit für Arbeitszeiterfassung, Arbeitgeber, Vorgesetzte,
ArbeitnehmerInnen, elektronische Erfassung, handschriftliche Er-
fassung, individuelle persönliche Erfassung, mit Gegenzeichnung
durch Vorgesetzten

Aufzeichnung nach § 16 ArbZG
x Aufbewahrung der Arbeitszeitdaten: Wer bewahrt die Arbeitszei-

ten wo und wie lange auf? Wer hat Zugriff auf die Arbeitszeitdaten?
Einsichtnahme durch Vorgesetzte, KollegInnen, zuständige Behörde
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Leistungsregulation, Steuerung der Leistung
Strategien der Leistungsregulation
x Steuerung des Verhältnisses von Leistungsanforderung und Leis-

tungserbringung
x Überlast, Definition von Überlast (Abbau der Arbeitszeitkonten ab-

sehbar nicht möglich, nicht ausreichendes Gesamt-Arbeitsvolumen
des Teams, Überschreitung von Schwellenwerten des Zeitkontos,
zulässige/nicht mehr zulässige Werte), Meldung, Feststellung von
Überlast, Entscheidung/Feststellung durch Betroffene, Verantwor-
tung für Beseitigung der Überlast-Situation bei Führungskräften,
Einbeziehung weiterer Personen in Verantwortung und Lösungssu-
che, Maßnahmen, Handlungsanleitungen zur Lösung von Überlast-
Situationen, Information des Betriebsrates über Überlast-Situatio-
nen, über entsprechende Arbeitszeitkontenbestände

x Maßnahmen gegen Überlast-Situationen, u.a. Plan für Abbau der
Mehrarbeit, Freizeitausgleich, zusätzliche Maßnahmen, Reduzie-
rung des Arbeitsumfangs

Vereinbarung von Zeitbudgets zur Steuerung der Leistung
x Vereinbarung einer bestimmten zeitlich befristeten Mehrarbeit (mit

Zustimmungserfordernis von Betriebs-/Personalrat, Vereinbarung
eines Zusatzzeitbudgets für eine Woche, für bis zu drei Monaten im
Voraus, schriftlich, zwischen MitarbeiterInnen und Vorgesetzten)

x Dokumentation der Maßnahmen, Steigerung der Effizienz, Umver-
teilung der Arbeit, Einsatz zusätzlichen Personals

x Beachtung gesetzlicher Vorschriften
x Veto-Recht bei Betriebs- und Personalrat, bei Konflikten Anrufung

der paritätischen Kommission
x Auszahlung und Übertragung der zusätzlich geleisteten Arbeit als

Zeitbudget in Langzeitkonto, gedachtes, virtuelles Zeitkonto

Ausgleichsfreizeit
Ausgleichsfreizeit
x Ausmaß, Umfang der Ausgleichsfreizeit von stundenweise über tage-

weise bis zu Blockfreizeit in Verbindung mit Urlaub, Begrenzung
durch Ober- und Untergrenzen der Konten, Zeitguthaben/Zeit-
schulden auf dem Arbeitszeitkonto
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Bedingungen für Ausgleichsfreizeit
x Beantragung, Abstimmung mit Vorgesetzten und/oder Arbeits-

gruppe, Ankündigungsfristen
x Berücksichtigung betrieblicher Belange
x Regelung für Fälle, wenn ein Freizeitausgleich aus betrieblichen

Gründen unmöglich wird, Übertragung des Freizeitanspruchs
x finanzieller Ausgleich von vorgeleisteter Arbeitszeit
x Information des Betriebs-/Personalrates über Kontenbestände, deren

Entwicklung und Umfang, über Auszahlung von Freizeitansprüchen

Abgrenzung von Mehrarbeit, Umgang mit Verstößen gegen die
Vereinbarung, Erprobung, Freiwilligkeit, verstetigtes Entgelt
Abgrenzung von Überstunden zu Vertrauensarbeitszeit
x Bestimmung der Bedingungen, wann Mehrarbeit zu zuschlags-

pflichtigen Überstunden wird, u.a. bei Übersteigen der täglichen
Rahmenarbeitszeit

x Anordnung durch Vorgesetzte
x Übersteigen der aktuellen Wochenarbeitszeit, des maximalen Gleit-

zeitvortrags
x Festlegung eines bestimmten Gleitzeitvortrags, eines bestimmten

Arbeitszeit-Guthabens als Auslöseschwelle
x bei Teilzeitbeschäftigten: Übersteigen einer festgelegten Zahl von

Mehrarbeitsstunden/Übersteigen der tariflichen Wochenarbeitszeit

Umgang mit Verstößen gegen Regelungen der Vertrauensarbeitszeit
x mögliche Verstöße: falsche Zeitaufzeichnung, Überschreiten der

maximalen täglichen Arbeitszeit des ArbZG, missbräuchliche Nut-
zung, Beschädigung der Arbeitszeiterfassungsgeräte, Verletzung
von Absprachen über Arbeitszeit, von Informationspflichten gegen-
über KollegInnen und Vorgesetzten, fehlende Arbeitszeiterfassung
(falls diese im Betrieb vorgeschrieben ist)

x mögliche Sanktionen, Pflicht zur Arbeitszeiterfassung und Vorlage
bei Vorgesetzten, befristeter, dauerhafter Ausschluss des/der Betref-
fenden aus der vorliegenden Arbeitszeitregelung, (in extremen Fäl-
len:) fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses, disziplinarische,
arbeitsrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen
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Erprobung, Freiwilligkeit, verstetigtes Entgelt
x befristete Laufzeit
x Verpflichtung der Betriebsparteien, über Änderungsbedarf zu ver-

handeln
x Vereinbarung zu Erfahrungsaustausch über die Praxis der Regelung

zu Vertrauensarbeitszeit
x Vereinbarung, Gespräche zur Verlängerung der betrieblichen Ver-

einbarung aufzunehmen
x Wahlmöglichkeit zwischen Arbeitszeitmodell mit und ohne ver-

bindliche Arbeitszeiterfassung
x Recht der Beschäftigten (und der Führungskräfte), über Teilnahme

oder Ausscheiden aus der Vertrauensarbeitszeit selbst zu entschei-
den

x Zahlung eines gleich bleibenden Entgelts bei flexiblem Arbeitszeit-
volumen

Mitbestimmungsrechte, -prozeduren und -instrumente
Beziehung von betrieblicher zu tariflicher Gestaltung
x Bezug auf Tarifvertrag und Gesetz
x Bezug auf tarifvertragliche Arbeitszeit
x Bezug auf tarifvertragliche Modelle

Informations-, Beratungs- und Mitbestimmungsrechte
x Unberührtheit der gesetzlichen Rechte der Interessenvertretung
x betriebsverfassungsgemäße und personalvertretungsgesetzliche

Rechte gelten uneingeschränkt weiter (sind durch die Betriebsver-
einbarung nicht verbraucht)

x Informationsrechte über Zeitkontenbestände, Entwicklung der
Zeitkontenbestände, Umfang gekappter Arbeitszeitguthaben, Kon-
flikte bei Freizeitausgleich, Umfang der Auszahlungen

x Beratungsrechte, über Konfliktlösung in jedem Einzelfall, über Per-
sonalplanung bei wachsenden, nicht auszugleichenden Arbeitszeit-
guthaben

x Kontrollrechte, bezüglich Praxis der Mehrarbeit, Aufzeichnen der
tatsächlichen Arbeitszeiten, Realisierung des Freizeitausgleichs

x Veto-/Einspruchsrechte bei extrem hohen Arbeitszeitguthaben, bei
Vereinbarung zusätzlicher Zeitbudgets, bei Wiedereinführung ver-
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pflichtender Zeiterfassung (z.B. wenn Arbeitszeit über die Arbeits-
zeitregelungen hinaus geleistet wird, bei Verstößen gegen die Be-
triebsvereinbarung)

x Mitbestimmungsrechte und Abstimmungserfordernisse bei Sanktio-
nen wegen Verstößen gegen die Betriebsvereinbarung, bei Konflikten
in der paritätischen Kommission, bei betrieblichen Anforderungen
von Mehrarbeit im Interesse des Unternehmens, bei (Veränderun-
gen) der Personalbemessung

Regelungen zur Konfliktlösung
x Beratungsrechte, Gespräche bei sehr umfangreichen Arbeitszeitgut-

haben
x Verfahren zur Konfliktlösung
x stufenweises Hinzuziehen weiterer Personen
x Anrufung einer Kommission
x Bildung, Einrichtung einer paritätischen Kommission
x Zusammensetzung der Kommission
x permanente Kommission oder bedarfs- oder anlassbezogene Bil-

dung der Kommission
x Tätigwerden der Kommission auf Anforderung oder aus eigener Ini-

tiative
x ständige oder anlassbezogene Information
x Initiativrecht zur Anrufung, Einrichtung der Kommission und auf

Anforderung weiterer Informationen
x Informationen über Arbeitszeitguthaben, über Umfang gekappter

Arbeitszeitguthaben, über vereinbarte und geleistete Zusatzzeitbud-
gets

x Aufgaben der Kommission, Beobachten der Umsetzung und Praxis
der Vereinbarung, Überwachung der Einhaltung der Vereinbarung,
Lösungssuche bei Meinungsverschiedenheiten und Konflikten, Ent-
wicklung von Vorschlägen zur Weiterentwicklung der Vertrauens-
arbeitszeit, Verfolgung von Verstößen gegen die Vereinbarung,
Durchführung eigener Untersuchungen

x Umsetzung, Durchsetzung von Lösungsvorschlägen
x Kompetenzen der Kommission, Informationen anfordern, Entwick-

lung von Lösungsvorschlägen oder Treffen von Entscheidungen,
Entscheidungen mit Mehrheit oder einstimmig
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x Umgang mit Pattsituationen, Zweitstimme des (alternierenden) Vor-
sitzenden, Einbeziehung der Personalleitung und der Interessenver-
tretung, Weiterleitung an/Einbeziehung einer Einigungsstelle nach
BetrVG

x Ermöglichung/Offenhalten des Beschwerdeweges (§§ 84, 85 BetrVG)
und des Rechtsweges

x Handlungsmöglichkeiten für die Betroffenen, selbst nach Lösungen
suchen, zusammen mit der Führungskraft, Hinzuziehung eines Mit-
glieds der Interessenvertretung oder der Personalabteilung, der
Schwerbehindertenvertretung oder der Gleichstellungsbeauftrag-
ten, sich an die paritätische Kommission wenden, Beschreitung des
Beschwerdeweges, Beschreitung des Rechtsweges

6.2 Ausgangspunkte für die gestaltende

Einflussnahme durch die Interessenvertretung

Vertrauensarbeitszeit ist ein Modell flexibler Arbeitszeit, das weit über
andere Modelle hinausgeht. Mit dem Verzicht auf (unternehmenssei-
tige) Arbeitszeitkontrolle ist die Arbeitszeit kein offizielles Maß mehr
für Leistungserwartung und Leistungserbringung. Die Arbeitszeit ver-
liert tendenziell ihre Rolle als zentrales Regulierungsinstrument für den
Leistungskompromiss.
Vertrauensarbeitszeit ist ein umstrittenes Modell. Befürworter betonen
die mögliche Effizienzsteigerung, die Selbstregulation, die mit dem Mo-
dell verbundene Anerkennung und die Zeitautonomie. Kritiker warnen
vor Entgrenzung, Selbstausbeutung, und Verlust der Abwehrmöglich-
keit übermäßiger Arbeitszeitanforderungen. Sie befürchten letztlich ein
Ungleichgewicht zwischen den Arbeitsanforderungen des Unterneh-
mens und den Möglichkeiten der Beschäftigten, Arbeitsanforderung
und Arbeitsleistung zum Ausgleich zu bringen. Arbeitgeber und Unter-
nehmen besitzen weiterhin eine Reihe von Möglichkeiten, Arbeits-
anforderungen zu steigern und auszuweiten. Die ArbeitnehmerInnen
verlieren mit der Arbeitszeiterfassung ein Instrument zur Begrenzung
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der Arbeitsanforderungen und zum Beleg der von ihnen bereits erfüll-
ten Pflichten. Darüber hinaus sind mit dem Modell Gefahren der Über-
belastung und Gesundheitsbeeinträchtigung verbunden. Schließlich
kann Vertrauensarbeitszeit auch zu einer zeitlichen Überbietungskon-
kurrenz durch die Beschäftigten führen.
Ein Betriebs- oder Personalrat, der mit dem Modell Vertrauensarbeits-
zeit konfrontiert ist, muss zunächst eine eigene Meinung und eine Ziel-
setzung für seinen Umgang mit dem Thema entwickeln. Er wird sich
mit dem Für und Wider und mit den gewerkschaftlichen Positionen
zu Vertrauensarbeitszeit auseinandersetzen. Wichtig scheint darüber
hinaus die Frage, ob und wie das Modell in die spezifischen Leistungs-
prozesse und die Unternehmenskultur passt. Damit steht man vor Fra-
gen der tatsächlichen Steuerung der Arbeitszeit im Unternehmen: Gibt
es eine Regelung/Vereinbarung zur Arbeitszeitsteuerung? Wie flexibel
ist diese? Wird die Regelung in der Praxis angewandt oder wird – un-
abhängig von einer Regelung – in großem Umfang mehr und zu unge-
wöhnlichen Zeiten gearbeitet? Gibt es viele oder wenige, aber für das
Unternehmen wichtige ArbeitnehmerInnen, die unentgeltlich erheb-
liche Mehrarbeit außerhalb der üblichen Arbeitszeiten leisten? Eine sol-
che Praxis sollte nicht noch durch eine entsprechende Vereinbarung
legitimiert werden. Eine Ablehnung der Vertrauensarbeitszeit nützt
wenig, wenn ein wichtiger Teil der Belegschaft so arbeitet, als bestünde
bereits eine Regelung zu Vertrauensarbeit. Die Realität der Arbeitszeit-
und Leistungskultur im Unternehmen ist zur Kenntnis zu nehmen.
Sie ist der Ausgangspunkt für die Bestimmung des Gestaltungsbedarfs.
Entscheidend ist, ob die gegenwärtige Praxis verändert werden soll.
Wenn die Interessenvertretung Veränderungsbedarf sieht, wird sie sich
der Frage stellen, welcher Weg die größten Erfolgsaussichten bis zum
Ziel der veränderten Gestaltung verspricht.
Ausgestalten kann man ein Modell der Vertrauensarbeit in folgenden
Schritten:

Präambel: Ziele und Intentionen
Ziele und Intentionen von Betriebs-/Personalrat und Arbeitgeber soll-
ten klar zum Ausdruck kommen. Präzise schriftlich formulierte Absich-
ten und Ziele ermöglichen die anschließenden Detailregelungen. An
den Zielen wird später ihre Umsetzung zu messen sein.
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Vertrauensarbeitszeit als Option, auf freiwilliger Basis
Freiwillige Teilnahme an Vertrauensarbeitszeit und die Möglichkeit,
freiwillig wieder auszuscheiden, schafft einen Ausweg für Beschäftigte,
die sich durch Vertrauensarbeit zu einer ständigen Verlängerung ihrer
Arbeitszeit gezwungen sehen. Böhm, Herrmann, Trinczek (2004) sehen
für einen gelingenden Leistungskompromiss bestimmte zeitkulturelle
Voraussetzungen: Ist die Vielfalt des individuellen Arbeitszeithandelns
im Unternehmen akzeptiert? Können die Beschäftigten die Flexibilität
voll ausnutzen ohne negative Urteile oder Vorurteile von Führungs-
kräften oder KollegInnen befürchten zu müssen? Sind offene Gesprä-
che zwischen den Beschäftigten und ihren Vorgesetzten über Leistungs-
erwartungen und Leistungsbereitschaft vorgesehen und allgemeine
Praxis?

Geltungsbereich
Vertrauensarbeitszeit kann möglicherweise erprobt werden. Eine Er-
probung ist nicht mit einem »gleichen Recht für alle« auf dieses Modell
verbunden. Eine Erprobung bietet die Möglichkeit, auf Basis der Ver-
trauensarbeitszeit Selbststeuerung und neue Aushandlungsprozesse zu
entwickeln. Dies kann zunächst in Arbeitsbereichen geschehen, die hin-
sichtlich Arbeitszeitpraxis und Selbstbewusstsein der Betroffenen be-
sonders geeignet erscheinen.

Verfügungsrechte
Die Verfügungsrechte liegen bei der Vertrauensarbeitszeit bestimmungs-
gemäß bei den Beschäftigten. Es kommt darauf an, ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen dem Recht auf Selbststeuerung der Arbeitszeit und
den Eingriffsmöglichkeiten der Führungskräfte zur Gewährleistung der
Produktionsziele zu schaffen. Die Förderung von Abstimmung, Ankün-
digungsfristen, begrenzte Einspruchsrechte können dabei helfen.

Entscheidungskriterien für Beginn, Dauer und Ende der Arbeitszeit
Die Interessen des Unternehmens und der Beschäftigten müssen zum
Ausgleich gebracht werden. Ein solcher Ausgleich ist erst möglich,
wenn auch die persönlichen Interessen als etwas Selbstverständliches
wahrgenommen werden.
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Ausmaß der Flexibilität
Ein großes Ausmaß der Flexibilität ist immer attraktiv für diejenigen,
die entscheiden können, wann und wie lange gearbeitet wird oder
wann sie Freizeit nehmen können. Um zu verhindern, dass gesetzliche
oder tarifliche Arbeitszeitvorschriften ausgehebelt werden und dass die
Beschäftigten sich zu andauernder Mehrarbeit gezwungen sehen, kann
eine Begrenzung der maximalen Jahresarbeitszeit festgelegt werden.
Ferner sind eine automatische Information der Interessenvertretung
über vorgeleistete Arbeitszeit oder die Vereinbarung eines nicht zu lan-
gen Ausgleichszeitraums empfehlenswert.

Arbeitszeiterfassung
Der unternehmensseitige Verzicht auf Arbeitszeiterfassung und -kon-
trolle scheint ein Charakteristikum der Vertrauensarbeitszeit zu sein.
Steuerung der Arbeitszeit ist ohne Zeiterfassung nicht möglich. Zu
empfehlen ist eine freiwillige oder sogar verpflichtende Arbeitszeit-
erfassung durch die Beschäftigten. Ihre Ergebnisse dürfen nur aus kon-
kreten Anlässen in Zweifel gezogen werden. Sie bilden die Grundlage
für den Anspruch auf Freizeitausgleich.
Ohne Arbeitszeiterfassung könnte die Interessenvertretung Fehlzeiten
nicht erkennen und notwendige Änderungen der Vereinbarung nicht
begründen.

Leistungsregulation
Vertrauensarbeitszeit zielt auf Selbststeuerung. Um den Arbeitszeitein-
satz möglichst effizient zu steuern, bedarf es verschiedener Informatio-
nen: z.B. über vorhandene Ressourcen, bereits verausgabte Arbeitszeit,
benötigte Arbeitszeit für vergleichbare Aufgaben in der Vergangenheit
und über anstehende Aufgaben. Selbststeuerung der Arbeitszeit kann
auf Dauer nur funktionieren, wenn alle Beteiligten den Eindruck ge-
winnen, dass ihre Interessen und Anforderungen ausreichend Berück-
sichtigung finden. Schwankungen der Leistungsanforderungen müssen
bewältigt werden. Man benötigt passende Instrumente: um vorüberge-
hend Mehrarbeit zu leisten, um erbrachte Mehrarbeit auszugleichen,
um übermäßige Leistungsanforderungen zu begrenzen.
Letztlich muss zwischen allen Ebenen des Unternehmens und unter den
Beschäftigten ein neuer Arbeitszeitkonsens entwickelt werden. Bei die-
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sem sollten Leistung und Gegenleistung (in Form von Entgelt, Ressour-
cen, Freizeitausgleich, sozialer Sicherheit etc.) in einem ausgewogenen
Verhältnis stehen. Alle Beteiligten müssen wissen, wie sie Arbeitszeit-
entscheidungen treffen können, welche Erwartungen und Anforderun-
gen an sie gestellt werden, welchen Rahmen die Zeitkultur des Unter-
nehmens für Entscheidungen und Arbeitszeitverhalten steckt.

Ausgleichsfreizeit
Es besteht die Möglichkeit, zur Erfüllung der betrieblichen Anforde-
rungen »freiwillig« über das arbeitsvertragliche Maß hinaus Arbeits-
zeit zu leisten. Dies muss verbunden sein mit dem Recht, Mehrarbeit an
anderer Stelle in Form von Freizeit auszugleichen. Vorgesetzte, Füh-
rungskräfte und KollegInnen sollten dieses Recht akzeptieren.

6.3 Wesentliche rechtliche Grundlagen

Betriebliche Mitbestimmung im Bereich Vertrauensarbeitszeit beruht
auf § 87 BetrVG. Dazu kommen die vergleichbaren Regelungen im
BPersVG (§ 75 Abs. 3 Ziff. 1 BPersVG) und im jeweiligen LPersVG
(§ 79 Abs. 1 Ziff. 1 LPersVG Baden-Württemberg, Artikel 75 Abs. 4
Ziff. 1 LPersVG Bayern, § 66 Nr. 1, 2 LPersVG Brandenburg etc.).
Dort heißt es »Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarif-
liche Regelung nicht besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzube-
stimmen:
[…]
1. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen

sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage;
2. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen

Arbeitszeit; […] (§ 87, Abs. 1, Ziff. 2 und 3 BetrVG).

Betriebs- und Personalräte haben ein erzwingbares Mitbestimmungs-
recht in Bezug auf die Gestaltung der täglichen Arbeitszeit. Es ist ein-
geschränkt durch den Vorrang gesetzlicher und tariflicher Regelun-
gen.
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Die Tarifpartner nutzen üblicherweise ihren Vorrang durch Festlegung
der Wochenarbeitszeit und von Rahmenregelungen für die betriebliche
Gestaltung der Arbeitszeit. Sie legen fest, in welchem zeitlichen Umfang
die ArbeitnehmerInnen zur Arbeit verpflichtet sind und welches Entgelt
ihnen dafür zusteht.
Die konkrete Festlegung von Beginn, Dauer und Ende der täglichen
Arbeitszeit geschieht traditionell betrieblich.
Die umfangreiche Diskussion über Flexibilisierung verlieh der betrieb-
lichen Gestaltung der Arbeitszeit einen neuen Schub. Nicht selten gibt
es Versuche, über betriebliche Arbeitszeitgestaltung die tarifvertrag-
lichen Vereinbarungen zur Arbeitszeit auszuhöhlen. Die Tarifvertrags-
parteien steuern diesen Versuchen entgegen. Sie entwickeln u.a. Vor-
gaben und Mindestbedingungen für einen sozialverträglichen Rahmen
betrieblicher flexibler Arbeitszeitgestaltung. Beispielsweise legt der
Manteltarifvertrag der Metallindustrie in NRW (vom 24.08.2001) die
Dauer der regelmäßigen Arbeitszeit/Ausbildungszeit und ihre Vertei-
lung fest. Überdies eröffnet er Möglichkeiten für die ungleichmäßige
Verteilung der Arbeitszeit auf Arbeitstage oder Arbeitswochen. Diese
Möglichkeiten werden an Mindestbedingungen gekoppelt: an einen
maximalen Ausgleichszeitraum, die Notwendigkeit des Freizeitaus-
gleichs und den Abschluss einer betrieblichen Vereinbarung mit dem
Betriebsrat.
Im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes finden sich vergleichbare Re-
gelungen. Er legt die wöchentliche Arbeitszeit fest und schafft die Mög-
lichkeit, die wöchentliche Arbeitszeit gleichmäßig oder ungleichmäßig
auf verschiedene Tage und Wochen zu verteilen. Dazu kann ein Arbeits-
zeitkonto eingerichtet werden mit begrenzten Zeitguthaben/Zeitschul-
den und mit einem Ausgleichszeitraum, in dem die Arbeitszeit durch-
schnittlich der tariflichen Wochenarbeitszeit entsprechen muss. Auch
hier sind die Öffnungen des Tarifvertrags an den Abschluss einer Be-
triebs- oder Dienstvereinbarung gebunden.
Weitere wichtige rechtliche Grundlagen bilden
x die EU-Richtlinie über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung

(93/104/EG), deren Weiterentwicklung von der Europäischen Kom-
mission und vom Europäischen Parlament bereits vorbereitet ist;

x das deutsche ArbZG vom 06.06.1994 (einschließlich der nachfol-
genden Änderungen). »Mit der Zielsetzung, die Sicherheit und den
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Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei der Arbeitszeitgestaltung
zu gewährleisten und die Rahmenbedingungen für flexible Arbeits-
zeiten zu verbessern […]« legt § 1 Ziff. 1 ArbZG u.a. Höchstgren-
zen für die tägliche Arbeitszeit, für den Umfang von Nachtarbeit,
Ausgleichszeiträume für zeitweilige Überschreitungen der Höchst-
arbeitszeit, Ruhepausen, Beschäftigungsbeschränkungen für die
Arbeit an Sonn- und Feiertagen und eine Untergrenze für die Ruhe-
zeit fest;

x die Möglichkeit der Bundesregierung, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates für einzelne Beschäftigungsbereiche
die Arbeitszeit aus Gesundheitsgründen noch enger zu beschränken.

Abweichungen von diesen Mindestbedingungen sind möglich, wenn
sie in einem Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarifvertrages in einer
Betriebsvereinbarung ausdrücklich zugelassen werden (vgl. § 7, § 12
ArbZG).
Gesetze und Tarifverträge geben eine Reihe von Mindestbedingungen
und Einschränkungen für die betriebliche Arbeitszeitgestaltung vor.
Die Interessenvertretung muss sie bei der Wahrnehmung ihrer Mitbe-
stimmung in der Frage der Arbeitszeitgestaltung beachten. Bei der Aus-
einandersetzung mit betrieblicher Arbeitszeitgestaltung empfiehlt es
sich, neben der Bestimmung der eigenen Zielsetzung für eine Arbeits-
zeitgestaltung auch den betriebsspezifisch geltenden tariflichen und den
gesetzlichen Rahmen zu ermitteln.
Das Modell der Vertrauensarbeitszeit stellt nicht nur eine extreme
Form der Flexibilisierung dar. Es zielt darüber hinaus auf dezentrale,
individuelle Arbeitszeitsteuerung. Die betriebliche Interessenvertretung
muss deshalb darauf achten, dass die gesetzlichen und tariflichen Min-
destbedingungen nicht unmittelbar unterschritten oder ausgehebelt
werden. Eine mittelbare Unterschreitung der Arbeitszeitmindestbedin-
gungen darf nicht durch eine Aushebelung der Gestaltungsinstanzen
möglich oder sogar begünstigt werden. Die Aufgabe besteht darin,
durch Vereinbarung von Regeln und durch Kontrolle in der Praxis
sicher zu stellen, dass bei individueller Arbeitszeitsteuerung die gesetz-
lichen, tarifvertraglichen und betriebsverfassungs- und personalvertre-
tungsrechtlichen Vorgaben und Mindestbedingungen zugunsten der
Beschäftigten eingehalten werden.
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7. Bestand der Vereinbarungen

Die vorliegende Auswertung basiert auf 43 Vereinbarungen aus Betrie-
ben, Unternehmen und Verwaltungen.

Tabelle 1: Art der Vereinbarung

Tabelle 1 zeigt, dass der Schwerpunkt mit 67% bei Betriebsvereinba-
rungen liegt, Dienstvereinbarungen aus Einrichtungen des öffentlichen
Dienstes folgen mit 14%. Mit 9% folgen die Regelungsabsprachen
und sonstige Vereinbarungsarten (zusammengefasst). Dies ist vielleicht
ein Hinweis, dass sich das Modell Vertrauensarbeitszeit noch im Erpro-
bungsstadium befindet.

Anzahl

absolut in %

Betriebsvereinbarung 29 67

Gesamt-/Rahmenbetriebsvereinbarung 4 9

Dienstvereinbarung 6 14

Regelungsabsprache 1 2

Sonstige, Richtlinie, Entwürfe 3 7

Gesamt 43 99
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Tabelle 2: Branchen

23% der ausgewerteten Vereinbarungen stammen aus der chemischen
Industrie. Zwar wurden 19% der Vereinbarungen in Metall- und Elek-
troindustrieunternehmen abgeschlossen. Das ist – verglichen mit ande-
ren Auswertungen und gemessen an dem Anteil dieser Branchen an
der Industrie insgesamt – ein eher kleiner Anteil. Auffällig dagegen der
Anteil, der auf Dienstleister einschließlich Handel entfällt: Aus Finanz-
dienstleistungen, sonstige Dienstleistungen und Handel, Bildungsein-
richtungen und öffentliche Verwaltung kommen zusammen 39% der
untersuchten Vereinbarungen. Vertrauensarbeitszeit finden wir, soweit
wir betriebliche Vereinbarungen betrachten, vor allem in der Chemie-
industrie und in Dienstleistungsorganisationen.

Anzahl

absolut in %

Chemische Industrie 10 23

Metallerzeugung und -bearbeitung, Automobilindustrie 8 19

Finanzdienstleistungen 4 9

Bildungseinrichtung 4 9

Öffentliche Verwaltung 2 5

sonstige Dienstleister, Handel 7 16

sonstige Gewerbe und Industrie 6 14

keine Angabe 2 5

gesamt 43 100
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Tabelle 3: Abschlussjahr

Bei dem noch immer neuen Modell Vertrauensarbeitszeit liegen uns
keine Vereinbarungen aus den Jahren vor 1996 vor. Auch dies ist ein
Hinweis auf die Neuartigkeit der Regelungen. 31 von 43 (72%) Ver-
einbarungen sind heute nicht älter als sechs Jahre. Sie stammen aus den
Jahren 2000 und danach.

Anzahl

Abschlussjahr absolut in %

vor 1996 0 0

1996 –1999 9 21

ab 2000 31 72

keine Angabe 3 7

gesamt 43 100
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Glossar

Arbeitszeitrahmen
Er legt den Zeitraum fest, innerhalb dessen die Beschäftigten im
Modell Vertrauensarbeitszeit oder Gleitzeit ihre konkrete Arbeits-
zeit selbst festlegen können. D.h. der Arbeitszeitrahmen bestimmt
den frühesten Beginn und das späteste Ende der täglichen Arbeits-
zeit sowie die Wochentage, an denen die Beschäftigten ihre vertrag-
liche Arbeitszeit ableisten können. Beispiel: Mo. bis Fr. jeweils
07.00 bis 19.00 Uhr

Arbeitszeitkonto
Sie dienen zur Abrechnung mehr oder minder geleisteter Arbeitszeit.
Arbeiten Beschäftigte zeitweise mehr als sie vertraglich oder tarif-
lich verpflichtet sind, können diese Arbeitsstunden als Arbeitszeit-
guthaben in ein Konto eingestellt und mit zukünftiger Minderarbeit
oder mit Ausgleichsfreizeit verrechnet werden. Gleiches gilt umge-
kehrt für den Fall, dass zeitweilig weniger Arbeitszeit als vertraglich
vereinbart geleistet wird, z.B. bei betrieblicher Kurzarbeit. Das
Saldo des Arbeitszeitkontos in Form eines Arbeitszeitguthabens
oder eines Arbeitszeitsolls stellt einen Anspruch des/r Beschäftigten
auf Entgelt oder Ausgleichsfreizeit bzw. einen Anspruch des Arbeit-
gebers auf noch zu leistende Arbeitszeit dar.

Arbeitszeitkorridor
Durch eine Unter- und eine Obergrenze bestimmtes Zeitvolumen,
innerhalb dessen die tatsächliche Wochenarbeitszeit entsprechend
betrieblichen oder persönlichen Anforderungen flexibel schwanken
darf. Beispiel: 30 bis 40 Wochenstunden bei einer tariflichen Ar-
beitszeit von 35 Wochenstunden.
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Arbeitszeitsouveränität
Recht eines/r Beschäftigten, Entscheidungen über Beginn, Dauer
und Ende der täglichen Arbeitszeit selbst zu treffen.

Ausgleichsfreizeit
Die zum Ausgleich zeitweiliger Mehrarbeit gewährte, bezahlte Frei-
zeit. Sie dient dazu, zeitweilige Mehrarbeit so auszugleichen, dass
im Durchschnitt die vertragliche oder tarifliche Arbeitszeit erreicht
oder eingehalten wird.

Ausgleichszeitraum
Der Ausgleichszeitraum ist der Zeitraum, innerhalb dessen sich ge-
leistete Arbeitszeit und Ausgleichsfreizeit so ausgleichen, dass im
Durchschnitt die (tarif-)vertragliche Arbeitszeit erfüllt und die ge-
setzliche Höchstarbeitszeit nicht überschritten wird.

Funktionszeiten
Während der Funktionszeiten eines Arbeitsbereiches müssen des-
sen Beschäftigte durch Absprache sicherstellen, dass die Funktionen
und Aufgaben des Arbeitsbereiches gegenüber internen Koopera-
tionspartnern und externen Kunden oder Lieferanten wahrgenom-
men werden. Es besteht keine allgemeine Anwesenheitspflicht wäh-
rend der Funktionszeiten.

Insolvenzschutz
Im Falle einer Insolvenz kann ein Unternehmen möglicherweise die
Verpflichtungen aus Arbeitszeitguthaben den Beschäftigten gegen-
über nicht mehr erfüllen. Damit die Ansprüche der Beschäftigten
auf Zeitausgleich oder finanziellen Ausgleich von über die vertrag-
liche Verpflichtung hinaus geleisteter Arbeitszeit im Falle der Insol-
venz nicht verloren gehen, hat der Gesetzgeber die Arbeitgeber un-
ter bestimmten Bedingungen zu einer Sicherung dieser Ansprüche
verpflichtet (§ 8a ATG und § 7d SGB IV).

Kernzeiten
Zeiträume innerhalb eines Modells flexibler Arbeitszeit, in denen
die Beschäftigten anwesend sein müssen.
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Pflichtenübertragung
Eine aus dem Arbeitsschutz bekannte, formale und üblicherweise
schriftliche Übertragung von (gesetzlichen) Pflichten des Arbeitge-
bers auf Führungskräfte oder andere, zuverlässige und fachkundige
Beschäftigte (vgl. § 13 Abs. 2 ArbSchG). Beim Arbeitgeber bleibt
die Verantwortung für die Organisation und für die Kontrolle, dass
die Pflicht tatsächlich wahrgenommen wird.

Servicezeiten
Zeiten innerhalb eines Modells flexibler Arbeitszeit, in denen die
Beschäftigten durch Absprache gewährleisten müssen, dass die
Dienste und Aufgaben des Arbeitsbereichs gegenüber internen Ko-
operationspartnern und externen Kunden und Lieferanten erfüllt
werden. Servicezeiten ähneln den Funktionszeiten. Es besteht keine
allgemeine Anwesenheitspflicht.

Tarifvorrang
Tarifvorrang bedeutet, dass »Arbeitsentgelte und sonstige Arbeits-
bedingungen, die durch einen Tarifvertrag geregelt sind oder übli-
cherweise geregelt werden, […] nicht Gegenstand einer Betriebs-
vereinbarung sein« können. Es sei denn, der Tarifvertrag lässt den
Abschluss einer ergänzenden Betriebsvereinbarung ausdrücklich zu
(§ 77 Abs. 3 BetrVG). Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats nach
§ 87 BetrVG sind insoweit eingeschränkt, als eine tarifliche Rege-
lung des Mitbestimmungstatbestands besteht. Für Personalräte gilt
Vergleichbares (vgl. § 75 Abs. 3 BPersVG).

Überlast
Wird in verschiedenen betrieblichen Vereinbarungen definiert als Si-
tuation, in der die Arbeitsbelastung einer Person so groß ist, dass sie
innerhalb der vertraglichen Arbeitszeit und auch mit der zulässigen
Mehrarbeit nicht bewältigt werden kann. Die durchschnittliche wö-
chentliche Arbeitszeit innerhalb des Ausgleichszeitraums übersteigt
die vertragliche Arbeitszeit deutlich.
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Wertguthaben
Arbeitszeitkonten können in Zeit oder in Geld geführt werden.
Wertguthaben werden die in Geldwerte umgerechneten Arbeitszeit-
guthaben genannt. Entsprechend dem Entgelt für eine Arbeitsstunde
können Zeitguthaben in Geldwerte und umgekehrt Geldwerte in
Zeitguthaben umgerechnet werden.

Zeitbudget, Zusatzzeitbudget
Zwischen Arbeitgeber und ArbeitnehmerIn vereinbarte Arbeitszeit-
kontingente zur Bewältigung zeitlich befristeter zusätzlicher Arbeits-
anforderungen, die innerhalb der vertraglichen oder tariflichen
Arbeitszeit nicht bewältigt werden können. Zeitbudgets können
zeitnah durch Freizeit ausgeglichen, als Anspruch auf Freizeitaus-
gleich in Langzeitkonten/Lebensarbeitszeitkonten eingestellt oder
finanziell entgolten werden.
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Internet-Adressen

tempora
Das Zeitbüro NRW stellt im Journal »tempora« Aktuelles und Wissens-
wertes zur modernen Arbeitszeitgestaltung vor. Es erscheint viermal
jährlich. Interessierte können »tempora« direkt abonnieren oder als
PDF-Dokument herunterladen, zu finden unter www.zeitbuero.nrw.de

Link des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit des Landes NRW
zu Arbeitszeitgestaltung, u.a. zu Vertrauensarbeitszeit einschließlich
betrieblicher Beispiele, Initiative Moderne Arbeitszeiten,
www.arbeitszeiten.nrw.de

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bietet eine
kostenlose Plattform mit Informationen zur Arbeitszeit. Sie enthal-
ten u.a. Veröffentlichungen, Forschungsprojekte und weiterführende
Links externer Informationsanbieter, zu finden unter www.iab.de,
Rubrik: Aktuell, Auswahl: Informationsplattform des IAB

Die Info-Box Arbeit – Leben – Zeit der Hans-Böckler-Stiftung,
www.arbeit-leben-zeit.de

Diskussionsbeiträge und Tipps für Betriebs- und Personalratsmit-
glieder zur Frage »Arbeiten ohne Ende – eine Herausforderung für
den Gesundheitsschutz«, www.labournet.de/diskussion/arbeitsalltag/
az-gesund.html

»Arbeiten ohne Ende« eine Arbeitszeit-Initiative der IG Metall, zu fin-
den unter www.igmetall.de, Rubrik: Themen, Auswahl: Arbeiten ohne
Ende
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Informationen und Positionen zur Arbeitszeit vom Deutschen Gewerk-
schaftsbund, zu finden unter www.dgb.de, Rubrik: Themen, Auswahl:
A-Z, Arbeitszeit

Die Seiten der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie,
www.igbce.de/portal/site/igbce

Die Seiten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin,
u.a. mit Informationen zur arbeitswissenschaftlichen Arbeitszeitgestal-
tung, www.baua.de

Link zum Projekt »Zeitfragen sind Streitfragen« der ver.di Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft, zu finden unter www.verdi.de, Rubrik
Kampagnen und Projekte, Auswahl Projekte, Unterauswahl: Innova-
tionsfonds

Die Seiten des Zeitpolitischen Magazins, www.zeitpolitik.de
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Das Archiv Betriebliche Vereinbarungen
der Hans-Böckler-Stiftung

Die Hans-Böckler-Stiftung verfügt über das einzige bedeutsame Archiv
in Deutschland mit betrieblichen Vereinbarungen, die zwischen Unter-
nehmensleitungen und Belegschaftsvertretungen abgeschlossen wurden.
Derzeit (Februar 2007) enthält unser Archiv etwa 9000 Vereinbarungen
zu ausgewählten betrieblichen Gestaltungsfeldern. Damit verfügen wir
über eine breite Materialgrundlage, die Aussagen zu Trends betrieb-
licher Gestaltungspolitik und zu industriellen Beziehungen in deutschen
Betrieben ermöglicht.
Regelmäßig werten wir betriebliche Vereinbarungen in einzelnen
Gebieten aus. Leitende Fragen dieser Analysen sind: Wie haben die
Akteure die wichtigsten Punkte geregelt? Welche Anregungen geben die
Vereinbarungen für die Praxis? Wie ändern sich Prozeduren und Instru-
mente der Mitbestimmung? Existieren ungelöste Probleme?
Bei Auswertungen und Zitaten aus Vereinbarungen wird streng auf
Anonymität geachtet. Die Code-Nummer am Ende eines Zitats bezeich-
net den Standort der Vereinbarung in unserem Archiv und das Jahr des
Abschlusses. Zum Text der Vereinbarungen haben nur die Mitarbeite-
rinnen des Archivs und AutorInnen der Auswertungen Zugang.
Zusätzlich zu diesen Auswertungen werden vielfältige anonymisierte
Auszüge aus den Vereinbarungen auf der beiliegenden CD-ROM und
der Online-Datenbank im Internetauftritt der Hans-Böckler-Stiftung
zusammengestellt. Unser Ziel ist es, einen anschaulichen Eindruck zu
den Regelungen zu geben und Hinweise für eigene Vorgehensweisen
und Formulierungen anzuregen.
Darüber hinaus gehen wir in einzelnen betrieblichen Fallstudien gezielt
Fragen nach, wie die abgeschlossenen Vereinbarungen umgesetzt wer-
den und wie die getroffenen Regelungen in der Praxis wirken.
Das Internetangebot des Archivs Betriebliche Vereinbarungen ist
unmittelbar zu erreichen unter www.betriebsvereinbarung.de oder
www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen
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Anfragen und Rückmeldungen richten Sie bitte an:
Dr. Manuela Maschke
Telefon: 0211–7778–224, E-Mail: Manuela-Maschke@boeckler.de
Jutta Poesche
Telefon: 0211–7778–288, E-Mail: Jutta-Poesche@boeckler.de
Henriette Pohler
Telefon: 0211–7778–167, E-Mail: Henriette-Pohler@boeckler.de
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Heinz-Josef Eichhorn / Helmut Hickler

Handbuch Betriebsvereinbarungen

Mit zahlreichen Mustervereinbarungen
2007. 542 Seiten, gebunden

Immer häufiger gestalten Betriebsvereinbarungen nicht nur
die klassischen betrieblichen und betriebsverfassungsrecht-
lichen Regelungen. Auch die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen und Fragen zum sozialverträglichen Übergang in
den Ruhestand sind aktuelle Themen. Eine ganz neue
Dimension nehmen Betriebsvereinbarungen über Internet,
Intranet, Telefon, Handy und E-Mail-Anwendungen ein.
Für Betriebsräte ist das keine leichte Aufgabe, denn die zu
regelnden Sachverhalte und die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen werden immer komplizierter. Das Handbuch,
verfasst von ausgewiesenen Kennern der Materie, bietet
eine praxisgerechte und verlässliche Arbeitshilfe.

Die Neuauflage des erfolgreichen Nachschlagewerkes
umfasst die aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung. Der
Erläuterungsteil enthält zusätzliche Muster-Betriebsvereinba-
rungen zu aktuellen Themen wie etwa E-Learning. Mit Hilfe
der beigefügten CD kann man die Muster-Betriebsvereinba-
rungen einfach bearbeiten.

Zu beziehen über jede gut sortierte Fachbuchhandlung oder
direkt beim Verlag unter E-Mail: kontakt@bund-verlag.de
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